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vormittags

Die Tagung der Landesſynode wurde vormit

tags 9 Uhr mit einem öffentlichen Gottesdienſt

in der Schloßkirche eingeleitet , in dem Prälat

D. Schmitthenner die Predigt über Jeſ . 33

hielt

Kirchenpräſident Dr . Muchow eröffnete um

11 Uhr vormittags im Sitzungsſaale des Land

tags die Synode im Namen der Kirchenregierung

iner längeren Anſprache

Nach einem kurzen Rückblick auf das Deutſch

land , das in der kurzen Zeitſpanne von weniger
als 50 Jahren den Gipfel äußerer Macht und in

nerer Wohlfahrt erklommen , entwarf er ein flüch

tiges Bild von den außen⸗ und innerpolitiſchen

zuſtänden des gegenwärtigen deutſchen Reiches
und dem namenloſen Elend , das über ſein an

Leib und Seele totkrankes Volk gekommen ſei ,

um ſchließlich ſeine Rede in die folgenden Worte

ausklingen zu laſſen :

Der Kirche ſteht es nicht an , in die Arena der

politiſchen und wirtſchaftlichen Kämpfe des Ta

ges herabzuſteigen , und ſie lehnt das grundſätz⸗
lich ab . Der Verpflichtung aber , Mißſtänden ,
die in ſo ſchreiendem Widerſpruch ſtehen mit al

lem , was gerecht , was ſittlich , was chriſtlich iſt ,

allezeit und mit allen ihr zu Gebote ſtehenden

Erſte öffentliche Sitzung .

11 Uhr

Mitteln entgegenzutreten , wird und darf ſie ſich
911 u U121 U o „ N 0 E 4keinen Augenblick entziehen Unſer Volk kann

nicht geſunden , wenn es nicht von innen heraus

neu geboren wird , wenn cht Chriſtus wieder in

ihm lebendig wird und Evangelium von ihm

die Macht , die die nit all ' ihrer Laſt und

threr überwindet Ach, daß doch alle unſr .

zrüde Schweſtern dies Eine , das nottut

immer mehr erkennen und ihm immer mehr nach

jagen möchten ! Dann würde mit der Wiederge

burt unſr Volkes in Chriſto , dem Gekreuzigten

nd Auferſtandenen , auch ſeine nationale e

ergeburt wied mehr in den Bereich der Möes

t gerückt ſein .

Rufe mich an in der Not , ſo will ich dich er

retten und du ſollſt mich preiſen So hat der

Gott des alten Bundes zu ſeinem auserwählten

Volk geredet und ſo redet er auch heute wieder

zu uns . Hören wir ſeine Stimme und rufen wir

ihn an, ſo wird er uns gewißlich auch erhören

und uns erretten aus unſren Nöten allen

Der Kirchenpräſident verpflichtet ſodann die

Abgeordneten gemäß § 100 Abſ . 2 KV ( mit Aus

nahme der Abgeordneten Haag und Rohde

die an dieſer Tagung wegen Krankheit nicht teil

nehmen können ) .
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Abgeordneter D. Bauer übernimmt ſodann

als Alterspräſident den Vorſitz und beruft zu

Jugendſchriftführern die Abgeordneten Lie .

Wünſch und Dr . Dietrich .

Auf ſeinen Vorſchlag wird den Verhandlun⸗

gen einſtweilen der von der Kirchenregierung

vorgelegte Entwurf einer Geſchäfts⸗

ordnung zu Grunde gelegt . Die darnach vor —

genommene Wahlprüfung ergibt keine Bean⸗

ſtandung .

Für die Wahl des Präſidenten regt der Vor⸗

ſitzende die Wahl durch Zuruf an entſprechend

§ 4 Abſ . 5 des Entwurfs einer Geſchäftsordnung .

Sitzung .

Die Synode erklärt ſich damit nach kurzer Aus⸗

ſprache einverſtanden und auf Vorſchlag des Ab⸗

geordneten Wurth wird der Abgeordneter Keller

einſtimmig gewählt . Dieſer dankt für ſeine Wahl

und dem Alterspräſidenten für ſeine Geſchäfts⸗

führung .

Zum Stellvertreter des Präſidenten wird

ebenfalls durch Zuruf der Abgeordnete van der

Floe gewählt . Mit dem Schriftführeramt wer⸗

den die Abgeordneten Buck , Spies , Vogelmann

und Vollmer betraut .

Schluß der Sitzung 12½ Uhr mittags .

Zweite öffentliche Sitzung .

Karlsruhe , den 14 . Juni 1921 ,

nachmittags 4 Uhr .

Präſident Keller gibt nach Eröffnung der Sit⸗

zung einige Einläufe bekannt und erteilt dem

Kirchenpräſidenten das Wort .

Kirchenpräſident Dr . Muchom : Dreierlei Vor⸗

lagen ſind es , die Sie in dieſer Synode beſchäf⸗

tigen werden . Zunächſt legt Ihnen die Kirchen⸗

regierung den herkömmlichen Bericht vor .

Dieſer Bericht iſt außerordentlich umfangreich

ausgefallen . Das erklärt ſich daraus , daß er ſich

über einen Zeitraum von ſieben Jahren erſtreckt ,

über die ganze Kriegszeit und Nachkriegszeit mit

all ihren Kämpfen und Nöten .

Sodann geht Ihnen eine Reihe von Geſetz⸗

entwürfen zu , die ausſchließlich finanziellen

Charakter tragen . Das iſt erſtens der Geſetz⸗

Entwurf , die allgemeinen kirch⸗

lichen Ausgaben für 1. April 1921/22
und deren Deckungsmittel betr . Da

mag Ihnen auf den erſten Blick auffallen , daß

dieſer Haushalt nicht , wie es in § 105 Ziff . 7 der

Kirchenverfaſſung vorgeſehen iſt , auf drei Jahre ,

ſondern nur auf ein Jahr feſtgeſtellt werden ſoll .

Der Grund hierfür iſt darin zu ſuchen , daß die

Steuergeſetzgebung und Steuerveranlagung im

Staat , beſonders auch im Reich , rückſtändig ſind .

Sie wiſſen , daß unſre Kirchenſteuerge⸗

ſetzgebung aufgebaut iſt auf der Steuer⸗

geſetzgebung des badiſchen Staates , daß aber die

badiſchen Steuergeſetze , ſoweit ſie für uns in Be⸗

tracht kommen , reſtlos aufgehoben ſind , ohne daß

bis zur Stunde ein Erſatz dafür geſchaffen bezw .

ein Geſetz vorgelegt worden wäre , das uns die

Unterlagen bieten könnte , um anſchließend an

dieſes Geſetz oder aufbauend auf ihm unſre Kir⸗

chenſteuern feſtzuſetzen und zu veranlagen . Das
einzige Steuergeſetz , das endlich abgeſchloſſen vor
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machen , für den Augenblick nicht beſteht . Wir

haben alle in den furchtbar ſchweren Jahren , die

hinter uns liegen , ſo manche Unbill auf uns neh⸗

men müſſen und wir haben damit zu rechnen ,

daß auch die kommenden Jahre uns noch vieles

bringen werden , was uns übermäßig hart er⸗

—
einen muß , ſodaß das , was wir jetzt unſren

lirchen genoſſen zumuten müſſen , verhältnis⸗

äßig gering ſein dürfte gegenüber den Opfern ,

nen ſonſt auferlegt werden . Und ſo tue ich

ich das herzliche Er —

hie durch die neue Kirchen —

verminderten Leiſtungs⸗

belaſtet werden ſollten ,

keine Fehlbitte , wenn

an alle richte ,d

ſteuer infolge ihrer

igk
iiher Gehührkeit über Gebühr

ſich durch die neuen Kirchenſteuerzettel , die ſpä —

ter kommen werden , nicht verſtimmen zu laſſen

und ſich deſſen bewußt zu bleiben , daß das eine

unabwendbare Folge unſrer innerſtaatlichen

Verhältniſſe iſt , für die wir nicht verantwortlich

zu machen ſind . Alle , die es angeht , wollen ſich
aber geſagt ſein laſſen , daß wir bereit ſind in

Fällen , in denen Steuerzwang und Steuer⸗

kraft in ein ſchreiendes Mißverhältnis treten ,

Erleichterungen , d. h. Ermäßigung der Kirchen —

ſteuer zu wie wir das in einem Erlaß

des Oberkirchenrats vom 15 . März 1921 ( VBl .

S . bereits e haben . Dieſer Er⸗

zunächſt auf die laufende

— 9 —. er hat aber ſinngemäße Anwen⸗

dung auch auf die künftige , auf Grund der neuen

Steuerliſte zu erhebende Kirchenſteuer zu finden .

Allen

k1

laß bezieht ſich zwar

Was nun den Haushalt ſelbſt anbelangt ,
o iſt der finanzielle Bedarf , wie in allen öffent⸗

lichen und privaten Verwaltungen , außerordent —

lich geſtiegen . Er hat ſich von Periode zu Periode

mehr als verdoppelt und er macht jetzt den ver⸗

hältnismäßig hohen Betrag von rund 18,7 Mil⸗

lionen ark aus . Hiervon ſind durch eigene

1 en rund 5,5 Millionen Mark gedeckt .

Für den Reſt von 13,2 Millionen Mark muß

Deckung durch Erhebung der Landeskirchenſteuer

geſucht werden . Daß die neue Landeskirchen⸗

ſteuer in dieſer Höhe wirklich eingehen wird , iſt
bei den mit Sicherheit zu erwartenden Abgän⸗

II4U
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Sitzung .

gen und bei dem vollſtändigen Mangel an Zu⸗

gängen , ſoweit 8 durch die Nachtragungen in

dem Kataſter 1919/20 doch ſolche Zugänge in klei —

nem Umfange zu erwarten ſind , völlig ausge⸗

ſchloſſen . Wir werden alſo immer mit einem ſehr

erheblichen Defizit zu rechnen haben . Wie wir

dieſes decken können , wird Sache ſpäterer Erwä —

gung ſein .

Das zweite Finanzgeſetz hat es mit der Neu⸗

regelung der Beſolduntzzsverhältz

niſſe unſerer Geiſtlichen zu tun . Ich

habe hier in der Synode vom Mai 1920 verſpro⸗

chen , daß ich mich dafür einſetzen werde , daß ſo —

bald wie irgend möglich unſeren Geiſtlichen die

Gleichſtellung hinſichtlich ihrer Dienſtbezüge mit

den ſtaatlichen Beamten gleicher Vorbildung zu —

teil werde , und ich freue mich , jetzt erklären zu

können , daß Oberkirchenrat und Kirchenregierung

in dem , was ſie hier bieten , ihre Bereitwilligkeit

dieſes Verſprechen reſtlos einzu —

löſen . Die dem ſtaatlichen Beſoldungsgeſetz ent⸗

3 Gehaltsklaſſen ſind X und XI . Wir

haben es nicht für angängig erachtet , unſre Geiſt⸗

lichen in zwei Stufen einzureihen , und deshalb
den Weg gewählt , eine Zwiſchenſtufe zwiſchen
Xund XI zu ſchaffen und in dieſe Stufe von An⸗

fang an ſämtliche Geiſtliche einzureihen , ſodaß es

für die Geiſtlichen ( Pfarrer und Unſtändige ) nur

eine einzige Beſoldungsklaſſe geben wird . So

kamen wir dazu , das Anfangsgehalt der Klaſſe X
des ſtaatlichen Beſoldungsgeſetzes um 800 Mark

zu erhöhen und im Endgehalt um denſelben Be⸗

trag über das Höchſtgehalt der Klaſſe X hinaus⸗

zugehen . Das Anfangsgehalt der Klaſſe X zu er⸗

höhen , erſchien uns im übrigen ſchon aus der Er⸗

wägung gerechtfertigt und geboten , weil wir an

Stelle des vom Staat gewährten Ortszuſchlags
reie Wohnung gewähren und weil dieſes Kor⸗

relat doch nicht oder jedenfalls nicht immer im

Wert dem Ortszuſchlag gleichkommt , den der

Staat gewährt , ſodaß der Fall ſehr wohl eintre —

ten könnte , daß der eine oder der andere unſerer

Geiſtlichen , wenigſtens vorübergehend , weniger

haben würde als ein ſtaatlicher Beamter in der

al

fe

—
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Klaſſe X Daß das aber ll ugelaſſer

werden kann , iſt ſelbſtverſtändlich . 2 ziffern

der ſtaatlichen Gehaltsklaſſe X bewegen ſich zwi

ſchen 8 400 und 12 600 die der Klaſſe XI zwi

ſchen 9 700 und 14 500 / , unſere Ziffern zwiſchen

9 200 und 13 400 / . Sie liegen alſo faſt genau

in der Mitte der Ziffern der ſtaatlichen Beſol

dungsklaſſen X und XI Erwägt man , daß zu

dieſen Grundgehältern Nebengehälter in nie

derer oder größerer Höhe treten B. Stol

gebühren , Ablöſungsrenten , Vergütung für

Unterrichtserteilung , Einnahmen , die im Gegen

ſatz zu den Beſtimmungen des ſtaatlie

dungsgeſetzes hier nicht eingerechnet werden , ſo

18 fällig daf fernerhin nur venige

Pfarrer 0 d mihren Dienſtbezügen

zhinter den ſtaatlichen Beamten der Gehalts

aſſe Xzurückſtehen würden und daß die Stadt

pfarrer in den größeren Städten wohl durchweg

die Bezüge der ſtaatlichen Beſoldungsklaſſe XII

erreichen würden .

Die unverheirateten Pfarrer ſollen

80 der hier geſetzlich normierten Beträge als

Grundgehalt beziehen Das iſt eine Neuerung ,

0 fallen wir die aber das

rden auch & n Sie auch Widerſpruch da

gegen erheben , doch anerkennen müſſen ſozial

durchaus gerechtfertigt iſt Auch der Staat hat

wiederholt den Anlauf zu einer Gehaltsregelung

in dieſer Richtung genommer Daß er ſchließ

lich doch von einer Differenzierung der Gehälter

abgeſehen hat , beweiſt nicht , daß die dagegen vor

brachten Argumente ihn davon überzeugt hät

ten , daß die Gleichbehandlung der verheirateten

und unverheirateten Beamten in ihren Dienſt

bezügen das allein Richtige ſei . Das ſtaatliche Be

ſoldungsgeſetz iſt aufgebaut auf dem Leiſtungs
prinzip . Streng durchgeführt aber hat es der

Staat ſelbſt nicht , denn die ziffernmäßige Gleich
heit der den Beamten aller Gehaltsklaſſen ge
währten Teuerungszulagen für die Kinder iſt

nicht auf die Leiſtung der einzelnen Beamten ab

geſtellt , ſondern auf den für alle Beamtenkinder
als gleich hoch angenommenen Bedarf an Er⸗

ziehungsaufwand . Es iſt aber nicht einzuſehen ,

warum in einem Fall ausſchließlich die Leiſtung ,

im andern ausſchließlich der Bedarf für die

Dienſtbezüge der Beamten der Maßſtab ſein ſoll .

Die unſtändigen Geiſtlichen ich

wiederhole das ſind im übrigen mit den Pfar

rern in ein und derſelben Gehaltsklaſſe , der ein —

zigen , die wir überhaupt kennen . Sie ſollen ,

wenn ſie verheiratet ſind , je nach der Zahl ihrer

Dienſtjahre 70 bis 100 der im Geſetzentwurf

normierten Sätze als Grundgehalt beziehen und

als Unverheiratete 80 dieſer Sätze . Auch hier

iſt die Differenzierung aus denſelben Erwägun

gen , die wir bezüglich der Pfarrer angeſtellt

haben , durchaus am Platze .

Das Geſetz ſoll nach §S 12 des Entwurfs am

Juli 1921 in Kraft treten . Gegen dieſe Be

ſtimmung iſt bereits Sturm gelaufen worden .

Sie wird insbeſondere von dem badiſchen evan

geliſchen Pfarrverein bekämpft . Die Kirchen

regierung wird ſich aber dadurch nicht beirren

laſſen . Sie weiß , daß ſie den Geiſtlichen ſchuldig

iſt , ihnen jetzt zu geben , was der Staat ſeinen

Beamten gleicher Gehaltsklaſſe gewährt , und das

iſt ſicherlich nicht mehr , als ſie zu ihrem ſtandes

mäßigen Lebensunterhalt nötig brauchen . Sie

weiß aber ebenſo auch , daß mit dem , was hier in

der Vorlage geboten wird , die Grenzen der Lei

ſtungsfähigkeit der Kirche bereits überſchritten

ſind . Sie iſt deshalb außerſtande , die Verant

wortung für eine Rückdatierung des Termins

des Inkrafttretens des Geſetzes auf den 1. April

1921 zu übernehmen . Die Synode iſt an ſich

ſouverän . In ihren Geldbewilligungen aber iſt

auch ſie an die Grenzen gebunden , die ihr die

Finanzlage unſrer Kirche zieht . Selbſt wenn es

der Synode gelänge , uns einen Weg zu zeigen ,

auf dem wir die Einnahmen der Kirche erhöhen

könnten , ſo würde es doch immer noch den aller

ſchwerſten Bedenken begegnen , ſolche etwaige

Mehreinnahmen für eine weitere Erhöhung der

Dienſtbezüge unſrer Geiſtlichen zu verwenden .

Es erübrigt ſich aber , mit der Möglichkeit einer

ſolchen Steigerung der Einnahmen überhaupt zu

—
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Zweite Sitzung .

rechnen , da es ſchlechterdings keinen Weg gibt ,

auf dem ſie ſich erzielen ließe . Es iſt und bleibt

deshalb unabweisliche Pflicht der Kirchenregie —

rung , einem etwaigen Beſchluß der Synode , trotz

alledem das Inkrafttreten des Beſoldungsgeſetzes

auf den 1. April 1921 zu verlegen , ein entſchie⸗

denes Unannehmbar entgegenzuſetzen . Wer will ,

daß dieſer Termin vom 1. Juli auf den 1. April

verſchoben wird , der überſieht vollſtändig , daß

unſren Geiſtlichen im Dezember vorigen und im

April dieſes Jahres zwei außerordent liche Teue⸗

rungsbeihilfen im Betrage von rund drei Mil⸗

lionen Mark gewährt ſind und daß das Leiſtun —

gen waren , die gerade zum Ausgleich für die

Hinausſchiebung des neuen Beſoldungsgeſetzes

gegeben wurden , obwohl die Mittel dazu auch

damals nicht oder doch nur in ganz beſchränktem

Maße vorhanden waren . Der überſieht weiter ,

daß die Zuſammenrechnung der Bezüge der Geiſt⸗

lichen ab 1 Januar 1921 : Gehalt , Wohnung , all⸗

gemeine Teuerungszulage , die beiden beſonderen

Teuerungsbeihilfen , Kinderzuſchläge und dann

das , was ſie auf Grund des neuen Beſoldungs⸗

geſetzes im Zeitraum vom 1. Juli bis 31 . Dezem⸗

ber 1921 beziehen werden , in ſumma mindeſtens

den Betrag ergibt , den ein ſtaatlicher Beamter

der gleichen Gehaltsklaſſe auf Grund des für ihn

geltenden Beſoldungsgeſetzes im Laufe des Jah⸗

res 1921 erhalten hat bezw . erhalten wird , ſodaß

der geſteigerte Anſpruch auch nicht der Forde —

rung des Rechts und der Billigkeit entſprechen

würde , ganz zu ſchweigen davon , ob nicht etwa

ſchon das Reichsſperrgeſetz eine weitere Er —

höhung der Dienſtbezüge der Geiſtlichen un⸗

möglich machen würde . Ich ſtehe perſönlich auf

dem Rechtsſtandpunkt , daß das Reichsſperrgeſetz

auf die Kirche keine Anwendung finden kann

( ſehr richtigl ) . Aber täuſchen wir uns darüber

nicht : Die Behauptung , daß es Anwendung finde ,

iſt aufgeſtellt worden . Der Deutſche Evangeliſche

Kirchenausſchuß hat ſich mit dieſer Frage in der

letzten Sitzung in Berlin bereits eingehend be⸗

ſchäftigt . Es ſind auch Rundfragen von ihm an

die Kirchenregierungen ergangen , wie man ſich

dungsgeſe tz fü

im einzelnen zu dieſer Frage ſtelle und eine Ent

ſcheidung , die allgemeine Gültigkeit beanſpruche

könnte , liegt bis heute nicht vor . Mit der Mög

lichkeit , daß auch uns mit der Behauptung ent

gegengetreten würde , das 9 teichsſperrgeſetz gelt

auch für die Kirche und wir hätten die Beſol

dungsſätze , die das Reichsſperrgeſetz zuließe
in unſerer Vorlage bereits überſchritten , haben
wir zu rechnen . Wir haben umſo ömehr damit 50
rechnen , als uns eine dahingehende Andeutun

gerade erſt heute morgen gemacht worden iſt un

hieſigel

genug
zwar , wie es ſcheint , im Auftrage des

Finanzminiſteriums ; immerhin

vorſichtig zu ſein .

Grund

Im Pfarrvereinsblatt und jetzt auch offiziel

vom Pfarrvereinsvorſtand iſt dann noch gefot

dert worden , das neue Beſoldungsgeſetz möcht

eine Beſtimmung aufnehmen des Inhalts , dal

jede Anderung des ſtaatlichen Beſoldungs sgeſetzth
auch eine Anderung des kirchlichen B zeſoldungs

geſetzes automatiſch zur Folge hätte , geng

wie das bei dem kirchlichen Geſetz bezüglit

der rein kirchlichen Beamten der Fall ſei . J4

verkenne nicht , daß der Gedanke , der in dieß
Forderung liegt , ein außerordentlich berechtigte

iſt . Durchführbar iſt er aber nicht aus rein tech

niſchen Unſer Beſoldungsgeſetz iſt i

Anpaſſung an die beſonders gelagerten tatſäch⸗

lichen wie rechtlichen Verhältniſſe der Geiſtlichel

auf einer andern Grundlage aufgebaul

Es ſind deshalb die Grundſätze des ſtaatlichel

Beſoldungsgeſetzes und das ſind ja auch die

Grundſätze , die für die rein chen Beamtel

Anwendung zu finden haben , auf dieſes Beſol
ür die Geiſtlicher nicht ſchl echtweſ

ſo ,

ganz

r

übertragbar . J

zeit zu dieſer Er

Kirchenregierung

zögern werden ,

ch erkläre aber und ich ſtehe j jeder

rklärung , daß Oberkirchenrat un

jedenfalls

ſobald der Staat glaubt , ſeine !

Beamten höhere Bezüge gewähren zu müſſel

*
Geiſtlichen eine entſprechende Aufbeſſerung , um

zwar ungeſäumt , zi— wird . Ich glaube , dal

keinen Augenbli⸗

ihrerſeits dafür Sorge zu tragen , daß auch del

mit dieſer Erklärung ſich auch der Pfarrvereil
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ſie ſ
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74 der Ruhege

Ater rer und eine Neurege

d0 Lu 1 K nterblie benenfürſorge

˖ Beide Geſetzentwürfe lehnen ſich gan g an die

entſprechenden ſtaatlichen Geſetze a Wie beim

gat iſt die unterſchiedliche Behandlung der Alt

itz und Neupenſionäre gefallen Das Gleiche gilt

Ifür die Hinterbliebene u hinſichtlich der
nicht als dauernd gedachte n ihrer Höhe wan

bare Ceuc 95 züge ſtimmen unſre Vor

R
0 den Beſtimmun

Che N u

iſt Beſtimmum de 8 Satz 2 des Ruhege

4 haltsgeſetzes . 2 1 ig hat dieſe B

ſtimmung aufgenommen , weil ſie ſich als drin
gend notwendig erwieſen hat und fernerhin er

eiſen wird . Sieée erinner 0 de tdie

Beun de ſich mit

Beſo
ö hier druck gegeb

Hlechtm
10, ftigt hat n ihm da

N
be wurde , ſo darf

u e de cht hindern , hei nachdem wir an Er

[ ugenbl
fahrungen reicher ordel d, dieſen Gedanken

ſeine
wieder aufzunehme Damals iſt die General

rüſſe
ſynode von dem Geſichtspunkt ausgegangen , daß

ch d der § 4 des kirchlichen Dienr ſtgeſetzes es der Kir

rung , u cenregierung ja ermögliche , jederzeit einen Pfar

aube , da
rer , der infolge geiſtiger oder körperlicher Ge
brechen nicht mehr vollſtändig in der Lage ſei ,

˖ verſehen , zur Ruhe zu ſetzen . Man

erſah dabei völlig , daß körperliche oder geiſtige

dienſtunfähigkeit keine feſtſtehenden Begriffe

nd , ſondern daß ihr Vorhandenſein jeweils be

Dieſen Beweis hätte aber

Beſtreitungsfall und dieſer Beſtreitungs

vohl die Regel bilden , denn kaum je

hird ein Pfarrer , wenn ihm von der Kir

gierung der Vorhalt gemacht wird , er ſei

oder geiſtig nicht mehr fähig ſein Amt

u führen , das ohne weiteres zugeben — unter

lle Umſtänden die Kirchenregierung zu er

Darin liegt eine ſo ungeheure Schwie

rigkeit , daß die praktiſche Anwendbarkeit des 8§ 4

des kirchlichen Dienſtgeſetzes überhaupt in Frage

geſtellt iſt. Es wird ja im übrigen Gelegenheit

eben , auf dieſe ſpezielle Frage im Ausſchuß noch

Ein weiterer Geſetzentwurf behandelt die

Eingruppierung derreinkirchlichen

das ſtaatliche Beſol

sgeſetz . Die Beſtimmungen dieſes Ge

urfs ſind kongruent den Beſtimmungen

der Kirchenverfaſſung und ſtimmen genau über

mit dem bisherigen Rechtszuſtande . Die For

enthält deshalb nichts Neues , ſodaß die

Rechtsnormen , die hier aufgeſtellt werden , eine

rein dektlarative Wirkung haben

Ein kurzer Geſetzentwurf ſieht die Neufeſt

der Aufwandsentſchädigung

RNitglieder der Landesſynode

Die Vorlage betr . die Errichtung neuer

j5ugendpfarrämter entſpricht den Wün

chen der letzten außerordentlichen Generalſynode

191 Ich möchte hier auf die damals ge

pflogenen Erörterungen ( Verhandlungen der

erordentlichen Generalſynode vom Oktober

Dezember 1919 S. 48 ff . ) kurz Bezug nehmen .

Die dritte Kategorie der Vorlagen , die wir

Ihnen unterbreiten , iſt verfaſſungsrechtlicher

Art . Es handelt ſich um den Entwurf einer

Verfaſſung des Deutſchen Evange⸗

———————————

——

—

üô——



8 Zweite

iiee

liſchen Kirchenbundes und eines

Kirchenbundesvertrags , ſowie einer

Geſchäftsordnung für die Landes⸗

ſynode .

Ihnen reihen ſich an die Denkſchriften über

die kirchlichen Patronate und die Frage

der Einführung des Referendums in

die Kirchenverfaſſung .

Der Entwurf einer Verfaſſung des Deutſchen

Evangeliſchen Kirchenbundes und eines Kirchen —

bundesvertrags wird Ihnen lediglich zur Kennt —

nisnahme vorgelegt . Den Entwurf geſetzgeberiſch

zu behandeln , würde die Kompetenz der Landes —

ſynode überſchreiten . Zur Kompetenz der Lan —⸗

desſynode als Inhaberin der der Landeskirche

innewohnenden Kirchengewalt gehört lediglich ,

im Prinzip den Beitritt der Landeskirche Badens

zu dem noch zu ſchließenden Deutſchen Evange —

liſchen Kirchenbund gutzuheißen . Daß das ge —

ſchehen wird , daran iſt im Hinblick auf §S1 Abſ . 2

der neuen Kirchenverfaſſung und die Kundgebung

der außerordentlichen Generalſynode von 1919

( Verhandlungen a. a. O. S . 274 ff . ) wohl nicht zu

zweifeln . Zur Kompetenz der Landesſynode ge —

hört lediglich , im Prinzip den Beitritt der

badiſchen Landeskirche zu dem noch abzuſchließen

den Deutſchen Evangeliſchen Kirchenbund gut —

zuheißen oder ihn abzulehnen , und erſteren —

falls einen Vertreter zu beſtellen , der ermächtigt

ſein ſoll , dieſen Vertrag namens der Landeskirche

zu ſchließen und zu unterzeichnen . Da die Lan⸗

deskirche durch die Kirchenregierung als ihr ober —

ſtes Organ geleitet wird , dieſe aber wiederum

nach außen vertreten wird durch den Kirchen —

präſidenten , ſo wird gegen unſeren Antrag , den

wir an Sie ſtellen , den Kirchenpräſidenten zum

Abſchluß des Kirchenbundesvertrags zu ermäch —

tigen , wohl nichts eingewendet werden können ,

dies meines Erachtens um ſo weniger , als der

Kirchenpräſident ohnehin berufen iſt , als Ver⸗

treter der Landeskirche bezw . der Kirchenregie —

rung mitzuwirken bei der Beratung und Be⸗

ſchlußfaſſung über den Entwurf einer Verfaſſung

Sitzung .

des Deutſchen Evangeliſchen Kirchenbundes und

deswegen natürlich wohl auch die Perſon ſein

ſollte , die namens der Landeskirche den Kirchen⸗

bundesvertrag ſelbſt ſchließt , deſſen Abſchluß ja

die Annahme der neuen Kirchenbundesverfaſſung

zur Vorausſetzung hat .

Der Entwurf einer Geſchäftsoroͤnung für die

Landesſynode iſt ziemlich umfangreich ausgefal⸗

len . Möglichſt alles in ſie hineinzuarbeiten , was

eine geordnete Führung der Geſchäfte ſicherzu —

ſtellen geeignet iſt , erſchien uns durchaus geboten .

Der Entwurf iſt ganz im Geiſte der Kirchenver —

faſſung gehalten und lehnt ſich in vielen weſent —

lichen Stücken an die Geſchäftsordnung des Badi⸗

ſchen Landtags an .

Eine Beſchwerde des Georg Weiß in

Tutſchfelden , die ſchon der außerordentlichen

Generalſynode vom Oktober Dezember 1919 vor⸗

lag , die dieſe aber mangels Zuſtändigkeit , ſie zu

erledigen , an die nächſte ordentliche Landes —

ſynode verwies , wird Sie kaum lange beſchäf

tigen .

Zweimal hat die Kirchenregierung von dem

ihr in § 120 der Kirchenverfaſſung eingeräumten

Recht Gebrauch gemacht , indem ſie im Dezember

vorigen und im April dieſes Jahres verfügte ,

daß den Geiſtlichen der Kirche außerordent⸗

liche euerungszulagen zu gewähren

ſeien . ie Synode wird jetzt erſucht werden ,

nachträglich dieſe Verfügungen , die ,

wie ja niemand bezweifeln wird , durch die Not

diktiert waren , zu genehmigen .

D

Auch die durch Beſchluß des Oberkirchenrats

verfügte Erhöhung der Bezüge der ſog .

Aushelfer von 2400 auf 4800 / / und von

3000 auf 6000 / bedarf der Gyünehmigung

der Landesſynode .

Endlich hat die Kirchenregierung ſich zweier

Aufträge zu entledigen , die die außerordentliche

Generalſynode vom Oktober / Dezember 1919 und

Mai 1920 ihr gegeben haben . Der erſte betraf

die überprüfung der Frage , ob es angezeigt er⸗
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2) Für Verfaſſung :

D. Frey , Vorſitzender , Dr . Haas , Stellver⸗

treter , Fitzer , Schriftführer und Berichterſtat⸗

ter , Buck , Camerer , Dr . Dietrich , Fi⸗

ſcher , van der Floe , Frhr . von Göler ,

Haaß , Hofheinz , Straſſer , Rothen⸗

höfer ( 13 Mitglieder ) .

3) Für Hauptbericht :

Wurth , Vorſitzender , Kattermann , Stell⸗

vertreter , Schulz , Schriftführer und Bericht⸗

erſtatter , D. Bauer , Bender , Bre ch t , D. Dr .

Frommel , Hauß , Herrmann , D. Hol⸗

Sitzung .

dermann , Jacob , Kappler , Krämer ,

Schäfer , Seufert , Stulz , Vollmer ,

Lic . Wünſch ( 18 Mitglieder ) .

4) Für Kultus und Unterricht :

Kühlewein , Vorſitzender , Becker , Stell⸗

vertreter , Janſon , Schriftführerin , Herr⸗

mann , Berichterſtatter , Baumann , Ben⸗

der , Hofheinz , Linder , Sch mitthen⸗

ner , Schulz , Sexauer , Stulz , Lic .

Wünſch ( 43 Mitglieder ) .

Den Ausſchüſſen werden die entſprechenden

Vorlagen überwieſen .

Schluß der Sitzung 5 Uhr 32 Min . nachm .

Dritte öffentliche Sitzung .

Karlsruhe , den 17 . Juni 1921 ,

vormittags 9 Uhr .

Präſident Keller gedenkt zunächſt der ſeit der

letzten ordentlichen Tagung verſtorbenen Mit⸗

glieder früherer Synoden : 1. Hauptlehrer Auguſt

Währer in Haagen , 2. Hauptlehrer Karl Schopf
in Mannheim , 3. Pfarrer Friedrich Scherr in

Weinheim , 4. Dekan Wilhelm Wehn in Ehrſtädt .

Zum Zeichen ehrenden Gedenkens erheben ſich

die Anweſenden von ihren Sitzen .

Der Präſident gibt an Eingängen bekannt :

eine Eingabe des Dekans Eiſſenlöffel in Roſen⸗

berg , die liturgiſche Konferenz betr . , eine Be⸗

ſchwerde der kirchlich - liberalen Fraktion des Kir⸗

chengemeindeausſchuſſes Karlsruhe , die Ernen —

nung des Pfarrverwalters Hans Hemmer zum

Pfarrer der Südweſtpfarrei in Karlsruhe betr . ,

eine Eingabe des Stadtpfarrers Schulz , Wünſche

des Hilfsbundes badiſcher Jugendvereine betr . ,

eine weitere Eingabe des Genannten , die Teue⸗

rungszulagen der unverheirateten Pfarrer betr . ,

endlich eine Eingabe des evangeliſchen Pfarrver —

eins , die Dienſtbezüge der evangeliſchen Geiſt⸗

lichen betr . Die Einläufe werden den zuſtändigen

Ausſchüſſen überwieſen .

Zur Verhandlung ſteht ein Antrag des Ver⸗

faſſungsausſchuſſes :

Art . 1. Dem § 101 Abſ . 2 der Kirchenverfaſ⸗

—32ů——

——

—
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————

—

ſung wird angefügt : „ Jede Wahl kann durch Zu⸗

ruf erfolgen , wenn auf entſprechenden Vorſchlag

niemand widerſpricht . “

Dieſes Geſetz gilt als mit 14 . Juni

1921 in Kraft getreten .

Art . 2.

Der Berichterſtatter Abgeordneter D. Frey be⸗

zeichnet den Antrag als notwendig , um die durch

Zuruf erfolgte Wahl des Präſidenten zu legali⸗

ſieren .

2
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ledigt iſt ; dann kann er den Vorſitz wieder üver —

nehmen . “

Darnach ſtellt der Berichterſtatter den Antrag :

Die Synode wolle

1. die Geſchäftsordnung für die Landesſynode

in der ihr vom Verfaſſungsausſchuß gegebenen

Geſtalt genehmigen ,

2. ſie alsbald in Wirkſamkeit ſetzen .

Die Abſtimmung ergibt die einſtimmige An⸗

nahme dieſes Antrags .

Es folgt im Auftrag des Verfaſſungsaus⸗

ſchuſſes der Bericht über den Entwurf einer Ver⸗

faſſung des Deutſchen Evangeliſchen Kirchenbun⸗

des und eines Kirchenbundesvertrags ( Anlage W).

Der Berichterſtatter Abgeordneter Camerer

gibt zunächſt einen überblick über die bisherigen

Einheitsbeſtrebungen und betont die Bedeutung

und Notwendigkeit eines engeren Zuſammen⸗

ſchluſſes des deutſchen Proteſtantismus und einer

organiſchen Verbindung der evangeliſchen Lan —

deskirchen gerade in der heutigen Zeit .

beſpricht er den vorliegenden Entwurf einer Ver —

faſſung des Deutſchen Evangeliſchen Kirchenbun⸗
des und erklärt :

Da zu dieſem Entwurf noch allerlei Abände⸗

rungsvorſchläge der verſchiedenen Kirchenregie —

rungen vorliegen , ſo entfällt für die Synode die

Möglichkeit , zu ſeinen einzelnen Paragraphen

endgültige Beſchlüſſe zu faſſen .

verlangen einzelne

des Entwurfs doch jetzt ſchon

durch die Synode .

Für den Kirchentag kommen unſerer badiſchen

Landeskirche 3 Vertreter zu . Im Kirchenbundes⸗

rat ſoll jede Landeskirche wenigſtens 1 Stimme

haben . Bei den größeren Landeskirchen entfällt

auf jede angefangene Million Seelen der evan⸗

geliſchen Bevölkerung 1 Stimme . Da nun Baden

immungen5 ungnahme

BeV

St

keine Million , ſondern nur 800 000 bis 900000

Seelen evangeliſcher Bevölkerung beſitzt , ſo wäre

unſre Vertretung die gleiche wie die der kleinſten

Landeskirchen . Es iſt darum die badiſche Lan⸗

deskirche dafür eingetreten , daß ſchon auf eine

halbe Million Seelen 1 Vertreter und auf jede

Sitzung .

angefangene weitere Million Seelen ein wei —

terer Vertreter gewählt werden ſoll . In dieſem

Falle erhielten wir 2 Vertreter und wären wir

in der Lage , für die Beratung weltlicher und

geiſtlicher Angelegenheiten jeweis 1 juriſtiſchen

und 1 theologiſchen ? unſerer Kirchen —

regi eri

— ——0

Vertreter

e eee des Beutſchen
Evangeliſchen Kirchenausſchuſſes dieſe badiſchen

Wünſche vertreten . Unſer Verfaſſungsausſchuß

ſchlägt der Synode vor , durch einſtimmiges Vo —

tum dieſe Wünſche bekräftigen zu wollen

Ahnlich iſt die Sachlage beim Kirchenausſchuß .

Während verſchie Landeskirchen , unter

denen die badiſche ſich nicht befindet , 3, 2 oder je

1 Vertreter zugebilligt erhalten , fällt die badiſche

ziff . 4 des Entwurfs ,

wonach die Landeskirchen der übrigen Kirchen —

0 zebiete zuſammen 6 Vertreter nach näherer Ver —

einbarung der beteiligten Kirchenregierungen zu

ernennen haben . Auch hier geht der Wunſch

iſerer badiſchen Landeskirche dahin , daß ſie mit

Rückſicht auf ihre Seelenzahl auch im Kirchen —

ausſchuß einen ſtändigen Sitz erhalte .

Landeskirche unter §S 14a 5

Der Berichterſtatter empfiehlt namens des

Verfaſſungsausſchuſſes die Annahme folgender

Be 5hlüſſe :
Die Landesſynode möge dem Kirchenpräſi⸗

die Ermächtigung erteilen zum Abſchluß

[ des Kirchenbundesvertrags auf der Grundlage

des vorliegenden Entwurfs einer Kirchenbundes⸗

verfaſſung .
2. Die Landesſynode möge jetzt ſchon die von

ihr zu beſtimmenden Mitglieder des Kirchentags

wählen ;

ferner die Annahme folgender Entſchließung :

Die Synode erſucht den Kirchenpräſidenten ,

bei der bevorſtehenden Beratung des Deutſchen

Evangeliſchen Kirchenausſchuſſes in Eiſenach

mit aller Kraft dahin zu wirken , daß die von

der Kirchenregierung zu Gunſten der badiſchen

Landeskirche vorgeſchlagenen Verbeſſerungen

des Entwurfs einer Verfaſſung des Deutſchen

———

———f—

————

—

V'—n



1

f 6

el

§i

El 0

upräſi⸗

bſchluß

indlage

undes⸗

die von

jentags

ſeßung :

denten ,
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die von
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eutſchen

Evangeliſchen Kirchenbunde und eines Kir

chenbundesvertrage ur Annahme gelangen

Die Abſtimmung über d lnträge ergibt

deren einſtimmige Anna

D ie We en 6

er Synod

In der Frage der Einführung des Referen⸗

dums in die Kirchenverfaſſung ſchlägt der Abge

ordnete Hofheinz namens des Verfaſſungsaué

ſchuſſes der Synode vor , der Stellungnahme des

Oberkirchenrats und der Kir tre

Die Frage der Einführung des Referendums in

die Kirchenverfaſſung ſoll bis auf weiteres be—⸗

uhen . “

er Dr. Dietr f nd

Erklär ab

Wir tglieder 8
Tcd bundes

rkläre wir aus grundſätzlichen Erwä ,

gungen heraus die Einführung des Volksent

ſcheids fordern . Wir haben die zuverſichtliche

Hoffnung , daß de

ich

Vorſchlag 0

ann t al Stimmen angenommen .

lbgeordneter Fiſcher berichtet namens des

rfaſſungsausſchuſſes über die Frage der Errich⸗

tung einer vom Oberkirchenrat getrennten evan

liſchen Vermögensverwaltung der Landeskirche
Am 11. Dezember 1919 hat die außerordentliche

beneralſynode einen Antrag des Abgeord

tleten Wur § 123 KW des Inhaltes ange

„ Hohe Synode wolle beſchließen : Die außer

ordentliche Generalſynode fordert wie die ka

tholiſche Kirche Freiheit der Kirche vom Staat
auf dem Gebiete der Kirchenleitung . Auch aus
dieſem Grund erſucht ſie die Kirchenregierung ,

Schaffung einer vom Oberkirchenrat ge
trennten evangeliſchen Vermögensverwaltung
der Landeskirche in Erwägung zu ziehen . “

die

2 U St at uf d Pla 1be der

kirche leitenden Perſönlich

f Grund de ſtaatlichen Geſetzes vom

Oktober 1860 und der Verordnung vom 28. Fe

ruar 1862 könnte nur dadurch aufgehoben wer

t, daß eine Trennung zwiſchen der kirchlichen

nsverwaltung und der oberſten Kirchen

führt und eine Art Evangeliſcher

tungsrat geſchaffen würde . Obwohl Ober

und Kirchenregierung im Grundſatz

de Antrag zu Grunde liegenden Gedanken

r berechtigt halten , ſind ſie doch aus allerhand

ſchen Erwägungen dahin gekommen , der

Staatsregierung im Januar 1920 einen andern

Vorſchlag zu machen , dahin gehend , daß die kirch

iche Vermögensverwaltung nach wie vor der

Kirche übertragen bleibe und der Staat ſich darauf

beſchränke zu fordern , daß nur ſolche Perſonen

zur Verwaltung des Kirchenvermögens in den

Oberkirchenrat berufen würden , welche die gleiche

fachliche Ausbildung beſitzen , wie ſie von den in

den Oberbehörden der ſtaatlichen Finanzverwal

tung tätigen Beamten verlangt wird . Eine Ant

vort auf dieſen Vorſchlag iſt vonſeiten der Staats

noch nicht gegeben worden . Inzwi

chen ſind aber Verhandlungen in Gang gekom

men , welche die Aufhebung des 8 10 des Kirchen

zes vom 9. Oktober 1860 , der die gemeinſame

ung des Kirchenvermögens betrifft , zum

Ziele haben . Da dieſe Verhandlungen noch ſchwe

ben , der Verfaſſungsausſchuß vor , die

Frage als noch nicht ſpruchreif und nicht dring

lich zurückzuſtellen .

Der Antrag wird einſtimmig angenommen .

Als nächſter Punkt ſteht auf der Tagesord

nung der Geſetzentwurf , die Aufwandsentſchädi⸗

gung der Abgeordneten zur Landesſynode betr .

Er ſieht die Erhöhung der Tagesgebühr für die

auswärtigen Abgeordneten auf ſechzig Mark und

für die am Ort der Tagung wohnenden Abge⸗

ordneten auf dreißig Mark vor .

Abgeordneter Seitz beantragt namens des Fi

nanzausſchuſſes die Zuſtimmung der Synode .

Der Autrag wird einſtimmig angenommen .

——
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Dritte

Namens des Finanzausſchuſſes berichtet ſo⸗

dann Abgeordneter Welker über die Vorlage des

Oberkirchenrats gemäß § 130 Ziff . 2 KV , das

Kirchenvermögen betr . ( Anlage II ) .

Die Vorlage iſt die il mit Rückſicht auf die

hohen Papier - und Druckkoſten in etwas ver⸗

kürzter Form erfolgt . Der Finanz ausſchuß

ſah auch von der Einſichtnahme und über —

prüfung der einzelnen Fonds und Kaſſen

diesmal ab , ſodaß die Berichterſtattung lediglich

auf Grund der Vorlage und der ergänzenden

mündlichen Mitteilungen erfolgt . Die Landes —⸗

kirche als ſolche hat kein Vermögen . Sie hat nur

Einnahmen aus Kirchenſteuern . Das Vermögen

nicht der geſamten Landeskirche , ſondern nur ein⸗

zelnen Landesteilen mit ganz beſtimmten Zweck⸗

laſten und Zweckausgaben gewidmet .

Über die einzelnen Fonds und Kaſſen iſt fol⸗

gendes zu bemerken : Die Einn ahmen des

Unterländer Kirchenfonds haben ſich von

1913 bis 1919 ganz beträchtlich gehoben und

haben deshalb , trotzdem auch die Ausgaben in der⸗

ſelben Zeit weſentlich geſtiegen ſind,d doch jeweils

eine Mehreinnahme aufgewieſen . Sie betrug für

1913 bis 1919 über 3½ Millionen Mark .

Die Mehreinnahme rührt in der Hauptſache aus

Erträgniſſen der landwirtſchaftlichen Grundſtücke ,

aus Waldungen und aus Zinſen her . Das land⸗

wirtſchaftliche Gelände des Fonds beträgt rund

3000 ha , davon ſind 2000 ha verpachtet und 400 ha

ſind Wieſen in Selbſtbewirtſchaftung . Die Ver⸗

pachtungen erfolgten mit wenigen Ausnahmen

öffentlich . Es wurden Erlöſe erzielt : 1918 aus

297 ha neu verpachtetem Gelände 2 . 18 Pacht

pro Ar gegen 1 . 43 / früher ; 1919 aus 288 ha

2 . 17 Pacht pro Ar gegen 1 . 35 % früher ; 1920

aus 192 ha 3 . 64 / Pacht pro Ar gegen 1 . 32 1

früher . Für diejenigen Grundſtücke , bei welchen

die übliche neunjährige Pacht noch läuft , wird in

dieſem Jahre eine Neuregelung der Pachtzinſe

auf Grund der neuen Pachtſchutzordnung erfol⸗

gen , die vorausſichtlich eine weitere beträchtliche

Erhöhung der Pachtzinſen zur Folge haben wird .

der kirchlichen Fonds iſt nach der Unionsurkunde

f

Sitzung .

Der Erlös aus ſelbſtbewirtſchafteten Grund⸗

ſtücken und Wieſen betrug 1908 noch 5 . 08 ½

pro Ar . Er iſt 1920 ) bereits auf 13 . 82 pro Ar

geſtiegen und wird , wenn die Verhältniſſe ſo wei⸗

ter beſtehen bleiben , vorausſichtlich mindeſtens

dieſe Höhe behalten . Eine ganz beträchtliche Stei⸗

gerung hat der Rohertrag aus dem Walde des

Unterländer Kirchenfonds erfahren , deſſen Fläche

1883 ha beträgt . Im Jahre 1913 betrug dieſer

Rohertrag noch 195 000 J . Im Jahre 1919 hatte

er bereits eine Höhe von rund 750 000 „ , im

Jahre 1920 von 3 000 000 / erreicht . Allerdings

muß hierzu bemerkt werden , daß dieſer Roherlös

nicht allein durch die enorm hohen Nutzholzpreiſe

des Jahres 1920 erzielt wurde , ſondern auch da —

durch , daß der geordnete Abgabeſatz einer An⸗

regung der Staatsregierung zufolge , um der

herrſchenden Kohlennot entgegenzutreten , ganz

beträchtlich überſchritten wurde . Es wird nun ,

um eine nachhaltige Bewirtſchaftung des Waldes

zu ermöglichen , dieſer überhieb in den nächſten

Jahren wieder eingeſpart werden müſſen . Da⸗

dburch wird dann natürlich der Erlös aus dem

Wald entſprechend ermäßigt werden , ganz

abgeſehen davon , daß auch die Nut zholzpreiſe die

Höhe des Jahres 1920 auf die Dauer nicht bei⸗

—

—4
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behalten werden .

Auch die vermehrten Zinseinnahmen des Un⸗

terländer Ee haben auf die überſchüſſe

günſtig 8 — Die Zinſen , die im Jahre

1913 noch etwa 225 000 / betrugen , ſind 1919 auf

rund 350 000 / entſprechend dem An⸗

wachſen der Kapitalien von rund 6,5 Millionen

auf 11 Millionen Mark .

Wie die Einnahmen geſtiegen ſind , ſo ſind aber

auch die Ausgaben dem Sinken des Geldwer⸗

—
entſprechend in die Höhe gegangen . Nur der

zeſchr akund der kirchlichen Bautätigkeit iſt es

zuzuzuſchreiben, daß dieſe Ausgaben nicht noch

höher waren . Die jetzige Reparaturbedürftigkeit

jancher kirchlicher Gebäude wird in Zukunft

eilich eine weſentliche Erhöhung des Bauauf⸗
n
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w
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andes und damit der geſamten Ausgaben des

iterländer Kirchenfonds herbeiführen , ſodaß die
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angewachſen

des Vertrags über

Auch die übrigen Fonds , die in der Beilage !

dehreinnalnMehreinnahmen
1913 durchweg eine Vermögenszunahme erfahren .

15

Landeskirchenſteuer wird auf

Vorlage verwieſen Der
Ot r iſt von 1914 bis 1919

gangen . Auffallend er

cd 2 1 tände von 1 14,
S Ele f ſich für 1914 und

1 Kriegsdienſt

Steuerpflichtigen die feſtgeſetzte

2 der nicht beigebracht wer

für 1919 aus den Folgen des Um

r Zurückhaltung in der Beitrei

1 Yte rn

Über 1 rtskirchenſteuer finden wir die

ni n Angaben in der überſicht C der Vorlage

Im Jahre 1920 wurde in 208 Kirchengemeinden

Ortskirchenſteuer mit einem voranſchlagsmäßi

gen Ergebnis von rund 4 Millionen Mark er

bei zm Jahre 1914 bei Kriegs waren

es nur 184 Kirchengemeinden mit einem Steuer

ſoll von rund 1271 000 J. Die Zunahme beträgt

hiernach bei den ortskirchenſteuererhebenden Ge

meinden nur 13,4 %, während der Steuerertrag

˖ 14 192 über 3 jeſtiegen iſt

6 jt daraus hervor , daf Neueinfüh

11 Dber Ort kirch Uer w̃ des Krieges

ehalten wurde , die Steuererträge
aber weſentlich geſteigert werden mußten , um die

erhöht Au ben , insbeſondere die für Kultus

cken

in der Vorlage ( Abſchnitt D)

henbezirkskaſſen Weſentliche

n des Umlagefußes ſind in den ein
t Kirchenbezirken von 1913 bis 1919 nicht

nzelnen ſehen Sie aus

ſi ich Bemerkungen

usſchuß beantragt : Hohe Synode

des Oberkirchenrats über das

nvermögen unbeanſtandet zur Kenntnis

nehmen .

wolle die Vorle

Kirch

Der Antrag wird einſtimmig angenommen .

Schluß der Sitzung um 11 Uhr vormittags .
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Vierte Sitz

Eiieeee.
AN vormittags

E Der Präſident gibt nach der Eröffnung u. a .

eine Eingabe des Kirchengemeinderats Waldkirch ,

3
Reiſekoſtenerſatz betr . , bekannt , die den beteilig -

ten Ausſchüſſen überwieſen wird .

Als erſter Punkt der Tagesordnung gelangt

zur Beratung die Vorlage über die Dienſtbezüge

der Geiſtlichen . Der Berichterſtatter Abgeordne —

104 ter Dittes betont nach Beſprechung der mancher —

14 lei Schwierigkeiten , die einer befriedigenden Aus⸗

geſtaltung dieſes Geſetzes im Wege ſtehen ( Ab⸗

hängigkeit vom Staate , Mangel kirchlicher Mit⸗

tel ) , den großen Fortſchritt , den die Vorlage hin⸗

ſichtlich der finanziellen Beſſerſtellung der Geiſt⸗

lichen bedeutet . Der Entwurf der Kirchenregie —

rung wird in etwas veränderter Form vorgelegt .

Die Beſprechung der Einzelheiten wird der Ein⸗

zelberatung vorbehalten .

Eine Geſamtbeſprechung findet nicht ſtatt . In

der Einzelberatung erklärt der Berichterſtatter :

Abſ . 1 Ziff . 5 iſt zu ſtreichen . Es liegt kein

geringfügigen Gebühren

4
A◻

Grund vor , die meiſt

für kirchliche Amtshandlungen oder die an ihre

Stelle getretenen Ablöſungsrenten als einen

Teil des Dienſteinkommens zu betrachten , zu⸗

mal dieſe Nebenbezüge bei der Bemeſſung des

Ruhegehalts und der Hinterbliebenenbezüge

keinen anrechnungsfähigen Teil des Dienſtein —

kommens bilden . Der 2. Abſatz des 81 hat des⸗

halb zu lauten : „ Dieſe Bezüge ſtehen auch den

Pfarrern der Landeskirche zu ( § 69 KV) . “ * )

*) Es lauteten im Entwurf :

§ 1 Abſ . 1 Ziff . 5:

„ den Gebühren für kirchliche Amtshandlungen
N.

oder den an deren Stelle getretenen Ablöſungs⸗

renten . “

04 652
§ 1 Abſ . 2:

N „ Die unter Ziff . 1 —4 genannten Be⸗

züge ſtehen auch den Pfarrern der Landeskirche

(§S 69 KV ) zu . “

Vierte öffentliche Sitzung .

Karlsruhe , den 22 . Ju ni 1921 ,

mit den vom

ung .

9 Uhr .

Der Finanzausſchuß beantragt , den Entwurf

Ausſchuß angebrachten Anderungen

zum Geſetz zu erheben .

Abgeordneter v. Göler begrüßt die finanzielle

Beſſerſtellung der Geiſtlichen namentlich im Hin⸗

blick auf die religiöſe und kulturelle Bedeutung
Wenn auch nichtο

——2—

des evangeliſchen Pfarrhauſes .

alle Wünſche , beſonders bei den jüngeren Geiſt⸗

lichen erfüllt werden konnten , ſo mußte eben auf

die finanzielle Leiſtungskraft des Kirchenvolkes

Rückſicht genommen werden . Redner iſt über

zeugt , daß die Geiſtlichkeit die Laſt der Zeit und

die Not weiter Volkskreiſe , in der wir leben , mit⸗

*

——

zutragen gerne bereit iſt .

Der Abgeordnete Hauptlehrer Hofheinz ſchließt

ſich im allgemeinen den Ausführungen des Vor⸗

redners an . Die neue Gehaltsſtaffelung bedeu⸗

tet bei manchen Altersſtufen eine Einſchränkung

gegenüber der Regierungsvorlage , iſt aber für

die höheren Altersſtufen und insbeſondere füt

und Hinterbliebenen

Jeden⸗
die Ruhegehaltsempfänger

von nicht zu unterſchätzender Bedeutung .

falls wird durch das Geſetz eine gewiſſe Entſor⸗

n erreicht . Sollte ſich in ab⸗
Notwendigkeit einer weiteren

ſind wir mit der

gung der Geiſtliche

ſehbarer Zeit die

Gehaltserhöhung ergeben , ſo

Mittel und Wege zu
be⸗

Kirchenregierung gewillt ,
Schwierigkeiten zudenum erneutſuchen ,

gegnen .

Abgeordneter Klavehn ſpricht namens ſeinel

füt
—

Gruppe der Kirchenregierung den Dank aus

die Vorlage des neuen Geſetzes .

8 22 2 —
Vereinigung freut ſich vor allem

ν

kirchliche
dar⸗

über , daß das Geſetz durch einmütiges Zuſam⸗

menarbeiten der verſchiedenen kirchlichen Gruß⸗

pen zuſtande gekommen iſt , und hat zur Kirchen

behörde das beſte Vertrauen , daß ſie , wie bis

Die landes⸗
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ingenommen

vorgeſehenen

t , während der

fördert werden kann , wenn entſpreche
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Der 8§3 des Entwurfs wird unverändert nach

der Vorlage angenommen .

Zu §8 4 führt der Berichterſtatter aus : Nach⸗

dem eine Differenzierung in den Bezügen der

verheirateten und unverheirateten Pfarrer auf⸗

gegeben iſt , kann eine ſolche in den Bezügen der

verheirateten und unverheirateten unſtändigen

Geiſtlichen nicht aufrecht erhalten werden , weil

auch ſie die wirtſchaftliche Not in gleichem Maß

trifft wie die verheirateten Pfarrer . In 84 ſind

daher zu ſtreichen die Worte :

„ wenn ſie verheiratet ſind : “

„ wenn ſie unverheiratet ſind :

je 80 v. H. dieſer Beträge . “

Der § 4 wird mit dieſer Anderung ange⸗

Vierte Sitzung .

Die Anpaſſung an

gen bedingt deshalb :

Abſatz und die

ſatzes . “)
Der 8§87 wird mit

nommen .

In 8 8 Abſatz 2 iſt zu ergänzen hinter „ §81

eZiff . 1 bis 3 “ : „8 2 und 8 4“ .

d Der 8 8 wird mit

nommen .

Der 89 des Entwurfs wird ohne Beſprechung

dem Antrage des Finanzar

geſtrichen . “
vor .

Die §8 10 und 11 des Entwurfs werden ange⸗

die gedachten Beſtimmun⸗

die Anderung der Zahl 800 in 600 im erſten

Streichung des zweiten Ab⸗

dieſen Anderungen ange⸗

f

dieſer Ergänzung ange⸗

iSſchuſſes entſprechend

) Die folgenden § § rücken entſprechend

nommen . nommen .

Der 85erhält auf Vorſchlag der K irchenregie - ⸗

rung einen zweiten Abſatz des Inhalts : „ Hat der

Vikar ein Dienſteinkommen noch nicht zu bezie⸗
gibt der

hen , ſo wird die dem Pfarrer zu gewährende Ent⸗ mehrfach laut

mit Wirkung vom 1. April

Zu 8 12 des Entwurfs , der angenommen wird ,

Berichterſtatter die Erklärung ab : Dem

gewordenen Wunſche , das Geſetz

1921 in Kraft treten

ſchädigung vom Oberkirchenrat feſtgeſetzt . “
zu laſſen , konnte nicht entſprochen werden , ein⸗

Der 8 5 wird mit dieſem zweiten Abſatz an⸗

genommen .

Der 8 6 wird mit der Anderung :

Die vorl ene Die
ö it de ‚

„ orhandene Dienſtwohnung mit dem Mangel an Deckungsmitteln

etwaigen ſtatt „ ſamt dem vorhandenen “ Haus⸗

nuß “

angenommen .

Zu 8 7berichtet Abgeordneter Dittes : Die

Einſchaltung im erſten Satz iſt zu ändern in :

„leinſchließlich der Stiefkinder und der an

Kindesſtatt angenommenen Kinder ) “ .

Für Pflegekinder dürfen , wie der Entwurf

vorſieht , nach den Beſtimmungen des ſtaatlichen

Beſoldungsgeſetzes keine Kinderzuſchläge gewährt

werden .

Sie dürfen auch den Satz von jährlich 600 /

nicht überſchreiten und nicht für großjährige Kin⸗

der gewährt werden . Etwaige beſonders drin⸗

gende Bedürfniſſe für ſolche können bei der Ge⸗

währung von Erziehungsbeihilfen Berückſichti⸗

gung finden .

mal mit Rückſicht auf die im D

gewährten außerordentlichen

fen , zum andern aber und

garten hat der Pfarrer in unentgeltlichem Ge⸗
ſchuß

45 85
3

nach dem Vorſchlag des Entwurfs mit dem 1.

1921 in Kraft zu ſetzen , d

möge die Kirchenregierung

gewähren .

ſes ſowie der

haben zur Vorausſetzung ,

ezember und April

Teuerungsbeihil⸗

hauptſächlich aus

Der Finanzaus⸗

ſchluß , das Geſetz

Juli

3Zu

ie Bitte geknüpft , es

den Geiſtlichen , ſobald

die Mittel erlauben , eine Entſchuldungsſumme

Die Beſchlüſſe des Finanzausſchuſ⸗

Entwurf der Kirchenregierung

daß das ſogenannte

*) § 7 Abſ . 2 des Entwurfs lautete :

„ Für ältere Kinder kann der Kinderzuſchlag aus⸗

nahmsweiſe dann gewährt werden , wenn ſie ſich noch

in Schul⸗ oder Berufsausbildung befinden oder aus

ſonſt wichtigen Gründen einem Erwerb nicht nach⸗

gehen können und kein nennenswertes ſonſtiges Ein⸗

kommen haben . “

zK*) § 9 des Entwurfs lautete :

„ Sollten die beiziehbaren Mittel der Landes⸗

kirche nicht hinreichen , um die in dieſem Geſetz be⸗

ſtimmten Dienſtbezüge zu beſtreiten , ſo kann daß

Dienſteinkommen der Geiſtlichen verhältnismäßlh

gekürzt werden . “
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Die hierauf folgende Geſamtabſtimmung

das Pfarrb dungsgeſet

mige Annahme

Im Verfolg dieſer A i die be

züglichen Eingaben de Pfarrverein - a. für

rledigt erklart

die Eingabe der unverheirateten Pfarrer ,

Haahl 5hzahlunk U 8 1

geht die Synode a rag d Fßinan

chuſſes zur Tagesordnung über .

6 Entwurfs

eines kirchlichen Geſetzes , die Zuruheſetzung und

die Ruheſtandsbezüge der Geiſtlichen betr . , über

die namens des Finanzausſchuſſes ebenfalls Ab

geordneter Dittes berichtet

Der Entwurf will die Bezüge der künftig in

Hierauf folgt die J

den Ruheſtand tretenden Geiſtlichen und die Be

ha ten Ruhegehaltsempfanger ge

will außerdei die Beſtim

er eſetzung ſelbſt u hre

gen ( ch Uſammenfa Die

ngen er die Zuri etzung ſind nach

blieben . Neu iſt die von Laien und Geiſtlichen

gleich günſtig aufgenommene Beſtime

2 des Entwurfs , daß ein Geiſtlicher gegen

einen Uen ohr weiteres Verfahren zur Ruhe

ſetzt werden kann , wenn er das 70 Lebensjahr
W it. Die mancherlei Gründe , die hier

en 1610en Reun 11 511016echen , ſeien in dem einen zuſammenge
faßt , daß der Geiſtliche für die Gemeinde da iſt

und nicht die Gemeinde für den Geiſtlichen . Der

§
5

ermächtigt die Kirchenregierung , einem Geiſt

lichen , der trotz des Verzichts auf ſein Amt im

Dienſt der badiſchen Landeskirche verbleibt , einen

Anſpruch auf Ruhegehalt vorzubehalten . Hier iſt

insbeſondere an den Fall gedacht , in dem ein

0 ral trift n runde in ſeiner Ge

1ei ehr rbleib hm aber vorerſt

ine de Pfarrei nicht übertragen werden kann

id er deshalb auf ſein Amt verzichtet . Die auf

zeworfene Frage , ob auch einem aus Gewiſſens

en auf ſein Amt verzichtenden Geiſtlichen

2 tat des § 5 zugute kommen kann , mußte

da eine Rechtsgrundlage hiererneint werden

für nicht geſchaffen iſt Der Finanzausſchuß

Maubt aber , daß die Kirchenregierung in ſolchem

ftigkeit des Geiſtlichen wohlwol

lend prüfen und im Wege der Zuwendung einer

interſtützung der äußerſten Not vorbeugen ſolle .

8 8
zhe des Ruhegehalts , 8 6 des

Entwurfs regelt , iſt zu bemerken , daß der bis

in Anpaſſung an die

lich mmungen auf 35 er

ißigt a aber andererſeits der

Ruhegehalt um für jedes vollendete Halb

jahr bis zum Höchſtſat n 77 Dienſtein

kommens ſteigt und der Höchſtſatz des Ruhege

jalts künftig ſchon mit 35 ſtatt bisher mit 45

Dienſtjahren erreicht wird , bedeutet der §8 6 den

Ruheſtandsbezüge .

Als Dienſteinkommen , aus dem ſich der Ruhege⸗

al rre t, gilt der um einen Wohnungs

6 rhöhte zuletzt bezogene

6 e Kinderzuſch nd die Teue

ſchlage hier werden ungekürzt weiter

ewährt Dder Ruhegehaltsanſpruch beſteht , ab

geſehen von der Ausnahme des § 4 Abſ . 2 des

Entwurf einer zehnjahrige Dienſtzeit

Der Finanzausſchuß beantragt die Annahme

Geſetzentwurfs mit den bei der Beſprechung

er einzelnen Paragraphen ſich ergebenden und

itderungen .

ig findet nicht ſtatt .

In der Einzelberatung werden die § 8 1 bis 13

mit unweſentlichen redaktionellen Anderungen

angenommen .

Zu 8 14 bemerkt der Berichterſtatter : In Ab⸗

ſatz 44 ſind die Worte „ welcher erforderlich iſt,

um die nach Abſ . 3 zuläſſige Höchſtſüumme “ zu

ändern in : „ der erforderlich iſt , um den nach Ab⸗

——

————
—
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ſatz 3 gewährten Ruhegehalt “ . folgenden Geſamtabſtimmung über das Geſetz

reicht werden , daß einem nach § 13 2

wendeten Geiſtlichen ein Ruhegehalt unter allen

Umſtänden zugeſichert wird , der dem gleichkommt ,

den er ſich bei gleicher Dienſtzeit in der Landes —⸗

kirche erdient haben würde .

Der 8 14 wird mit dieſer Anderung , die §8 15

bis 19 werden mit kleinen redaktionellen Ande

rungen angenommen .

Zu 8§ 20 erklärt der Berichterſtatter : Nach dem

Vorſchlage der Kirchenregierung ſind in Ziffer 3

die Worte „ um mehr als zehn vom Hundert “ zu

ſtreichen . In Anpaſſung an die Beſtimmungen

des ſtaatlichen Penſionsgeſetzes ſoll vermieden

werden , daß ein zur Ruhe geſetzter Geiſtlicher

durch ſein neues Dienſteinkommen zuſammen mit

ſeinen Ruheſtandsbezügen mehr erhält , als wenn

er noch im aktiven Dienſte ſtände . Der Schluß⸗

ſatz des § 20 des Eutwurfs iſt damit gegenſtands —

los geworden und demgemäß zu ſtreichen . “)

Der 8§ 20 wird mit dieſer Anderung und § 21 Ruheſtandsbezüge des Geiſtlichen , 2)

dasſelbe einſtimmig angenommen .

Nächſter Punkt der Tagesordnung iſt die Be —

zratung des Entwurfs eines kirchlichen Geſetzes ,

die Hinterbliebenenverſorgung der evangeliſch⸗

proteſtantiſchen Geiſtlichen betreffend . Auch

hierüber berichtet namens des Finanzausſchuſſes

11

Dadurch ſoll er⸗

ziff . 2 ver

ü˖

8E8 .

) jang mit der Neuregelung der
Abgeordneter Ditte

Im Zuſammenl

Dienſtbezüge und der Ruhegehaltsverhältniſſe

der Geiſtlichen iſt es notwendig , auch die Hinter⸗

bliebenenverſorgung der Geiſtlichen neu zu ord⸗

nen . Der Entwurf bezweckt die Neuregelung in

weitgehender Anpaſſung an die neueſte ſtaatliche

Die ſogenannten Altwit⸗
Beamtengeſetzgebung .

wen und Altwaiſen ſollen nach dem Entwurf mit

den Neuwitwen und Neuwaiſen völlig gleichge —

ſtellt werden . Der Entwurf gewährt : 1) Sterbe —

gehalt in Höhe eines Vierteljahrsbetrages des

zuletzt bezogenen Dienſteinkommens bezw . der

Verſor⸗

gungsgehalt an a) die Witwen als ſogenanntes

Witwengeld in Höhe von 30 “ . des Grundgehalts

zuzüglich 2000 / Wohnungsanſchlag ; hierzu wird

noch der halbe vom Geiſtlichen bezogene Teue —

rungszuſchlag gewährt ; b) die unverheirateten

ehelichen Kinder bis zum vollendeten 20 . Lebens⸗

jahr als Waiſengeld und zwar 900 / für die

Halbwaiſe und 1800 / für die Vollwaiſe . Hier⸗

zu wird noch ein Teuerungszuſchlag gewährt .

Der Finanzausſchuß beantragt die Annahme

des Geſetzentwurfs mit den in der Einzelbe⸗

ratung zu beſprechenden unweſentlichen Ande —

unverändert angenommen .

Zu § 22 beantragt der Berichterſtatter : Auf

Vorſchlag der Kirchenregierung : Anderung der

Worte des Abſatzes 1, „ welcher aber fünfund⸗

dreißig vom Hundert des zuletzt bezogenen

Dienſteinkommens nicht überſchreiten ſoll “ in

„ der aber vierzig vom Hundert des zuletzt be⸗

zogenen Dienſteinkommens nicht überſchreiten

ſoll . “
Es werden hierauf der § 22 mit dieſer Ande⸗

rung und die 5§8 23 bis 26 unverändert ange⸗

nommen .
0

Nachdem der Berichterſtatter noch betont hat , rungen .

daß aus den zu 8§ 11 des Beſoldungsgeſetzes an⸗

gegebenen Gründen es nicht angängig iſt , dem

Geſetz über die Zuruheſetzung und die Ruhe⸗

ſtandsbezüge der Geiſtlichen rückwirkende Kraft

auf den 1. April 1921 beizulegen , wird in der

˖

Vorſchlag der Kirchenregierung iſt in Ziffer 1

hinter dem Wort „ Nebenbezüge “ einzuſchalten :

„ ſowie der Kinderzuſchläge und Teuerungszu⸗
8 11 2 2 2 9 284 2 8 3 11

ſchläge hierzu (§88 13 u. 14 Ziffer 2 des Geſetzes ) .

—
Die Zahlung der Kinderzuſchläge und der da⸗

1*) § 20 Ziff . 3 Schlußſatz des Entwurfs lautete :

„ Erfolgt die Verwendung eines Ruhegehalts —

empfängers im inländiſchen Kirchendienſt , ſo ſollen

deſſen Dienſtbezüge zuſammen jeweils den Betrag Geſetzgebung ausgeſchloſſen .

nicht überſteigen , welchen er zu beziehen hätte , wenn
8 3 5

er als Pfarrer im Amt verblieben wäre . “

——

Zu 8 1 führt der Berichterſtatter aus : Auf

ſie war hier wie in § 22 der Entwurf entſprechend ö

•＋—„„„

—

——.—
zu gewährten Teuerungszuſchläge zum Sterbe⸗

gehalt iſt nach den Beſtimmungen der ſtaatlichen

In Anpaſſung an
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Ziffer 1

ſchalten :

tungszu⸗

eſetzes ) “

d der da

ſſung an

ſprechend

Kinderzuſchläge Tag 1 Tod

Geiſtlichen gezahl nder

56 der Be N K 5Hohe der Be 0

Wegfall der Kind

nicht ein

vergütung gen , Stolgebühren oder Ablöſungsren

ten für ſolche uſw . “

über die Dienſt 9 r Geiſtlichen

nen Gründen zu ſtreichen

Der 8 1 8 2

verändert n Ime

§ 3 be Inf

nderu de Vor

hläge “ zu ändern „ ausſchließlich der Kinder⸗

und Teuerungszuſchläge hierzu

Mit dieſer Anderung wird der § 3 angenom⸗

men

Zu § 4 beantragt der Berichterſtatter : Ergän⸗

zung der Ziffer
1

um die Wort „ ſowie der Kin⸗

derzr uſchl äge und der Teuerungsz tſchläge hier zu . “

Der 8 4 rd 1 1 die § §
5

bis 21 D t 1 ent 90 derunge

1 t angenomme

8 2 f 1 de Eftatter at In

olge der der g des 8 Ziffer 1 und des 8
rhält § 22 unter Streichung der bisherigen Zif⸗

fer 2 folgende Faſſung :

„I1. Die Zahlung des Verſorgungsgehalts ſo⸗

wie der Kinderzuſchläge beginnt mit dem Tage
nach dem Tode des Geiſtlichen , für nachgeborene

eheliche Kinder mit dem Tage der Geburt . Die

Zahlung des Verſorgungsgehalts endigt mit dem
Ablauf des Monats , in welchem die Bezugsbe⸗
rechtigung aufhört .

2. Die Hinterbliebenenbezüge werden in Vier⸗

teljahrsbeträgen je am Anfang des Vierteljahrs ,
für das die Zahlung geleiſtet wird , bezahlt . “

Der § 22 wird in dieſer Faſſung augenom⸗
men . * )

* S Iiek 5
§ 22 Ziff . 2 des Entwurfs lautete :

, , Die Zahlung der Kinderzuſchläge beginnt mit
dem Aolauf des Sterbevierteljahrs . “

angenommen

den ganzen Geſetz⸗ —

entwutn rgi t Annahme

cb r A Kappler namens

hen der tdeskirche , ſeiner im Ruhe

d lebenden Amtsbrüder und der Hinterblie

G für di nmütige An

I der verabſchiedeten Geſetze gedankt , dem

5 0 ſchuß und der oberſten Kirchenbehörde

die geleiſtete Arbeit den Dank der Synode

sgeſprochen und endlich ſeiner Freude darüber

Ausdruck gegeben hat , daß aus den nichtgeiſt

hen Kreiſen der Synode der Wirkſamkeit des

iſtlichen Standes und ſeiner Bedeutung für

Volt ben ſo freundlich und anerkennend

icht worden iſt , folgt die Beratung des Ent⸗

wurfs eines kirchlichen Geſetzes , die Beamten der

Landeskirche in Ba⸗

den betr .

Berichterſtatte Abgeordneter Dittes bean⸗

tragt namens des Finanzausſchuſſes die An⸗

nahme des Geſetzes mit einigen geringfügigen

And rungen

Das Geſetz wird darauf einſtimmig ange⸗

nommen

kächſter Beratungsgegenſtand iſt der Geſetz⸗

entwurf , die allgemeinen kirchlichen Ausgaben

für 1. April 1921/22 und deren 3
bet ˖ III

Namens des Finanzausſchuſſes erſtattet den

ht der Abgeordn Welker : Der Voran

chlag bewegt ſich auf einer Höhe , die vor einigen

Jahren noch kaum für möglich gehalten worden

wäre So beträgt der ordentliche Bedarf

für das Rechnungsjahr 1 April 1921/22

16900675 J/ , der außerordentliche Be

darf 1560000 „ und der Geſamtbedarf

Hiervon ſind durch den Rein⸗

ertrag der Zentralpfarrkaſſe , durch Beiträge aus

verſchiedenen Fonds und Kaſſen ſowie durch die

Staatsdotation 5579 700 / gedeckt , ſodaß noch

12 880 975 / bezw . nach Abzug eines Betrages

von vorausſichtlich 400 000 / Steuerzugängen

——

—-—
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noch 12 480 975 4 durch allgemeine Kirchenſteuern

aufzubringen ſein werden . Bei Anwendung der

höchſtzuläſſigen Steuermaße von 5 Pfennig von

100 % Vermögensſteueranſchlag und 35 % der

Einkommenſteuerſätze errechnet ſich das Geſamt⸗

ergebnis von 11507 848 J . Es würde ſomit eine

Unzulänglichkeit nach dem Voranſchlage von

973 127 /verbleiben . Soweit dieſer Betrag nicht

durch günſtigere Ergebniſſe aus den verſchie⸗

denen Einnahmequellen gedeckt werden kann und

andere Mittel nicht verfügbar werden , müßte der

Ausführung auf S . 23 der Vorlage entſprechend

eine Aufbrauchung des Betriebsfonds erfolgen

und , ſoweit dann noch notwendig , ein künftig

wieder zu erſtattender Vorſchuß aus dem vor⸗

handenen Vermögen des Unterländer Kirchen —

fonds gewährt werden . Der Finanzausſchuß er⸗

klärte ſich mit dieſer vorausſichtlichen Maßnahme

einverſtanden . Durch die Annahme der Geſetze

über die Dienſtbezüge der Geiſtlichen , die Ruhe —

ſtandsbezüge und die Hinterbliebenenverſorgung

ſowie durch Einſtellung größerer Beträge als

vorgeſehen bei verſchiedenen Poſitionen des Vor⸗

anſchlags iſt eine Anderung in der Endſumme

eingetreten .

Da zu einer allgemeinen Beſprechung des

Geſetzentwurfs niemand das Wort verlangt , wird

in ſeine Einzelberatung eingetreten , in der Ab⸗

geordneter Welker über folgende Poſten berichtet :

„ Funktionsgehalte der Dekane . “

Hier iſt eine Anderung eingetreten . Im ur⸗

ſprünglichen Voranſchlag war eine Summe von

26 400 vorgeſehen . Eingeſtellt wurden 45 600 Xl .

Die Funktionsgehalte der 8 Dekane der kleinen

Kirchenbezirke wurden von 800 4 auf 1200 lI ,

die der Dekane der größeren Kirchenbezirke von

1000 „ auf 1800 / erhöht . Dieſe Erhöhung ent⸗

ſpricht den derzeitigen Verhältniſſen .

Für Aufnahme eines Vikars .

Der hier eingeſtellte Betrag von 40 000 / iſt

beſtimmt für freiwillige Aufnahme von

Pfarrkandidaten .

Der Finanzausſchuß hat beſchloſſen , die An⸗

regung , den Vikaren ein gewiſſes Taſchengeld

aus der hier eingeſtellten Summe zuzuwenden ,

der Kirchenregierung empfehlend zu überweiſen .

Die Sonderabſtimmung über dieſe Anregung

ergibt deren einſtimmige Annahme .

Dienſtverſehung in Krankheitsfällen und bei

Beurlaubung .

Im Finanzausſchuß wurde darauf aufmerk⸗

ſam gemacht , daß die Anregung der General⸗

ſynode von 1914 , nach der Ausgaben , die dem ver⸗

tretenen Geiſtlichen bei Beurlaubung entſtehen ,

erſetzt bezw . dem aushelfenden Geiſtlichen noch

beſondere Dienſtbezüge gewährt werden , nicht

bekannt zu ſein ſcheint , da in den einzelnen
1

Bezirken die Handhabung nicht gleichmäßig ſei .

Es wurde für zweckmäßig erachtet , daß der Ober —

kirchenrat dieſe Anregung in gut ſcheinender

Weiſe bekannt gebe . Gleichzeitig wurde gebeten ,

es möchte die Zuſage der Kirchenregierung , bei

Beurlaubung der Geiſtlichen neben dem Erſatz

der Reiſekoſten noch Erſatz von Zehrung zu geben ,

möglichſt weitgehend ausgelegt werden .

Unterſtützungen in Krankheits⸗ und Unglücks⸗

fällen .

Dieſe Poſition wurde von 9000 Wauf 39 000 I

erhöht .
Die Erhöhung wurde in der Hauptſache da⸗

durch veranlaßt , daß auf Verlangen der Staats⸗

regierung in 87 des Entwurfs eines kirchlichen

Geſetzes , die Dienſtbezüge der Geiſtlichen betr ,

die Beſtimmung , daß für großjährige Kinder noch
*

Kinderzuſchläge bewilligt werden können , ge⸗
0

ſtrichen werden mußte . Es mußte alſo in an⸗

derer Weiſe dafür geſorgt werden —es handelt

ſich hier um etwa 20 großjährige Kinder , die er⸗

werbsunfähig ſind und einer Unterſtützung drin⸗

gend bedürfen — daß dieſe die Beihilfen weiter

—

bewilligt erhalten können . Der Finanzausſchuß
Weiſe

wünſcht , daß die Unterſtützungen auf dieſe W᷑

weiter bewilligt werden mögen .
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Erziehungsbeiträge

Zur Ermöglichung einer weiteſtgehenden und

Unterſtützung der Geiſtlichen

welche für die Erziehung ihrer Kinder beſonders

ausreichenden

hohe Ausgaben haben , wurde hier ein Mehr⸗

betrag von 100 000 / eingeſtellt . Es wurde dabei

im Ausſchuß der Wunſch ausgeſprochen , daß dieſe

— 8
Summe alljährlich ganz verwendet werde

Unterſtützungen an Pfarrwitwen und ⸗waiſen

Eine Erhöhung dieſer Poſition iſt infolge der

erheblich in die Höhe gegangenen Witwenp

ſionen nicht igetre Man g
geſehene Summe de vorhandenen Be

ſſe abhelfen U

Stipendien für Theologieſtudierende .

Hier iſt ein Mehrbetrag von 100 000 / einge

ſtellt gegenüber dem Voranſchlag von 25 000

regierungDer Ausſchuß beſchließt , der Kirchen

zu empfehlen , die Bewilligung von Stipendien

von der Ablegung eines ſogenannten Fakultäts⸗

bezw . Stipendiatenexamens abhängig zu machen

Die Synode ſtimmt dieſem Beſchluſſe

Außerordentlicher Bedarf : Souſtiges .

Die Summe von 1550 000 / iſt außerordent

lich hoch, aber in den Erläuterungen begründet

Trotz der Neuregelung der laufenden Teuerungs

zulagen der Geiſtlichen durch Beſchluß der außer

ordentlichen Generalſynode vom Mai 1920 war

wegen beträchtlicher Steigerung der Teuerung

eine weitere Teuerungsbeihilfe an alle aktiven

und im Ruheſtand lebenden Geiſtlichen und die

Hinterbliebenen von Geiſtlichen im Geſamtbetrag

von 1500 000 / im Spätjahr 1920 von der Kir

chenregierung bewilligt worden Die Bewilli⸗

gung mußte aus dem gleichen Grunde im April

1921 wiederholt werden . Der Finanzausſchuß

hat dieſe Maßnahmen der Kirchenregierung dank

bar begrüßt und beantragt gemäß § 120 KV die

nachträgliche Zuſtimmung der Synode zu dieſen

Ausgaben . Für das Jahr 1920 iſt der Aufwand

gedeckt . Für 1921 iſt er hier aufgenommen .

Der Präſident ſtellt feſt , daß die einzeln auf

gerufenen Poſten des Voranſchlags jeder für ſich
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und der ganze Voranſchlag einſtimmig angenom⸗

men worden ſind

Es wird nun zur Einzelabſtimmung über den

eſetzentwurf geſchritten

Zu Artikel 1 führt der Berichterſtatter Abge

r Welker aus : Nach dem vorhin genehmig

Voranſchlag ändern ſich die Zahlen 16 945 277

n 16 900 675 und 18 505 277 in 18 460 675 .
tit dieſer Anderung wird Artikel 1 ange⸗

nommen .

Zu Artikel 2 bemerkt der Berichterſtatter : Im

vorletzten Abſatz ändert ſich nach meinen obigen

Ausführungen über die Höhe des Voranſchlags

die Zahl 12 925577 in 12 480 975.
Der Artikel 2 wird mit dieſer Anderung au⸗

genommen .

Die Abſtimmung über das ganze Geſetz ergibt

ſeine einſtimmige Annahme .

Abgeordneter Welker ſtellt namens des Fi

tanzausſchuſſes den Antrag :

Hohe Synode wolle

1. ihre Zuſtimmung erteilen zu dem Geſetz⸗

entwurf über die allgemeinen kirchlichen

Ausgaben für 1. April 1921/22 und deren

Deckungsmittel , wonach durch Beſteuerung

gemäß dem Landeskirchenſteuergeſetz reſt⸗

liche 12 480 975 / aufgebracht werden ſollen

und wonach zu erheben ſind :

5 Pfennig von 100 / Vermögensſteuer⸗

anſchlag ,

35 v. H. der Einkommenſteuerſätze ;

2. den Teuerungszuſchlag für das Rechnungs⸗

jahr 1921/22 auf 60 % des Grundgehalts

und Wohnungsanſchlags ſowie den Kinder⸗

zuſchlag auf 75 dieſer Beträge feſtſetzen ;

nachträglich gutheißen :

a ) die vorläufigen Verfügungen der Kir⸗

chenregierung gemäß § 120 KV , wonach

in den Monaten Dezember 1920 und

April 1921 an die Geiſtlichen , einſchließ⸗

lich der zur Ruhe geſetzten , und die Hin⸗

terbliebenen der Geiſtlichen einmalige

Teuerungsbeihilfen von je 1550 000

ausgezahlt worden ſind ,
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b) die Erhöhung der Teuerungsbezüge der tron es an der Erfüllung einer Beſtimmung

Aushelfer ;
Ziff . 2, 4, 5, 7 und 9) fehlen laſſe , ob es nicht

4. beſchließen , daß von der Erſtattung des wäre , dann ohne weiteres die Wahl

gemäß Beſchluß der außerordentlichen Ge⸗

neralſynode vom Oktober Dezember 1919

zur Beſtreitung allgemeiner kirchlicher Aus⸗ druck , daß der Fall hier nich

gaben dem Unterländer Kirchenfonds

nommenen Vorſchuſſes von 500 000 ab⸗

zuſehen ſei und der Geſamtbetrag dieſem die

Fonds zur Laſt bleibe .
Grunde ſind auch die ſo durch die Kirchenregie —

richtiger

durch die Kirchengemeinde eintreten zu laſſen . ! “

W f
Meinung zum U

Es kam aber ſchließlich die N

t anders liege wie

ent⸗ ſonſt , wenn eine Wahl nicht zuſtandekomme ,

daß dann gemäß 8§ 66 KW edie Kirchenregierung

Ernennung vornimmt . Aus demſelben

Die Abſtimmung über dieſen Antrag des Fi⸗ rung ernannten Pfarrer nicht auf die zehn f˖

nanzausſchuſſes ergibt , daß , ſoweit dies nicht be⸗ —Stellen anzurechnen , die in 8 65 KV vorgeſehen

reits durch die Annahme des Geſetzentwurfs ge — ſind .

ſchehen iſt , die Synode dem Antrage zuſtimmt . Mit den Standesherren iſt man zu einer

Die Synode geht weiter zur Beratung des Einigung noch nicht gelangt . Es ſollen mit

ack

Berichts , die Einführung eines Ternaverfahreus ihnen weitere Verhandlungen erſt noch ſtatt⸗

für die Beſetzung der Patronatspfarreien betr . finden . Infolgedeſſen hat es der Verfaſſungs⸗

( Anlage VI ) .
ausſchuß auch nicht für richtig gehalten , in die - ⸗

Der Berichterſtatter Abgeordneter Dr . , Haas ſer Beziehung etwa der Kirchenregierung eine

gibt zunächſt einen überblick über Art und Ent⸗ beſtimmte Marſchroute zu geben . Er hat des⸗

ſtehung der Patronate . Nach § 18 Abſ . 3 der halb die Ziffer 2 des Antrags der Vorlage ge⸗

neuen badiſchen Verfaſſung ſind die ehemals ſtrichen und empfiehlt Ihnen , lediglich die Zu⸗

landesherrlichen Patronate aufgehoben , ebenſo ſtimmung zu erteilen zu dem vereinbarten

die ſtandes - und grundherrlichen Patronate , ſo⸗ Ternaverfahren für alle grundherrlichen Pa⸗

weit dieſe nicht ausdrücklich Privatpatronate ſind . tronate , im übrigen aber den weiteren Ver⸗

Der 8§ 60 Abſ . 2 KV beſtimmt , daß die privaten handlungen mit den Standesherren vollſtändig

Patronatsrechte , deren Beſtehen die Patrone nach⸗

zuweiſen haben , durch Verſtändigung mit den

Patronen nach Möglichkeit aufzuheben ſind . Die

Nachprüfung der Entſtehung der einzelnen Pa⸗

tronate iſt außerordentlich ſchwer . Im Streitfall

müßte auf dem Wege lauger und koſtſpieliger

Prozeſſe entſchieden werden , ob es ſich um ein

Privatpatronat handelt oder nicht . Der Ausgang

ſolcher Prozeſſe iſt ſehr zweifelhaft . Aus dieſen

Erwägungen heraus haben Verhandlungen mit

den Grundherren unter der Führung des Grafen ſie ſchon ſeit ungefähr 60 Jahren geſtrebt haben

Douglas ſtattgefunden , die zur Vereinbarung und die ſie in dieſer langen Zeit nicht erlangen

des in dem beiliegenden Bericht behandelten konnten . Dieſes Ergebnis haben wir in erſter

Ternaverfahrens geführt haben .
Linie dem weiten Entgegenkommen der Grund⸗

Es iſt im Ausſchuß zur Sprache gekommen , herren zu danken , die in weiſer Erkenntnis der

ob die Beſtimmung der Ziffer 8 ( S. 3 der Vor⸗ Bedürfniſſe der Kirche auf alte Rechte , die ihnen

lage ) zweckmäßig ſei , daß die Kirchenregierung zweifellos lieb geworden ſind , verzichtet haben .

den Pfarrer zu ernennen habe , wenn der Pa⸗ Daß die Verhandlungen zu einem guten Ende

freie Bahn zu laſſen .

Oberkirchenrat Kiefer : Ich möchte der Be⸗

friedigung der Kirchenleitung Ausdruck geben

über den einmütigen Antrag Ihres Verfaſſungs⸗

ausſchuſſes . Wenn Sie dieſem Antrag ſtattgeben ,

ſo werden Sie eine verwickelte Materie einer , wie

ich glaube , glücklichen Löſung zuführen , indem

jetzt der Kirche und den Gemeinden hinſichtlich

der Beſetzung der Patronatspfarreien weit⸗

gehende Rechte eingeräumt werden , nach denen

zu
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geführt haben , iſt zu danken dem Vertreter der

Grundherren , dem Grafen Douglas auf Schlof

Langenſtein , der in außerordentlich verbindlicher

Weiſe die Verhandlungen geführt hat . Sie war

ich will nicht gerade ſagen mehrmals am Sch

tern , aber wiederholt an einem toten Punkt an

gelangt nd der Graf hat es immer wieder ver

ſtande d ˖ ren

dem vor Eul ch uch

feſtſtellen t, daf n hat U

glied der Sy Al

ler , an die Verl unge ewirkt nd

gut 2 6 0 b7 etra he

Die Streick ff de lutrag

Vorlage findet u e Billigung der Kir

chenregierung In der Ziffer 2 ſollte lediglich

zum Ausdruck kommen , in welcher Richtung ſich

das weitere Vorgehen de Kirchenbehörde zu be

wegen und welche ziele es treben hat

Welches Ergebnis weiteren Verhandlungen

mit den Standesherren haben werden , ſteht nock

dahin Im Ausſchuß haben Sie der Kirchenbe

hörde Richtlinien und Grenzen gegeben , an die

ſie ſich zu halten hat und über die ſie nicht hin

usgehen kann . üb das Ergebnis ſelbſt wird

patere Tagun zhrer Synode befinden

wen Ich möck te öfinung ausſpre
chen, daß auch die S 6 n bereit en, der
Kirch ge ve Kirche iſt, und daß u

auck t ihnen Eine guten 0 ebnis gelan
en werden . Ich betrachte es al nen ver

zungsvollen Auftakt , daß der Großherzog als
haber der Großherzoglichen StandesherrſchaftU glichen Standesherrſcha

Zwingenberg aus freien Stücken ſich ſchon für
die ſeinem Patronat unterliegende Pfarrei

trümpfelbrunn dem Ternaverfahren angeſchlof
en hat . Ich glaube , auch in Ihrem Namen ſagen4

zu können , daß wir dieſes Entgegenkommen un
ſeres früheren Landesbiſchofs mit ehrerbietigem8 4 4
Dank begrüßen .

Der Antrag des Verfaſſungsausſchuſſes wird
hierauf einſtimmig angenommen .

Abgeordneter Dr . Haas erſtattet weiter ein

gehend Bericht über die Beſchwerde des Kirchen⸗

älteſten Georg Weiß in Tutſchfelden gegen den

J Wa daſelbſ E E uch ſchriftlich

r Antrag Verfaſſungsausſchuſſes

Die Synode möge beſchließen , daß der Be⸗

ſchwerde eine weitere Folge nicht zu geben ſei

und daß hiervon dem Beſchwerdeführer , dem

Pfarrer Walter und einer Anzahl der Unter⸗

zeichner der Eingaben aus Tutſchfelden und

Kippenheim durch überſendung einer Ausfer⸗

tigung Mitteilung gemacht werde ,

wird einſtimmig angenommen .

Hierauf kommt zur Verhandlung Abſchnitt B

Hauptberichts ( Anlage J): Geſetzgebung .

Abgeordneter D. Frey erſtattet darüber Be

richt namens des Verfaſſungsausſchuſſes

öIn einigen weitverzweigten Kirchengemein

11Del t ſind kleine Nebenorte infolge der Umgeſtal

tung der Gemeindeverhältniſſe durch die neue

Verfaſſung im Kirchengemeinderat überhaupt

nicht mehr oder nicht mehr genügend vertreten

So ſehr das im einzelnen zu beklagen iſt , hält

och der Verfaſſungsausſchuß eine Anderung der

Verfaſſung in dieſem Punkte nicht für notwen

dig . Er ſchlägt als Ausweg vor , daß ſolche Kir

chen indchengemeinden ſich im Rahmen der Verfaſſung

mögen , nach der dieſe Nebeneine

orte Vertreter nicht mit beſchließender , wohl aber

mit beratender Stimme in den Kirchengemeinde

rat entſenden können .

Es iſt weiter darauf hingewieſen , daß die Kir

chenregierung von ſich aus bei der letzten Wahl

einen Wahlſchein eingeführt hat , entſprechend

m ſtaatlichen Vorbild . Der Verfaſſungsaus

ſchuß hält die Einrichtung für gut und hegt den

Wunſch , daß ſie auch künftig beibehalten wird .

Sodann ſagt der Hauptbericht , daß das Zah

lenverhältnis der Geiſtlichen zu den Nichtgeiſt

terhalb unſerer Landesſynode bei denlichen int

beſtehenden Vorſchriften leicht ein unerwünſchtes

werden kann , inſofern mehr Geiſtliche als Welt

liche Mitglieder der Landesſynode werden können .

Es wurde die Frage laut , ob man das Zahlen

verhältnis für die Landesſynode nicht in der Ver

1

—
———
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wie das bei andern Lan⸗
faſſung feſtlegen ſolle ,

Der Ausſchuß iſt aber der
deskirchen der Fall iſt .

Meinung , daß im Augenblick ein Bedürfnis nach

Anderung nicht beſteht , und glaubt die Sache auf

ſpäterhin verſchieben zu können . Man ſolle aber

denjenigen , die die Wahlvorſchlagsliſten aufzu⸗

ſtellen haben , nahelegen , f

dacht nehmen , daß jedenfalls keine Mehrheit der

Geiſtlichen in der Landesſynode entſteht . Der

Verfaſſungsausſchuß wolle ſich zunächſt darauf

beſchränken , eine Bitte in dieſem Sinn an die

Beteiligten zu richten .

Schließlich wurde die Handhabung der Bevor⸗

zugungen bei den Wahlen beſprochen . Der Ver⸗

faſſungsausſchuß teilt in dieſer Frage die im

Hauptbericht ausgeſprochene Anſicht und iſt der

Meinung , daß zu einer anderen Handhabung ge⸗

ſchritten werden ſollte .
Von einer Anderung der Wahlordnung glaubt

er aber abſehen zu ſollen . Jedenfalls müßte man

den Prozentſatz von Stimmen ( jetzt 5 ) , der

notwendig iſt , um durch Abänderung des allge⸗

meinen Stimmverhältniſſes eine praktiſche Wir⸗

kung auf die Reihenfolge der Vorgeſchlagenen

auszuüben , erhöhen , wenn man das Aufdrucken

von Vorzugsſtimmen verbieten wollte . Doch

auch die Regelung dieſer Frage kann wohl der

Zukunft überlaſſen werden .

Für heute begnügen wir uns damit , die Auf⸗

faſſung des Verfaſſungsausſchuſſes zu obigen

Punkten öffentlich zum Ausdruck zu bringen , und

bitten die Synode , hiervon Kenntnis zu nehmen .

Die Synode nimmt die Ausführungen des Be⸗

richterſtatters ſeinem Erſuchen entſprechend zur

Kenntnis .

Abgeordneter Dr . Dietrich ſtellt bei dieſer

Gelegenheit an die Kirchenregierung die An⸗

frage , von welchen Geſichtspunkten ſie bei der

Ernennung der 6 Abgeordneten geleitet war .

Obwohl die landeskirchliche Gruppe weniger

Stimmen als die volkskirchliche bei der Wahl ge⸗

iſt ſie berückſichtigt worden , die
wonnen hat ,

volkskirchliche ging leer aus . Das erweckte den

Anſchein , als

punkten entſchieden worden .

ie möchten darauf Be⸗

X 8＋
ſerer Verfaſſung .

ſei nach parteitaktiſchen Geſichts⸗

Da ein von der

der Kirchenregierung

( Kirchenälteſter ) abge —

kein Handwer⸗

volkskirchlichen Gruppe

vorgeſchlagener Arbeiter

lehnt wurde und nun überhaupt

ker oder Arbeiter in der Synode iſt , ſtellt Redner

feſt , daß die Kirchenregierung auf die Mitarbeit

von Abgeordneten aus dem Stand der Handwer⸗

ker und Arbeiter keinen Wert legt . ( Ohol )

Kirchenpräſident Dr . Muchow : Ich habe Herrn

Dr . Dietrich auf eine gleiche ſchriftliche Anfrage

die Antwort gegeben , daß bei der Ernennung der

6 Abgeordneten für uns ausſchlaggebend ſeien die

Geſichtspunkte , die ſeinerzeit in dem Bericht des

Verfaſſungsausſchuſſes der außerordentlichen Ge —

neralſynode vom Oktober / ezember 1919 aufge⸗

ſtellt wurden . Ich habe hinzugefügt , daß dieſen

Geſichtspunkten entſprechend verfahren ſei . Nun

kommt heute der Herr Abgeordnete Dr . Dietrich

und beſchwert ſich darüber , daß bei den Ernen⸗

nungen auf die Zahl der abgegebenen Stimmen

keine Rückſicht genommen ſei . Man wird das wohl

dahin verſtehen müſſen , daß er ſagen wollte , daß

mit Rückſicht auf die außerordentlich große Reſt⸗

ſtimmenzahl die volkskirchliche Gruppe hätte er⸗

warten dürfen , daß ihr ein entſprechender Aus⸗

gleich dadurch zuteil werde , daß man ihr einen

weiteren Abgeordneten zugeſtehe und zwar durch

die Ernennung . Da muß ich nun ſagen : wenn die

Kirchenregierung genötigt wäre , auf das Stim⸗

menverhältnis bei den Wahlen irgend eine Rück⸗

ſicht zu nehmen , dann würde der ganze Ernen⸗

nungsakt nichts anderes ſein als eine Korrektur

des Wahlaktes und damit das genaue Gegenteil

von dem , was er ſein ſollte und was damals der

Verfaſſungsausſchuß ausdrücklich ausgeſprochen

hat . Daß die Stimm⸗ und Parteiverhältniſſe bei

dieſen Ernennungen nicht vollſtändig ausge⸗

ſchaltet werden , iſt ſo klar , daß man es nicht aus⸗

zuſprechen braucht , denn das erhellt ſchon ohne

weiteres aus dem ganzen ſynodalen Aufbau un⸗

Mitſprechen wird übrigens

auch immer in gewiſſen Grenzen die Bedeutung ,

die die einzelnen kirchenpolitiſchen Parteien und

Richtungen bisher für die Geſamtentwicklung der

*
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Fünfte Sitzung .

Fünfte öffentliche Sitzung .

Karlsruhe , den

nachmittags

Abgeordneter Herrmann berichtet namens des

Ausſchuſſes für Kultus und Unterricht über den

Religionsunterricht in der Fortbildungsſchule
auf Grund des Hauptberichtes ( F 1 a ) ſowie einer

Denkſchrift des Oberkirchenrats . Wohlbewußt

der mancherlei Schwierigkeiten , die ſich bei Ein

führung dieſes Unterrichts ergeben und die be —

ſonders von liberaler Seite aus betont worden

ſind ( Mangel an geeigneten Lehrkräften und

Geldmitteln , Beeinträchtigung der Chriſtenlehre

und der freien Jugendpflege ) , glaubt die poſi⸗

tive Gruppe die Forderung des Staates , dem

Fortbildungsunterricht einen religiöſen Ein⸗

ſchlag zu geben , nur freudig begrüßen und darin

eine von Gott gegebene Gelegenheit zur religiö —

ſen Beeinfluſſung der ſchulentlaſſenen Jugend

erkennen zu müſſen . Man ſoll im Vertrauen auf

die Hilfe Gottes an dieſe ſo wichtige Aufgabe

herangehen , zumal man über die erſten Anfänge

dieſer Arbeit von einzelnen Pfarrern in den Be⸗

zirken Emmendingen , Freiburg und im Wieſen⸗

tal ſchon befriedigende Urteile hört . Sicherlich

wird man auch unter den 2000 evangeliſchen Leh —

rern willige und geeignete Arbeitskräfte finden .

Was die Geſtaltung des Religionsunterrichts

in der Fortbildungsſchule betrifft , ſo gibt die

Denkſchrift eine zunächſt als vorläufig gedachte

Da dieſer Unterricht in Zukunft

neben der Chriſtenlehre hergehen wird und beide

Arbeitszweige ihren beſtimmten Charakter behal⸗

ten ſollen , ſo iſt eine Abgrenzung des hier und

dort durchzunehmenden Stoffes nötig . Der Stoff

für den Religionsunterricht iſt nach der Denk⸗

ſchrift in allen Zweigen und auf allen Stufen

Dieſer gemeinſame Stoff ſoll

Anweiſung .

das Evangelium .

22 . Juni 1921 ,

4½ Uhr .

nun ſo geteilt werden , daß der Chriſten⸗

lehre eine U nterweiſung im unmit⸗

telbaren Anſchluß an die Bibel zu⸗

gewieſen wir d, damit die Bibelkunde , die

nach allgemeinem Urteil im Religionsunterricht

der Volksſchule zu kurz kommt , befeſtigt und ver —

tieft werden kann . Die Denkſchrift bietet dazu

drei Reihen mit bibliſchen Themen , für die drei

Jahre Chriſtenlehre gedacht als eine Art Peri⸗

kopenordnung . Für den Unterricht in der Fort —

bildungsſchule bietet die Denkſchrift gleichfalls

Stoffreihen für drei Jahre mit den überſchrif —

l

Einzelleben -

Religion ( das Chriſtentum )

alſo eine Lebenskunde — 3. die

alſo Fragen der

Kirchengeſchichte , 2. Gemeinſchafts - und

—

—

örn
—

—

—

verſchiedenen Religionen und Weltanſchauungen .

Um der hiſtoriſchen Genauigkeit willen wurde im

Ausſchuß feſtgeſtellt , daß die vorgelegte Stoffein⸗

eilung zeitlich und inhaltlich unabhängig von

dem entſprechenden katholiſchen Lehrplan ent⸗

ſtanden iſt . Der Ausſchuß erklärte ſich im allge —

meinen mit der vorgelegten Anweiſung einver⸗

ſtanden . Es wurde auch von allen Seiten be⸗

tont , daß die Kirchengeſchichte nach wie vor im

1

Im Religionsu nterricht der Fort⸗

bildungsſchule ſollen hauptſächlich

Lebensbilder aus der Geſchichte der

ch riſtlichen , beſonders der evan⸗

geliſchen Kirche geboten werden .

Die etwas theoretiſch und allzu theologiſch klin —

genden überſchriften zur 2. und 3. Reihe für den

Religionsunterricht der Volksſchule bleiben ſolle .

Unterricht in der Fortbildungsſchule ſollen nur

dem Lehrer eine Orientierung geben . Dieſer Un⸗

terricht ſoll ſich aber nicht nur an den Verſtand , 1
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ſondern auch an das Gewiſſen wenden . Aus der

Erfahrung der Lehrer , die bisher ſchon in der

Fortbildungsſchule unterrichtet haben , wurde be

ſtätigt , daß es gut ſei, dem Schüler nicht eine

Wiederholung des ſchon Gelernten , ſondern et

was Neues zu bieten Wenn irgend möglich

ſollte man ch mit den jungen Leuten ſingen

Von dem Oberkirchenrat wurde in Ausſicht

ſtellt , noch im Herbſt dieſe vahres in den ein

zelnen Kirchenbe k. 8 ferenzen

tal 1 U ng 0 C J Eſe

neuen Unterricht luck d Her b

eines Handbuchs für Unt ichtenden ſon

ein Ver eichni f ü J tterat tig

fein Vo N 10 lu ſck U rde

gewünſcht , es ſollten alle , die bisher dieſen Un

terricht erteilt haben , zum Bericht aufgefordert

werden über Art , wie ſie ihn erteilt haben ,

und ihre Erfahrungen . Man möge dem Unter

richtenden Bewegu sfreiheit geben , aber er ſoll

verpflichtet ſein , ſich darüber auszuweiſen , was er

aus dieſem Unterricht gemacht hat . So darf man

wohl ſagen , daß der Oberkirchenr — Seine

getan hat , damit unſre Kirche dieſer Aufgabe

wohlgerüſtet entgegengeht

Der Ausſchuß vereinigte ſich auf folgende

Entſchließung , die der Synode zur Beſchlußfaf

ſung vorgelegt wird :

„ Die Synode verkennt nicht die ernſten

Schwierigkeiten äußerer und innerer Art , die

der Religionsunterricht in der Fortbildungs⸗

ſchule bereitet . Sie ſieht aber in ihm eine ge⸗

gebene Gelegenheit , die ſchulentlaſſene Ju⸗

gend , auch ſoweit ſie durch freie Vereinsarbeit

nicht zu erreichen iſt , unter den Einfluß der

chriſtlichen Wahrheiten zu ſtellen , und erſucht

den Oberkirchenrat , alle Mittel aufzubieten , um

die dazu notwendigen Lehrkräfte zu gewinnen
und entſprechend vorzubilden . “

Abgeordneter Kühlewein verkennt nicht die

großen Schwierigkeiten , die der Einführung des

Religionsunterrichts in der Fortbildungsſchule

im Wege ſtehen . Es ſind das Schwierigkeiten

finanzieller und techniſcher , beſonders aber in —

29

N* jandelt ſich um eine Jugend ,

ern nden Freiheitstraum vielleicht ge

neigt iſt , von aller religiöſen Beeinfluſſung ſich

frei zu machen , der man die Religionsmündig

keit zugeſprochen hat , die alſo über ihre religiöſe

eit ſelbſt ſoll entſcheiden können . Wir

inen Schritt ins Dunkle , aber er muß trotz

dem mit Freude getan werden . Handelt es ſich

doch um die hohe und heilige Aufgabe , die Her

Sſchulentlaſſenen Jugend für Chri

iſtern , der das Glück , die Kraft , die

Zukunft unſeres Volkes und deshalb auch un

rer Jugend iſt

Geh . Oberkirchenrat D. Mayer dankt für das

Verſtändnis , das die Landesſynode der Frage

Religionsunterrichts in der Fortbildungs

ſchule entgegengebracht habe . Er betont , daß der

Oberkirchenrat ſich der Schwierigkeiten , die hier

vorliegen , wohl bewußt geweſen ſei und ſie reif

lich erwogen habe , ſchließlich aber zu dem Ent

ſchluß gekommen ſei , den durch das ſtaatliche

Geſetz nahegelegten Schritt mutig zu tun . Er

weiſt dann auf die ſoeben erſcheinende Bekannt

machung über den Religionsunterricht in der

Fortbildungsſchule hin ( ſiehe VBl . Nr . 9) und

führt dazu aus : Es iſt keine Verordnung ,

ſondern eine Bekanntmachung , d. h. eine Aus

ſprache des Oberkirchenrats , um zunächſt die

Geiſtlichen , dann weiterhin alle diejenigen , die

noch in dieſe Arbeit hineintreten werden , davon

zu unterrichten , was alles für Geſichtspunkte zu

beachten ſind und wie notwendig dieſe Arbeit iſt .

Es iſt im Anſchluß an dieſe Bekanntmachung

eine reiche Auswahl von Gegenſtänden bezeich

net , mit denen der Lehrende , wie wir glauben ,

wirklich wird haushalten können . Es iſt außer

dem mit allem Nachdruck ausgeſprochen , daß den

Lehrenden die nötige Bewegungsfreiheit in jeder

Hinſicht gelaſſen ſein ſoll , daß ſie bei dem ganzen

Unterricht ja immer ihr Augenmerk richten auf

die Eigenart des jugendlichen Seelenlebens in

dieſen Jahren und ſich immer mehr hineinden⸗

ken und mit ihm vertraut machen , damit es ihnen

gelingt , das rechte Benehmen zwiſchen ſich und
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denen , welchen ſie geiſtiges Gut mitgeben ſollen ,

herzuſtellen .
Bei der Abſtimmung wird die von dem Aus⸗

ſchuß für Kultus und Unterricht vorgeſchlagene

Entſchließung gegen 1 Stimme angenommen .

Abgeordneter Herrmann berichtet ſodann über

die Schulſynode auf Grund des Hauptberichtes

(FF. 2) . Oberkirchenrat und Ausſchuß ſind da⸗

von überzeugt , daß dieſe Synoden im allge —

meinen einen erfreulichen Verlauf genommen

haben . Ihre Einführung wurde auch von der

Lehrerſchaft freudig begrüßt , da hiermit die lang⸗

erſehnte Möglichkeit einer Ausſprache zwiſchen

Lehrern und Pfarrern über wichtige Fragen des

Religionsunterrichts gegeben iſt . Es wurde Kri⸗ ſoll .

tik daran geübt , daß der Schulſynode nicht ein

Thema allgemeinen Charakters geſtellt wurde .

Dagegen wurde von einem Schulmann es als

das einzig Richtige bezeichnet , daß , wie dieſer

erſten Schulſynode , ſo auch jeder kommenden vom

Oberkirchenrat nicht ein allgemeines Thema über

Theorie oder Methode des Religionsunterrichts ,

ſondern eine ganz beſtimmte praktiſche Frage als

Verhandlungsgegenſtand gegeben werde . Im

übrigen wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben ,

daß die Schulſynode auch der erſte Schritt ſein

möge auf dem Wege zu einer lebendigen Arbeits —

gemeinſchaft der Religionslehrer aus dem Pfar⸗

rerſtande und derjenigen aus dem Lehrerſtande .

Von ſchon beſtehenden organiſierten Arbeitsge —

meinſchaften in Mannheim und Karlsruhe konnte

viel Erfreuliches berichtet werden . Es wurde ge —

wünſcht , daß den Vikaren allgemein die Beteili —

gung daran zur Pflicht gemacht werde . Auch in

Landbezirken beſteht die Abſicht , freie Religions —

konferenzen zu veranſtalten , damit die in der

Schulſynode gewonnene engere Fühlung der

Religionslehrer fruchtbar gemacht werden könne

zur gegenſeitigen Förderung an dem Dienſt , der

uns an den Kindern befohlen iſt .

Abgeordneter Baumann dankt im Namen der

Lehrerſchaft für die Schaffung der Schulſynode . z3.

Mit großem Eifer ging man ſchon bei der Vorbe⸗

reitung zur erſten Synode ans Werk . Haupt⸗

bemängeln , daß für die erſte

ſprache ſich entwickeln konnte .

ſchuß angeregt worden , daß

ten . Dann ſieht der

weſentlich kürzeren Lehrplan

unterricht entgegen ,

beitsgemeinſchaft .
bedauert es ,

ordentlich groß waren und

ihrer Meinung der 8 85 der

ſung eine beſtimmtere Faſſu

ſchlüſſe der Schulſynoden fü

maßgebend oder bindend ſe

N
ten . Es würde auch von V

Material ſoll von ihr nicht

dern auch verarbeitet wer

ſächlich die Mannheimer Lehrerſchaft hat ſich vor⸗

bildlich betätigt . Nur ſollen in Zukunft die Aus⸗

ſchreibungen früher erfolgen ,

für die Vorbereitung vorhanden iſt .

ſehr umfangreiche Themen gegeben wurden . Das

hat verhindert , daß eine fruchtbringende

als nur alle zwei Jahre abgehalten werden ſoll⸗

Ausſchuß

bei deſſen

hauptſächlich auch die Lehrerſchaft

Im Zuſammenhang damit ſollte auch die

Lehrbuchfrage erledigt werden .

Abgeordnete Fräulein Janſon ſchließt ſich den

Worten des Vorredners an und ſpricht den Dank

aus für die Anerkennung der Mannheimer Ar —

Die Mannheimer Lehrerſchaft
5, daß die Schulſynoden ſo außer⸗

lung in kleinere Synoden vor .

lich in Bezug auf die Frage , inwieweit die Be⸗

wägen iſt ferner , ob nicht eine Verbindung zwi—

ſchen den einzelnen Synoden hergeſtellt werden

ſollte , damit alle in der gleichen Richtung arbei⸗

die Schulſynode eine zuſammenfaſſende Spitze ge⸗

ſchaffen würde , ſo wie die Bezirksf

Spitze im Bezirkskirchenrat hat .

Abgeordneter Sexauer wünſcht , daß der Schul⸗

ſynode als einer freien Organiſation und frei⸗

willigen Arbeitsgemeinſchaf

Arbeitsfeld zugewieſen wird . Das geſammelll

damit mehr Zeit

Auch iſt zu

Synode gleich zwei !

Aus⸗

Weiter iſt im Aus⸗

die Synoden öfter

einem neuen

für den Religions⸗

Ausarbeitung

gehört werden

ſchlägt eine Zertei⸗
Auch muß nach

neuen Kirchenverfaf —

ng erhalten nament⸗
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Unterrichts . Im Religionsunterricht müſſen wir

mehr in die Tiefe als in die Breite gehen . In

der Bibliſchen Geſchichte kann manches gekürzt

und weggelaſſen werden . Der Lehrplan muß auf

der praktiſchen Erfahrung vieler aufgebaut wer⸗

den . Ein Einzelner kann dann wohl die end⸗

gültige Faſſung vornehmen . Der von der Lehrer —

ſchaft ſchon lange gehegte Wunſch nach Bildung

s berufenen Fachmännern öu⸗

den Religions⸗
eines ſtändigen , au

ſammengeſetzten Ausſchuſſes für

unterricht muß endlich erfüllt werden .

Geh . Oberkirchenrat D. Mayer : Bei der Neu —

bearbeitung des Lehrplans für den Religions⸗

unterricht in der Volksſchule wird man aller⸗

dings auf den Lehrplan von 1894 in dem Sinne

zurückgreifen müſſen , den didaktiſchen Materia —

lismus , der ſich auch in den Religionsunterricht

eingeſchlichen hat , auszumerzen , damit einmal

die Schüler der einzelnen Klaſſen gleichmäßig

herangezogen und durchgebildet werden können ,

zum andern damit der Lehrer die erforderliche

Bewegungsfreiheit habe .

Abgeordneter Herrmann weiſt darauf hin , daß

bei der Aufſtellung der neuen Lehrpläne und der

Neubearbeitung der Lehrbücher vor allem auch

die Gedanken und Wünſche der Eltern in Be⸗

tracht zu ziehen ſind .

Es folgt die Beratung des Antrags des badi⸗

ſchen Volkskirchenbundes auf kirchliche Feier des

1. Mai .

Berichterſtatter Abgeordneter Herrmann : Dem

Ausſchuß für Kultus und Unterricht iſt folgender

Antrag zur Behandlung überwieſen worden :

„ Der Volkskirchenbund beantragt , den 1.

Mai in allen Gemeinden , in welchen das Be⸗

dürfnis vorliegt , kirchlich zu feiern , um ſo dem

chriſtlich geſinnten Teil der Arbeiterſchaft Ge⸗

legenheit zu geben , den Feiertag der arbeiten⸗

den Welt auch religiös zu feiern . gez . Rohde .

Wünſch . Dietrich . “

Im Ausſchuß wurde von den Antragſtellern

zunächſt zugegeben , daß der 1. Mai , der als Ge⸗

denktag mit der Franzöſiſchen Revolution auf⸗

Fünfte Sitzung .

gekommen iſt , kein chriſtlicher Feiertag ſei , weiter

aber geltend gemacht , man dürfe die Hoffnung

haben , daß wie in früherer Zeit manche heid⸗

niſchen Feiertage , ſo auch der 1. Mai in einen

chriſtlichen Feiertag ſich wandeln könne . Von⸗

ſeiten des Oberkirchenrats wurde dazu mitgeteilt ,

daß von einzelnen Gemeinden am 1. Mai eine

Feier in der Kirche abgehalten worden ſei . Die

Behörde habe dagegen nichts zu erinnern gehabt ,

aber es ſei die Beobachtung gemacht worden , daß

gerade diejenigen , auf die man gerechnet habe ,

nicht in die Kirche gekommen ſeien . Aus dieſem

Grunde hätten die betreffenden Gemeinden die

Feier im nächſten Jahre nicht wiederholt . Der

Ausſchuß ging von dem Grundſatz aus , daß die

Kirche ſich nicht in den Dienſt irgend einer poli⸗

tiſchen Partei ſtellen dürfe . Es könne nicht be⸗

zweifelt werden , daß der 1. Mai tatſächlich einen

Der 1. Mai ſei !
parteipolitiſchen Stempel trage .

eben der Weltverſöhnungstag ohne Chriſtus ,

während die chriſtliche Kirche den Karfreitag als

einen Tag der Weltverſöhnung durch Chriſtus

feiere . Auf jeden Fall müſſe eine Feier in der

Kirche am 1. Mai als eine Demonſtration ange —

ſehen werden , die politiſchen Charakter trage und

ſicherlich bei einem größeren oder kleineren Teil

der Gemeinde Anſtoß erregen werde . Wenn eine

Gemeinde durch ihre geordnete Vertretung be⸗

ſchließe , auf den 1. Mai einmal einen Wochen⸗

gottesdienſt zu legen , ſo könne das wohl ſtill⸗

——
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ſchweigend geduldet werden . Darüber hinaus

dürften aber Oberkirchenrat und Landesſynode

irgendwie ſo
auch nicht das Geringſte tun , wa

e die Kirchen⸗

1

gedeutet werden könnte , als wol

—
1f1

leitung die Einführung der Feier des 1. Mai in

den Gemeinden fördern .

Aus dieſen Gründen empfiehlt der Ausſchuß

für Kultus und Unterricht mit zehn gegen eine

Stimme bei zwei Stimmenthaltungen die An⸗

nahme folgenden Antrags :

„ In der Erwägung , daß die Kirche weder

offen noch ſtillſchweigend ſich in den Dienſt einer

ſchuß über den Antrag des badiſchen Volks⸗
politiſchen Partei ſtellen darf , geht der Aus⸗

—
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kirchenbundes , betreffend den 1. Mai , zur Ta⸗

gesordnung über und nimmt die Erklärungen

des Oberkirchenrats zu dieſer Sache zur Kennt⸗

nis . “

Zur Begründung des Antrages erklärt Ab

geordneter Lic . Wünſch , daß vor allem die ethiſche

Bedeutung der Feier des 1. Mai in Betracht zu

ziehen iſt ( Weltfeiertag der Weihe der Arbeit , der

Solidarität und der Völkerverſöhnung ) . Redner

glaubt , daß von dieſen Gedanken aus wieder

eine Beziehung zu den entkirchlichten Maſſen zu

gewinnen iſt. Und wenn auch die Kirche eine ge

wiſſe Neutralität genüber dem Mai als par

teipolitiſchem Feiertag wahren muß , ſo ſoll das

nicht eine kalte und ablehnende , ſondern eine

warme Neutralität ſein

Wenn im Ausſchuß die Meinung ausgeſpro

chen worden iſt , der 1. Mai könne von der Kirche

genau ſo gut gefeiert werden wie ſeinerzeit die

vaterländiſchen Gedenktage und die Geburtstage

der Landesfürſten , ſo weiſt Abgeordneter Stulz

auf den prinzipiellen Unterſchied der Anläſſe hin

Die Feier des 1. Mai iſt als politiſche Demon

ſtration einer einzelnen Partei und nicht als all

gemeiner Dankesausdruck für einen geſetzlichen

und anerkannten Zuſtand anzuſehen

Abgeordneter D. Frey wünſcht , da der Antrag

für ſeine Gruppe völlig überraſchend kam , Ver

ſchiebung der Abſtimmung . Im Gegenſatz zu

dem Vorredner hält er die Gegenüberſtellung

eines vaterländiſchen Gedenktages und der Feier

des 1. Mai nicht für angängig . In beiden Fäl⸗

len handelt es ſich um den Wunſch gewiſſer Be —

völkerungsſchichten nach einem Gottesdienſt .

Wo aber ein ſolcher Wunſch ſich regt , zumal bei

einer erheblichen Zahl von Gemeindegliedern ,

ſoll er ſoweit wie möglich erfüllt werden .

Abgeordneter Kühlewein : Von einem ſtarken

Bedürfnis , den 1. Mai kirchlich zu feiern , iſt noch

wenig zu ſpüren . Andrerſeits werden die kirch

lich geſinnten Gemeindeglieder daran Anſtoß

nehmen .
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Abgeordneter D. Bauer iſt der Anſicht , daß es

ſich bei dem Antrag nicht um eine kirchliche Feier

des 1. Mai handelt , ſondern lediglich um oen

Wunſch nach einem Gottesdienſt an dieſem Dage .

In einem ſolchen Gottesdienſt kann auch über

andere Dinge geſprochen werden . Jedenfalls

muß die Kirche froh ſein , wenn aus irgend einem

Grunde ein Gottesdienſt verlangt wird .

Abgeordneter Bender hält es nicht für rich

tig , daß die Beſucher eines ſolchen Gottesdienſtes

mit einem Predigtthema zufrieden ſind , das nicht

auf die ſpezielle Bedeutung des Tages Bezug

nimmt . Anders zu verfahren iſt aber vielleicht

gerade den Geiſtlichen aus Gewiſſensgründen un —

möglich , abgeſehen davon , daß auch die Zwieſpäl —⸗

tigkeit in der Gemeinde zutage treten kann .

Die Kirche hat , wie Abgeordneter D. Klein

ausführt , ein Intereſſe daran , die Fragen , die

der Abgeordnete Lic . Wünſch inbezug auf die

ethiſche und ſoziale Bedeutung des 1. Mai be

rührt hat , von ihrem chriſtlichen Standpunkt aus

in öffentlichen Gottesdienſten zur Sprache zu

bringen . Aber das kann und ſoll eigentlich im

zu iſt eine Spezifizierung anmer geſchehen . Daz

einem beſtimmten Tage nicht notwendig , zumal

nicht am 1. Mai , der durchaus parteipolitiſchen

Charakter trägt . Wenn aber in einer Gemeinde

der Wunſch nach einem Gottesdienſt gerade auch

an dieſem Tage beſteht , ſo ſoll er erfüllt werden .

Heh . Oberkirchenrat D. Mayer ſtellt feſt , daß

der Vertreter des Oberkirchenrats dem Antrag

des Ausſchuſſes für Kultus und Unterricht zu⸗

geſtimmt und weiterhin erklärt habe , daß es kei⸗

ner Gemeinde verwehrt ſei auf irgend einen Tag ,

alſo z. B . auch auf den 1. Mai einen Gottesdienſt

zu legen . Daran halte der Oberkirchenrat feſt .

Gegenſtand eines Gottesdienſtes müſſe aber im⸗

mer das Evangelium ſein . Die kirchlichen Feier⸗

tage ſeien erwachſen aus dem Evangelium und

der Geſchichte der Kirche ; einige Gottesdienſte

( Geburtstage des Kaiſers und des Landesherrn )

ſeien auch mit Rückſicht auf den Staat eingerichtet

worden , weil für dieſen der Segen Gottes und

die Weihe des Evangeliums begehrt worden ſei .
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Nichts von alledem komme für den 1. Mai , wel⸗

chen der Abgeordnete Lic . Wünſch gemeint habe ,

in Betracht ; auch ſei nicht bekannt , daß der Staat

oder die Partei , die bisher den 1. Mai als poli⸗

tiſchen Tag eingeführt habe , für ihr Tun den

Segen oder die Weihe der Kirche nachgeſucht

habe . Der Oberkirchenrat und die Kirchenregie —

rung würden einer ſehr beträchtlichen Zahl von

Gliedern der Kirche , die jetzt noch zu den zuver⸗

läſſigſten Kirchgängern gehören und am treueſten

und nachhaltigſten die evangeliſchen Liebeswerke

unterſtützen , vor den Kopf ſtoßen , wenn ſie die

Hand dazu böten , daß der 1. Mai , der ausgeſpro⸗

chene parteipolitiſche Tag , zum Gegenſtand und

Inhalt einer kirchlichen Feier gemacht würde .

Die Abgeordneten D. Bauer und D. Dr .

Frommel halten die Faſſung : „ Die Synode geht

zur Tagesordnung über “ nicht für glücklich . Ab⸗

geordneter D. Dr . Frommel ſchlägt folgende Faſ⸗

ſung vor :

Die Landesſynode lehnt eine allgemeine

kirchliche Feier des 1. Mai grundſätzlich ab , er⸗

klärt ſich aber mit dem bisherigen Verfahren

des Oberkirchenrats in dieſer Sache einver⸗

ſtanden .

Die Abgeoroͤneten D. Frey , D. Holdermann

und D. Bauer ſtellen den Antrag :

„ Die Landesſynode erklärt den Antrag der

Abgeordneten Wünſch und Gen . für erledigt

durch die Erklärung des Oberkirchenrats , daß ,

wo ein Bedürfnis nach einem Gottesdienſt am

1. Mai vorliegt und der Wunſch danach ge⸗

äußert wird , ein ſolcher Gottesdienſt nicht ver⸗

ſagt werden ſoll . “

Geh . Oberkirchenrat D. Mayer bittet um Zu⸗

rückverweiſung der Angelegenheit in den Aus⸗

ſchuß . Dieſer Anregung wird von der Synode

entſprochen .
Es folgt die Beratung des Geſuchs des Badi⸗

ſchen Evangeliſchen Pfarrvereins um Einrich⸗

tung eines Pfarrbeirats .

Berichterſtatter Abgeordneter Fitzer : Der

Vorſtand des Evangeliſchen Pfarrvereins in Ba⸗

Fünfte Sitzung .

den hat am 13 . Juni d. J . an den Verfaſſungs⸗

ausſchuß der Landesſynode folgendes Schreiben

gerichtet :

„ Der Vorſtand des Evangeliſchen Pfarr⸗

vereins bittet den Verfaſſungsausſchuß , an

hochwürdige Landesſynode nachfolgenden An⸗

trag einzubringen und zu befürworten : Die

Evangeliſche Kirchenregierung wird beauftragt ,

durch Verordnung alsbald einen Pfarrbeirat

ins Leben zu rufen , für welchen die Abſätze 1,

4 und 5 in der Bekanntmachung des Evange⸗

liſchen Synodus in Württemberg ſinngemäße

Anwendung finden . “

Eine Begründung des Antrags fehlt . Nach

den Ausführungen eines Ausſchußmitgliedes ,

das ſich zum Sprecher des Pfarrvereins in deſſen

Auftrag gemacht hat , hegt man den Wunſch , eine

amtliche Vertretung zu erhalten , die für gewiſſe

Arbeitsgebiete eine engere Verbindung zwiſchen

dem Pfarramt und der oberſten Kirchenbehörde

ſchaffen ſoll und in beſtimmter Weiſe eine Mit⸗

wirkung ſichert . Der Verfaſſungsausſchuß hat

ſich nicht davon überzeugen können , daß zur Zeit

ein dringendes Bedürfnis beſteht , die vorgeſchla⸗

gene Einrichtung zu ſchaffen . eEr erkennt wohl

den Kern der Sache als berechtigt an , will es aber

der Entwicklung der Zeit überlaſſen , ob über⸗

haupt und wann der Gedanke zur Verwirklichung

gebracht werden ſoll . Der Antrag wurde dann

nicht aufgenommen und bei einer Stimmenthal⸗

tung der übergang zur Tagesordnung beſchloſſen .

Abgeordneter Hauptlehrer Hofheinz hält den

Antrag für zeitgemäß und hätte es lieber geſehen ,

wenn vom Verfaſſungsausſchuß beantragt wor⸗

den wäre , daß der Oberkirchenrat veranlaßt wird ,

die zur Durchführung dieſes Wunſches nötigen

Maßnahmen vorzubereiten .

Kirchenpräſident Dr . Muchow : Ich bin etwas

überraſcht von den Ausführungen des Herrn Be⸗

richterſtatters und meine , das war doch nicht ganz

der Gedankengang , von dem aus geſtern der Ver⸗

faſſungsausſchuß zu dem faſt einmütigen Votum

gekommen iſt , den Antrag abzulehnen . In der

t.
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In der

Ausſchußſitzung iſt nicht ein Wort davon geſpro

chen worden , daß wir die Frage zur Zeit nicht a

ſpruchreif erachten wollten , ſondern wir hab

ſie dahin entſchieden , daß nicht der Schatten eines

Bedürfniſſes für die Schaffung eine

Pfarrbeirates beſtehe . Wir haben deswegen

Antrag des Pfarrvereinsvorſtandes glat

lehnt und ich bitte L dieſe Beſch

laſſen .

Der Abgeordnete Renner hält die vom Kir

chenpräſidenten beanſtandete Weiterführung des

A ſch iBb II I c 1

zwar für unzuläſſig , erklärt ſich aber doch ſachlich

mit ihr einverſtanden . Redödner ſchlägt demgemäß

hor, ſich auf folgende Entſchließung zu einigen

8Außerſtande , die⸗

v. Göler , D. Frey und Fitzer ſchlägt der Präſident

ſchließlich folgende Beſchlußfaſſung vor , die von

gebilligt wirk

„ Der Verfaſſungsausſchuß war nicht in der

Lage , dem Wunſche des Pfarrvereins zu ent⸗

ſprechen und einen Antrag bei der Landes⸗

ſynode einzubringen , daß die Kirchenregierung

beauftragt wird , alsbald einen Pfarrbeirat ins

Leben zu rufen Die Landesſynode nimmt

dieſe Erklärung des Verfaſſungsausſchuſſes

zur Kenntnis . “

Schluß der Sitzung 7 Uhr 25 Min . abends .

Sechſte öffentliche Sitzung .

Der Präſident gibt bekannt ein Schreiben

der Fürſtlich Leiningenſchen Gene

ein Schreiben der Kirchlich - Liberalen

Vereini gung Karlsruhe , wonach die

Beſchwerde gegen die Kirchenreg erung wegen

Ernennung des Pfarrers Hemmer in Karlsruhe

zurückgezogen wird

Es folgt die Beratung über die Neubearbei⸗

tung des Katechismus ( Hauptbericht F. 3)

Berichterſtatter Abgeordneter Herrmann : Un

ſere Synode iſt die vierte , die ſich mit der Kate —

chismusfrage zu beſchäftigen hat . Die Verhand

ts und Unter

richt waren getragen von dem Wunſch , dieſe

Frage , die unſere Landesſynode ſeit 1904 beſchäf

ligt, zu einer Löſung zu führen . Einmütig war

der Ausſchuß in der Erkenntnis , daß wir einen

Katechismus brauchen , und zwar für den Reli

lungen des Ausſchuſſes für Kult

28 . Juni 1921 ,

gionsunterricht wie für den Konfirmandenunter

richt . Die Verſuche , durch Ausſchußverhandlun

inen Katechismus zuſtande bringen ,

1 1 1 riihu n0i!̟ 1F domInn 51 Hren eil auf dem

Wege des Komz n es kein 2 am aller

wenigſten ein Katechismus , zuſtande kommt . Der

ſo lautete ein Vor

ſchlag , durch ein Ausſchreiben die Aufforderung

rgehen laſſen , es möchte ein jeder , der ſich da

berufen fühlt nen Katechismus nack viſſen

Grundlinien verfaſſen und bis zu einem beſtimm

tpunkt anonyrn orleger Von den ein

En utwu n jſoute un der beſte ge

erder Die letzte Entſcheidung in der

Sache ſollte die Lande haben Auf dieſe

Weiſe bel en n ein Werk aus einem Guß und ,

wie zu hoffen , ein für die Kinder brauchbares

Buch . Die poſitive Gruppe war geneigt , auf die⸗

ſen Gedanken einzugehen . Von der Landeskirch⸗
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lichen Vereinigung und der Kirchlich - Liberalen

Vereinigung wurden Bedenken geäußert : unſre

Zeit ſei nicht geeignet , die religiöſen Wahrheiten

neu zu formulieren ; einen Katechismus zu ſchaf⸗

fen , ſei Sache der Genialität ; eine Perſönlichkeit ,

die auch nur von weitem an Luther heranreiche ,

hätten wir nicht ; es müßten Sicherungen gegeben

werden , daß nicht die badiſche Katechismustradi —

tion gebrochen werde . Wenn andrerſeits man an

das Ausſchreiben zu ſtarke Bindungen anhänge ,

ſo würde die Schaffensfreudigkeit gelähmt wer⸗

den . Es wurde daran erinnert , daß der Ausſchuß

der Generalſynode von 1914 einen Katechismus⸗

entwurf ausgearbeitet habe . Man müſſe ſich doch

darüber ausſprechen , ob dieſer Entwurf glattweg

verworfen werden dürfe . Dem wurde entgegen —

gehalten , daß dieſer Entwurf bei all ſeinen Vor⸗

zügen kein Schulbuch und für das kindliche Faſ⸗

ſungsvermögen zu hoch ſei . Von poſitiver Seite

wurde die bisherige Arbeit in dieſer Sache doch

nicht als ganz vergeblich bezeichnet . Es hätten

ſich , ſo wurde geſagt , gemeinſame Grundgedanken

herausgeſchält ; es müſſe nun unſre Aufgabe ſein ,

auf dieſer Grundlage weiter zu bauen . Vor al⸗

lem habe ſich die Erkenntnis allgemein durch⸗

geſetzt , daß das wertvolle Gut der Reformattons⸗

katechismen in keinem Katechismus fehlen dürfe .

Nachdem der Vertreter der Behörde erklärt hatte ,

der Oberkirchenrat werde , wenn die Synode es

beſchließe , ein derartiges Ausſchre iben mit

Friſtſetzung bis etwa Ende 1921 ergehen laſſen ,

einigte ſich die große Mehrheit des Ausſchuſſes

auf dieſen Vorſchlag . Er wurde mit 12 gegen

1 Stimme angenommen . Nach kurzer Ausſprache

wurden folgende dem Ausſchreiben beizugebende

Richtlinien für einen Katechismusentwurf

mit 8 gegen 4 Stimmen angenommen :

„ l . inhaltlich : das wertvolle Gut der

Reformationskatechismen ſoll

nicht unbenutzt und die Geſchichte

des Unionskatechismus nicht un⸗

beachtet bleiben ;

. formell : der K atechismus muß

weſentlich kürzer als der bis⸗

Sechſte Sitzung .

herige , leicht faßlich und gut be⸗

hältlich ſein ;

3. allgemein : das ganze Büchlein

ſoll den erkenntnismäßigen

Reichtum unſres evangeliſchen

darſtellen und zu

Bekenntnis

Glaubens

ei nem freudigen

desſelben verhelfen . “

Vom Ausſchuß wurde der Wunſch ausgeſpro⸗

chen , es möchte die Kommiſſion , die über die ein⸗

gegangenen Entwürfe gutachtlich zunächſt zu be⸗

finden hat , ganz klein ſein . Es braucht heute noch

nicht über die Zahl der Mitglieder beſchloſſen zu

werden . Es ſoll heute aber darüber ſchon ge —

ſprochen werden , ob die Landesſynode über ihre

Dauer hinaus einen Ausſchuß einſetzen ſoll , der

die eingehenden Entwürfe einer Prüfung unter⸗

zieht und ſie der wieder zuſammentretenden

Synode mit einem Urteil vorlegt .

Abgeordneter Bender weiſt darauf hin , daß ,

wenn der Verſuch , durch Ausſchreiben einen ge —

eigneten Katechismusentwurf zu erlangen , miß⸗

lingt , man dann immer noch eine Kommiſſion

mit der Ausarbeitung betrauen kann . Dabei

muß dann aber der Entwurf des Oberkirchenrats

ſowie deſſen außerordentlich wertvolle Denkſchrift

in Betracht gezogen werden . Auch ſind bei aller

Freiheit der Anordnung im allgemeinen die

Grundlinien einzuhalten , die die letzte General —

ſynode vorgezeichnet hat . Wenn freilich eine gute

neue Stoffanordnung gefunden wird , ſo iſt dem

nichts in den Weg zu legen . Unter dem wertvol⸗

len katechetiſchen Gut der Reformationszeit iſt

zu verſtehen die erſte Frage des Heidelberger

Katechismus ſowie die Erklärungen Luthers zu

den zehn Geboten und zu den Artikeln des Glau⸗

bensbekenntniſſes . Das Buch muß in kurzer und

leichtverſtändlicher Weiſe den Kindern die Glau⸗

benswahrheiten unſrer Kirche darbieten .

Abgeordneter Sexauer weiſt auf den Haupt⸗

mangel der bisherigen Katechismen hin . Sie

waren mehr theologiſch - wiſſenſchaftlich als didak⸗

tiſch⸗pädagogiſch eingeſtellt . Ein Schulbuch für

Kinder muß vor allem dem ſeeliſchen Bedürf⸗
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nis der Kinder Rechnung tragen Zu den be

merkenswerteſten Vorzügen des vorgelegten

Entwurfs gehört die Beleuchtung der Katechis

musfragen durch die Bibliſche Geſchichte . Da

durch wird bei den Kindern innere Anſchauung

und inneres Erleben erzielt .

Abgeordneter Becker iſt für eine noch weitere

Einſchränkung der zu lernenden Lehrſätze , als ſie

der Entwurf vorſieht . Den Sprüchen muß die

Hauptkraft zugewendet werden . ſind es vor

allem , in denen der Reichtum unſres evangeli

ſchen Glaubens zum Ausdruck kommt . So wäre

ein Spruchbuch das Ideal . Durch das Ausſchrei

ben kann etwas Beſſeres und Einheitlicheres ge

ſchaffen werden , als wir es bisher hatten .

Abgeordneter D. Dr . Frommel wünſcht im

Namen ſeiner Gruppe , daß bei dem zu ſchaffen

den Katechismus unbedingt die Richtlinien ein

gehalten werden , die in der Entſchließung der

1914er Generalſynode feſtgelegt ſind . Es han

delt ſich dabei um die Wahrung des wertvollen

katechetiſchen Gutes der Reformationszeit , das

bei manchen individuellen Schwierigkeiten für

uns Heutige doch einen ſo gewaltigen Glaubens

ernſt , eine ſo ungeheure Wucht der Sprache und

des religiöſen Genius aufweiſt , daß dem nichts

Gleichwertiges an die Seite geſtellt werden kann .

Auch darf in bezug auf den Aufbau die badiſche

Katechismustradition auf keinen Fall einfach ab

geriſſen werden . Redner legt dann den Wert

und die Bedeutung des bereits vorliegenden Ent

wurfs dar und verteidigt ihn gegen allerlei Ein —

wendungen . Er hält ihn für einen großen Fort

ſchritt gegenüber allem Bisherigen . Dem Aus⸗

ſchreiben ſtehen gewiſſe Bedenken entgegen . Man
ſoll es aber als letzten Ausweg einmal verſuchen .

Abgeordneter Kühlewein glaubt zwar in An⸗

betracht der bisherigen vergeblichen Kommiſ —

ſionsbemühungen einer Einzelbearbeitung den

Vorzug geben zu müſſen . Es handelt ſich jedoch
um die Frage , ob ſich der Mann findet , der in

der Lage iſt , das reformatoriſche Erbgut inbezug

auf den Katechismus mit den modernen Anfor —

derungen an einen ſolchen zu verbinden , daß
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beides dabei auf ſeine Rechnung kommt . An

dernfalls müßte man doch zu Luthers Kleinem

Katechismus zurückkommen , von dem mit Recht

gilt , daß man ihn nicht nur lernen , ſondern auch

beten kann .

Abgeordneter Straſſer kommt im Namen der

12 Abgeordneten aus den Gemeinſchaftskreiſen

noch einmal auf den Religionsunterricht in der

Fortbildungsſchule zurück . Er ſpricht ſeine Be —⸗

denken aus gegen die Einordnung des Pietis⸗

tus in der Denkſchrift unter „ Einſeitigkeiren “ .

ie Religionslehrer können das anders auslegen ,

als es vom Verfaſſer gemeint iſt .

Geh . Oberkirchenrat D. Mayer weiſt noch ein⸗

mal auf die bereits erwähnten Denkſchriften hin ,

die der Oberkirchenrat ſchon vor Jahren über die

Katechismusfrage herausgegeben hat mit der Ab

ſicht , dieſes Problem wieder gründlich und von

allen Seiten aus in Bewegung zu ſetzen . Trotz

alledem ging aber die Sache nicht vorwärts . Des —⸗

halb hat der Oberkirchenrat ſein Einverſtändnis

erklärt mit dem Vorſchlag des Abgeordneten

tulz , es mit einem Ausſchreiben zu verſuchen

und wird auf Beſchlußfaſſung der Synode hin

dieſen Vorſchlag zur Ausführung bringen . So⸗

dann geht Redner mit kurzen Worten auf die

Bemängelung des Abgeordneten Straſſer in Sa —

chen des Religionsunterrichts in der Fortbil —

dungsſchule ein . Wenn hier im Lehrplan der

Pietismus unter der Rubrik „ Einſeitigkeiten “

aufgeführt iſt , ſo ſoll damit keine Verurteilung ,

ſondern nur eine Beurteilung ausgeſprochen ſein .

Außerdem bedeutet das eher ein Lob als einen

Vorwurf , da alles Große nur durch eine gewiſſe

Einſeitigkeit erreicht wird und zur Geltung

kommt . Im übrigen gilt von dieſen Themen ,

was in der Bekanntmachung vom 3. Juni 1921

geſagt iſt :

„ Abſichtlich ſind in den Stoffreihen nur

„ überſchriften “ gegeben , Themata , mit denen

zunächſt nur der Lehrende etwas anfangen

kann , der den Gegenſtand kennt , den Stoff zu

ſchöpfen und zu beherrſchen vermag und auf

ſeine Mitteilung ſich vorbereitet . “

n
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Lehrer iſt möglich . Im allgemeinen wird man

aber zu der geſchichtlichen Bildung der Lehren —

den und zu ihrer Fähigkeit , die Dinge ſo zu be⸗

urteilen und zu bewerten , wie ſie wirklich ſind , 1. ͥ. ͤ ſie wünſcht dringend die Erhaltung unſrer

das Zutrauen haben dürfen , daß ſolche Entglei —

ſungen ausgeſchloſſen ſind .

ſchlag des Ausſchreibens . Nach ſeiner Anſicht

Sechſte Sitzung .

„ Angeſichts der Tatſache , daß durch die Wei⸗

marer Verfaſſung auf ſchulpolitiſchem Gebiete

verſchiedene Grundſchularten ermöglicht ſind ,

erklärt die Evangeliſche Landesſynode :

Eine falſche Handhabung durch irgend einen

badiſchen Simultanſchule , die ſich längſt bei

uns eingebürgert hat , wobei der Segen einer

evangeliſchen Schule keineswegs verkannt

wird ;

kommt man nur aus dem Kompromiß heraus , 2. ſie iſt dankbar dafür , daß die evangeliſche

Lehrerſchaft an den Volksſchulen den Reli⸗
wenn einer das Werk in einem Guß fertigſtellt .

Um jede dogmatiſche und kirchenpolitiſche Vor⸗ gionsunterricht freudig und mit Erfolg er⸗

teilt ;
eingenommenheit bei der Beurteilung auszu⸗

ſchließen , ſollen die Arbeiten namenlos eingeli

Abgeordneter Stulz begründet ſeinen Vor⸗

e⸗ 3. ſie erkennt das Recht jedes Lehrers , auf Er⸗

fert werden . Die Hauptſache iſt , daß der Ent⸗ teilung des Religionsunterrichts zu ve rzich⸗

wurf gut iſt . ten , unumwunden an , beanſprucht aber

Der Präſident bringt hierauf folgenden An⸗ ihrerſeits ebenſo für die evangeliſche Ge⸗

trag des Ausſchuſſes für Kultus und Unterricht
meinde das Recht auf geordnete Durchfüh⸗

zur Verleſung :
rung des Religionsunterrichts ;

4§.
ſie ruft Eltern , Lehrer und Geiſtliche auf ,

„ Die Landesſynode erſucht den Oberkirchen⸗

rat , ein Ausſchreiben ergehen zu laſſen , es

möchten bis zum Ende dieſes Jahres Katechis⸗

musentwürfe unter einem beſonderen Kenn⸗

wort eingereicht werden , die dann einem klei⸗ In der Ausſprache erklärt Abgeordneter

nen Synodalausſchuß zur Prüfung und Aus⸗ Wurth , daß die poſitive Gruppe urſprünglich

wahl vorgelegt werden ſollen . Die letzte Ent⸗ folgende Faſſung gewünſcht habe : „ Sie hält für

ſcheidung darüber ſoll der Landesſynode vor⸗ die evangeliſche Kirche die evangeliſche Schule für

behalten bleiben . “
das Naturgemäße , findet ſich aber mit der badi⸗

Der Autrag und ebenſo die mitgeteilten Richt⸗ ſchen Simultanſchule ebenſo ab wie die katholiſche

linien für einen Katechismusentwurf werden
Kirche . Sie bittet dringend darum , daß die gegen⸗

hierauf einſtimmig angenommen .
badiſche Ordnungerhalten bleibt . “ Sie

Abgeordneter Herrmann berichtet ſodann über
E 3 — 2 Enmükiakes wegen dem jen

gen Vorſchlag angeſchloſſen .

die Verhandlungen des Ausſchuſſes für Kultus

und Unterricht über die Stellung des Religions⸗

unterrichts im Organismus der Schule ( Haupt⸗

bericht F1 b) . Auch der Ausſchuß hat es begrüßt ,

daß in Baden weder durch die Reichs⸗ noch durch

die Landesregierung an dem beſtehenden Zuſtand

etwas geändert worden iſt . Nach einer eingehen⸗

den Ausſprache wurde von der poſitiven , libera⸗ Abgeordneter D. Frey betont die praktiſche

len und landeskirchlichen Gruppe gemeinſam ein Seite der Frage . Es handelt ſich nicht um ein

Antrag eingereicht und angenommen des In⸗ Werturteil über die verſchiedenen Schularten ,

halts :
ſondern um eine Meinungsäußerung in Bezug

alles daranzuſetzen , daß unſere evangeliſche

Schuljugend unter dem Segen eines tüchti⸗

gen Religionsunterrichts heranwächſt . “

Der Abgeordnete Krämer bekräftigt die Aus⸗

führungen des Abgeordneten Wurth und erklärt

im Namen der Gemeinſchaftsvertreter , daß ſie

die urſprüngliche Faſſung angenommen hätten ,

den Antrag in ſeiner jetzigen Form jedoch ab⸗

lehnen müßten .
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Es darf nach

außen hin nicht der Anſchein erweckt werden , als

auf unſere badiſchen Verhältniſſe .

8
wollten wir die Simultanſchule befehden . Wir

haben in dem abſolut konfeſſionell gemiſchten
MN f 8 1 fof [ ton — 5Baden allen Grund an ihr feſtzuhalten Sie hat

auch vom Standpunkt der Kirche aus ihre Auf

gabe bisher erfüllt und wird dies bei geeigneten

Lehrkräften auch weiterhin tun

Abgeordneter Hauptlehrer Hofheinz weiſt

darauf hin , daß aller Wahrſcheinlichkeit nach d

Evangeliſche Landeskirche durch eine volle Au

wirkung der ſchulgeſetzlichen

nicht zu rütteln . Auch

im Intereſſe der Volkseinheit an der S

83nultanſchule feſtgehalten werden

9 S0n j 8Bei 4. 1 w eTr C U

Entſchließung einſtimmig , Ziffer 1 gegen elf

Stimmen , Ziffer 2, 3, 4 einſtimmig , die ganze

Entſchließung mit allen gegen neun Stimmen

angenommen .

Es findet noch eine Beſprechung über ver

ſchiedene Fragen des Religionsunterrichts ſtatt

bei der Geh . Oberkirchenrat D. Mayer ſich über

die Frage der Aufſicht wie folgt ausſpricht

Der auch in der Sffentlichkeit geführte Streit , ob

man Schulbeſuche oder Schulprüfungen ſagen ſoll ,

iſt ein Streit um Worte . Beides kommt ſchließ

lich auf dasſelbe heraus . Redner tritt dafür ein

daß man bei dem klaren , unverſchleierten und

ehrlichen Ausdruck „ Prüfungen “ bleibt , und

ſchildert dann in kurzen Worten , wie er ſich ſolch

he dabei iſt

daß ſich der Prüfende , nachdem er eine Weile zu

eine Prüfung denkt . Die Hauptſac

gehört hat , durch eine eigene Lehrprobe von dem
Stand der Klaſſe über zeugt und dem Lehrer un

auffällig diejenigen methodiſchen , didaktiſchen oder

ſtofflichen Finger zeige gibt , wie ſie gerade nötig

erſcheinen . Auch in dem nachfolgenden ſchrift

lichen Prüfungsbeſcheid wird es in erſter Linie

darauf ankommen , diejenigen Bemerkungen zu

8machen , die zur Förderung des Unterrichts not

wendig ſind Abgeſehen davon muß , nachdem

jetzt die örtliche Jahresprüfung durch den Orts

iſt , eine fortwährende kol

ſchaft ſtattfinden Von

tlichen fſicht als ſolcher kann frei

fe a verſchiedenen Gründen

nicht Abſtand genommen werden , da ja durch

ſtaatliche Geſetzgebung der Kirche die Über

nchung des Religionsunterrichts übertragen iſt .

her in dem oben ausgeführten Sinne wird dieſe

fſicht niemandem Beſchwer machen und nur

r Förderung des Religionsunterrichts dienen

Abgeordneter van der Floe erklärt ſich von

n Ausführungen befriedigt , wenn er auch die

Bezeichnung Schulbeſuch für zweckmäßiger hält .

Er betont ebenſo wie der Abgeordnete Haupt

lehrer Hofheinz den Wert einer vertrauensvollen

Zuſammenarbeit .

ach Beendigung der Ausſprache über die

Unterrichtsfragen berichtet Abgeordneter Herr

mann über die weitere Beſprechung der kirch

lichen Feier des 1. Mai im Ausſchuß für Kultus

¹

und Unterricht . Der Ausſchuß hat darnach mit

gegen
5

Stimmen beſchloſſen , den früheren Be

0 a erhalten . Der von den Abge

neten Frey , Holdermann und Bauer in fol

nder neuer Faſſung geſtellte Antrag :

„ Die Landesſynode lehnt es ab , den 1. Mai

zu einem kirchlichen Feiertage zu machen ; ſie

billigt die Stellungnahme des Oberkirchenrats ,

nach welcher die Gewährung eines Gottesdien⸗

ſtes von Fall zu Fall in die Hand des Kirchen⸗

gemeinderats gelegt wird . “

von der Synode mit Stimmenmehrheit ab⸗

gelehnt , dagegen die in der 5. öffentlichen Sitzung

om Ausſchuß für Kultus und Unterricht vorge

ſchlagene Eutſchließung mit Stimmenmehrheit

angenommen .

Schluß der Sitzung um 12 Uhr 50 Minuten

mittags .

—
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Siebente Sitzung .

Siebente öffentliche Sitzung .

Karlsruhe , den 23 . Juni 1921 ,

nachmittags 5 Uhr .

Zur Verhandlung ſteht der Abſchnitt D des Nebengottesdien ſt e, 2. die litur gi⸗

Hauptberichts : Gottesdienſtordnung , Agende und ſchen Andachtenfürdie Nachmittage

Liturgiſche Konferenz .
oder Abende der Fe ſttage und Fe ſt⸗

zeiten , 3. ein Heft für die Organi⸗

Berichterſtatter Abgeordneter Herrmann : In

der Generalſynode von 1914 wurden bezüglich ſten , enthaltend die Vertonungen

der liturgiſchen Stücke , bearbeitet

von Herrn Landeskirchenmuſik⸗
direktor Dr . Poppen , 4. ein Handbuch

für die Geiſtlichen mit den Bibel⸗

ſtellen und Gebeten für die itus

giſchen Andachten .

Der Antrag dieſer Konferenz geht dahin :

Nr . 1und 2 ſollen als Anhang zum

Geſangbuch , Nr . z3als Anhang zum

Choralbuch , Nr . 4als Anhang zur

Agende herausgegeben werden .

Ferner lag ein Antrag der Lan des⸗

kirchlichen Vere inigung , Ortsgruppe

des Kirchenbuchs 2 Beſchl üſſe gefaßt : 1. daß

der damals vorgelegte Entwurf vor⸗

behaltlich einer überarbeitung an⸗

genommen werde , 2. daß das A poſto⸗

li ſche Glaubensbekenntnis bei der

einſogenanntes bibliſches Beken nt⸗

nis erſetzt werden dürfe . Der zweite Be⸗

ſchluß iſt durch die Ereigniſſe hinfällig geworden ,

ſodaß der frühere Zuſtand in dieſer Hinſicht zu

Recht beſteht . Der erſte Beſchluß iſt bis jetzt noch

nicht zur Durchführung gekommen . Da wir in⸗

folgedeſſen ein neues Kirchenbuch noch nicht

haben , ſo herrſcht auf dieſem Gebiete gegenwärtig Heidelberg , vor , der ſich im weſentlichen mit

Taufe und der Konfirmation durch

eine gewiſſe Freiheit , die durch den Krieg noch

vergrößert worden iſt . Von einem liberalen Es kann nicht bezweifelt werden , daß in unſrer

Mitgliede des Ausſchuſſes wurde es ſtark bezwei⸗ Zeit mit ihrem ſtark Myſtiſchen das Verſtändnis

felt , daß jemals wieder eine ſtraffere Bindung für das Moment der gemeinſamen Anbetung im

inbezug auf das Kirchenbuch möglich ſein werde . Gottesdienſt ganz anders vorhanden iſt als etwa

In ſeiner Mehrheit teilte aber der Ausſchuß die zur Zeit des Agendenſtreits . Es wurde feſtge⸗

im Bericht ausgeſprochene Hoffnung , daß nach der ſtellt , daß in vielen Gemeinden der Wunſch nach

Schaffung einer Agende für die ganze Landes⸗ Bereicherung des Gottesdienſtes , auch nach litur⸗

kirche die gewünſchte Ordnung wieder einkehre . giſchen Andachten ſich rege . Der Ausſchuß war

Im Anſchluß daran wurde über einen An⸗ der Meinung , es ſollte ſeitens des Oberkirchen —

trag der Liturgiſchen Konferenz in rats den Gemeinden , die es wünſchen , eine ſolche

Baden verhandelt . Sie hat vier Vorlagen in Erweiterung ihrer Gottesdienſte ermöglicht wer⸗

Vorbereitung , die im Manuſkript fertig geſtellt den . Der Vertreter des Oberkirchenrats erwi⸗

ſind und im Laufe des Sommers dem Ausſchuß derte , daß die Behörde den Gemeinden , die dar⸗

für Kultus und Unterricht vorgelegt werden um nachgeſucht hätten , die Erlaubnis dazu ge⸗

ſollen :
geben habe . Nur dürfe dabei über ein gewiſſes

1. die reſponſoriſch erwe iterte durch den Charakter unfrer badiſchen Landeskirche

Form unſrer badiſchen Haupt⸗ und gegebenes Maß nicht hinausgegangen werden .

—

den Wünſchen der Liturgiſchen Konferenz deckt .
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Es müſſe darauf gehalten werden , daß nicht etwa

der Pfarrer ſeine liturgiſchen Liebhabereien der

Gemeinde aufdränge , ſondern daß der Antrag

mit dem Willen der Gemeinde , d. h. durch die ge—⸗

ordneten Gemeindeorgane an die Behörde ge

lange . Allgemein war man der Anſicht , es ſollte

der Geſang bei Kindern und Erwachſenen , auch

das Orgelſpiel mehr gepflegt werden .

Zu dem Wunſche , es möchten die Kirchen offen

gehalten werden , wurde berichtet , daß man wenig

gute Erfahrungen damit gemacht habe

Der Ausſchuß für Kultus und Unterricht er⸗

kannte an , daß die Liturgiſche Konferenz einem

Bedürfnis entgegenkomme , das in vielen Ge

meinden vorhanden ſei , und billigte es , daß der

Oberkirchenrat die Beſtrebungen dieſer Konfe

renz auch durch die Gewährung eines kleinen

Geldbeitrages zu fördern bereit iſt. Der Aus

ſchuß faßte folgende Entſchließung zur Kenntnis

nahme :

„ Der Kultusausſchuß der Landesſynode

ſpricht ſeine Freude und Anerkennung über die

bisherige Arbeit der Liturgiſchen Konferenz

aus und erſucht dieſe , ihre Beſtrebungen zur

Bereicherung des Gottesdienſtes fortzuſetzen . “

Hierzu ergreift zunächſt der Abgeordoͤnete D.

Dr . Frommel als Antragſteller der Entſchließung

das Wort . Die Bemühungen um eine reichere

liturgiſche Ausgeſtaltung des Gottesdienſtes , die

ſchon ſeit der Synode von 1855 im Gang ſind , in

2 Kirchenbüchern ihren Niederſchlag gefunden

haben , dann aber wieder zurückgeſtellt worden

ſind , haben jetzt in der Liturgiſchen Konferenz
ein tatkräftiges Organ gefunden . Die neuere

Zeit hat wieder ein ſtärkeres Gefühl dafür , daß

der Gottesdienſt in erſter Linie Feier , Anbetung
und Andacht iſt . Zu der Predigt , die freilich im

Mittelpunkt des Gottesdienſtes bleiben muß ,

müſſen vielleicht wieder kurze Reſponſorien kom⸗

men , ſodaß wieder ein fruchtbares Zuſammen⸗
wirken von Pfarrer , Chor und Gemeinde zu⸗

ſtande kommt . Die Konferenz hat nun die

Aufgabe , die bereits eingegangenen Anregun

gen auf ihre Verwendbarkeit hin zu prüfen
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und vor allem die alten liturgiſchen Schätze

des Kirchenliedes , der Kirchenmuſik und der Hei

ligen Schrift auszumünzen . Unſere Gottesdienſte

könnten den katholiſchen nicht nur an Größe und

Schönheit ebenbürtig , ſondern ihnen ſogar über

legen ſein .

Abgeordneter Kühlewein hält es durchaus für

nötig , daß der in letzter Zeit eingeriſſenen Agen

denwillkür durch Schaffung einer neuen amtlich

eingeführten Agende Einhalt geboten wird , wenn

auch infolge der heutigen ungeheueren Papier

und Druckkoſten eine augenblickliche Herſtellung

eines ſolchen Kirchenbuches unmöglich iſt . Jeden

falls muß dem Wunſche der einzelnen Gemein —

den nach einer reicheren Ausgeſtaltung des Got

tesdienſtes Rechnung getragen werden , ohne da

bei die beſtehende Gottesdienſtordnung umzu

ſtoßen . Dadurch kann das Leben in unſeren Ge

meinden gehoben und geſtärkt werden .

Abgeordneter Schulz ſtellt mit Freuden die

Übereinſtimmung aller Teile der Synode und des

Ausſchuſſes in der vorliegenden Frage feſt . Die

Geiſtlichen haben den empfundenen Mängeln

gegenüber vielfach den Weg der Selbſthilfe be

ſchritten . Doch iſt zu wünſchen , daß von ſachver

ſtändigen Liturgen ein Formular ausgearbeitet

wird , das einen gleichförmigen Aufbau des Got

tesdienſtes im ganzen Lande ermöglicht und ge

wiſſe Gebete , Wendungen und Worte der Ge⸗

meinde immer wieder zu Gehör bringt .

Die Abſtimmung über die vom Ausſchuß für

Kultus und Unterricht vorgeſchlagene Entſchlie⸗

ßung ergibt deren einſtimmige Annahme .

Es folgt die Beratung des Abſchnitts A des

Hauptberichts ( Chronik ) .

Der Berichterſtatter Abgeordneter Schulz ge

denkt zunächſt der verſtorbenen Kaiſerin . Sie

war eine ſtille , fromme , ſtarke deutſche Frau , die

von ihrer Stelle aus viel Gutes gewirkt hat und

ſchließt ſich in ſeinen weiteren Ausführungen im

allgemeinen der Vorlage an .

Auf allen Gebieten des kirchlichen Arbeitens

ſtehen wir vor neuen Aufgaben . Bei ihrer

Löſung wird es nicht immer möglich ſein , mit

6
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den , daß die evangeliſche Landeskirche von dem

noch zur Rückgabe gelangenden Material den An⸗

ſönliche und örtliche Bedürfniſſe erfordern teil bekommt , der ihrer Beteiligung an der Ab⸗

Berückſichtigung ſeitens der Behörde und bis in lieferung entſpricht . Am empfindlichſten trifft die

den Ton der Erlaſſe hinein auch Bekundung per⸗ eingetretene Teuerung die Gemeinden , welche

ſönlich wohlwollenden Eingehens . Wo das be⸗ [ Kirchen oder andere Bauten fünr Ge⸗

achtet wird , muß ſich auch die Ordnung im gan⸗ me indezwecke errichten ſollten . Auf eine

zen und der willige Geiſt des Vertrauens ein —

ſtellen , der zum Segen der kirchlichen Arbeit un⸗

entbehrlich iſt , wie auch andrerſeits die ſoge —

nannte neue Zeit niemand von der Pflicht der

achtungsvollen Haltung vor der vorgeſetzten Be⸗

hörde entbinden kann . ſern zu Pfarrwohnungen und für die Gemeinde⸗

Die Teuerung und die Geldentwertung , pflege beabſichtigt . Die Zaghaftigkeit und Spar⸗

unter denen wir leiden , haben verſchiedene ſamkeit vor dem Kriege rächen ſich jetzt mancher⸗

Notſtände herbeigeführt . Es hält ſchwer , iſtorts bitter .

zum Teil nicht möglich , in die Hände unſrer Von der Kirchenaustrittsbewe⸗

Schüler Teſtamente oder Schulbibeln , in neuge⸗ gung , die in einzelnen Gemeinden des Reichs ,

gründete Familien Traubibeln zu bringen . Be⸗ namentlich von politiſcher Seite her veranlaßt

züglich der Schulbibeln will die Landesbibelgeſell⸗ wurde , hatte die badiſche Landeskirche nicht viel

ſchaft entgegenkommen . Wegen der Traubibeln zu verſpüren . Immerhin hat die Zahl der Aus⸗

regt der Ausſchuß für den Hauptbericht an , daß tritte , die 1818/19 etwa 800 Fälle erreichte , ſich

jedes Ehepaar bei der kirchlichen Einſegnung eine 1919/20 ſchon verdoppelt . Sie betrug in dieſem

Traubibel erhalten ſoll . Ein Zuſchuß zu den letzteren Jahre 1655 Fälle . Es iſt anzuneh⸗

hohen Koſten wird erfahrungsgemäß von den men , daß die regere Tätigkeit der Sekten und die

Beſchenkten gern bezahlt . Bei Kirchenviſitationen notwendige Erhöhung der Kirchenſteuer in der

wird ſich die Gelegenheit bieten , in den Gemein⸗nächſten Zukunft die Austrittsziffer noch weiter

den die entſprechenden Anregungen zu geben . anſteigen laſſen werden .

überall werden die Kirchenglocken , die Auch eine Anzahl von Abmeldungen

beſonders das evangeliſche Volk in der Zeit der vom Religionsunterricht , die aber bei

höchſten Not willig hingegeben hat , ſchmerzlich Schülern höherer Lehranſtalten nicht mit dem

entbehrt . Es iſt allerorts ein großer Freuden⸗ Austritt aus der Kirche gleichbedeutend ſind , hat

tag , wenn die neuen Glocken kommen . Daß der ſtattgefunden . Aufklärungsarbeit , die in der

größte Teil der abgelieferten Glocken der ihm Preſſe geleiſtet wurde und weiter getan werden

zugedachten Verwendung nicht zugeführt wurde , wird , ſeelſorgeriſche Beratung und gut durchge⸗

aber auch dem kirchlichen Gebrauch nicht zurück⸗ führte Gemeindepflege und - Organiſation wer⸗

gegeben werden konnte , weil die noch unverſehr⸗ ( den die Mittel ſein , mit denen dieſer drohenden

ten Glocken und das zerbrochene Material nicht Gefahr erfolgreich begegnet werden kann . Ihr

mehr greifbar waren , iſt eins der betrübendſten

Kapitel aus dem Krieg in der Heimat ( ſehr rich⸗

tig ! ) . Die Kirchenbehörde hat ihre Gemeinden

beim Staat und bei den beteiligten Kriegsgeſell⸗ Kirche verbliebenen Verwandten des Verſtor⸗

ſchaften nachdrücklich vertreten und ihre volle benen eine häusliche Andacht von der evange —

Schuldigkeit getan . Es muß aber verlangt wer⸗liſchen Kirche nicht abzulehnen ſei .

ſchematiſcher Anwendung alter und vielleicht auch

veralteter Beſtimmungen durchzukommen . Per⸗
die

Reihe von Jahren hinaus wird das kaum mög⸗

lich ſein . Es iſt der Erwerb von Holzbaracken

dringend empfohlen worden , die einige Jahre als

Noträume dienen und dann weitergegeben wer⸗

—

1

den können . Für Städte iſt der Ankauf von Häu⸗

Ausſchuß hält es für geboten , daß bei den Aus⸗

getretenen eine öffentliche Begräbnisfeier nicht

ſtattfindet , dagegen auf Anſuchen der in der
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Achte Sitzung .

Frauen und Mütter ſollen an ihm Anſtoß ge⸗

nommen haben . Das beſtreite ich. Denen aber ,

die es wirklich getan haben ſollten , rufe ich zu :

Es geht um Eure Ehre , die Würde Eures Na⸗

mens und die Geſundheit und Lebenskraft Eurer

Familie ! Auch das laſſe ich nicht gelten , daß un⸗

ſere Jugend Schaden leiden könnte , wenn die

Kirche über ſolche Fragen zu ihr redet . Unſere

Jugend iſt heutzutage leider nur zu aufgeklärt .

Der Jugend aber , die es noch nicht iſt , kann es

nur heilſam ſein , wenn ihr dieſe Aufklärung

durch die Kirche zuteil wird . Der Oberkirchenrat

hat in dieſem Falle nur getan , was die Pflicht

der Stunde gebot .

Prälat D. Schmitthenner erklärt ſeine Zuſtim⸗

mung zu den Ausführungen des Abgeordneten

Bender und des Kirchenpräſidenten .

Abgeordneter Hauptlehrer Hofheinz hält es

nicht für angängig , Geiſtliche , die aus Gewiſ —

ſensgründen einen ſolchen Erlaß nicht verleſen

können , wegen Nichtbeachtung einer Verfügung

der Kirchenbehörde zur Rechenſchaft zu ziehen .

Eine Abänderung des Wortlauts der Hirten —⸗

briefe iſt unſtatthaft . Redner bittet , man möge

deshalb in Zukunft mehr auf den Charakter und

die Wirkung in der Darſtellung als auf Einzel⸗

heiten Wert legen , die doch meiſt für die Ge —

meinde unverſtändlich ſind . In Fällen wie dem

vorliegenden beſteht tatſächlich eine Gefahr für

die Jugend . Ihre Naivität iſt noch nicht ſo un⸗

tergraben , daß man ſie nicht mehr vor derartigen

Darſtellungen zu bewahren braucht . Die Kirche

darf überhaupt nicht zum Aufklärungsort für

ſexuelle Fragen gemacht werden .

Abgeordneter D. Bauer hält den Ausführun —

gen des Abgeordneten Bender entgegen , daß es

durchaus unberechtigt iſt , den Ausdruck Pflicht⸗

verſäumnis anzuwenden auf die Geiſtlichen , die

aus ſchweren Gewiſſensbedenken den betreffen —

den Erlaß nicht verleſen konnten .

Abgeordneter Bender erwidert kurz darauf .

Abgeordneter Fiſcher teilt zum Schluß mit ,

daß die Schloßkirche in Karlsruhe gegen einen

Antrag der Freireligiöſen der evangeliſchen

Kirche erhalten geblieben ſei , und ſpricht dafür

der Staatsregierung den Dank aus und ebenſo

dem Großherzog , der das wertvolle Inventar der

Gemeinde geſchenkt hat .

Schluß der Sitzung 7 Uhr 45 Min . abends .

Achte öffentliche Sitzung .

Karlsruhe , den 24 . Juni 1921 ,

vormittags 9 Uhr .

Zur Verhandlung ſteht der Abſchnitt C des

Hauptberichts : Generalſynode .

Berichterſtatter Abgeordneter Schulz : Der Aus⸗

ſchuß für den Hauptbericht hat ſich nicht mit dem

Sachlichen des Religionsunterrichts zu beſchäf⸗

tigen gehabt . Es wurden aber allerlei Wünſche

und Anregungen geäußert , die ich auszuſprechen

habe . Begrüßt wurde die Errichtung von Reli⸗

gionsunterrichts - Profeſſuren , die

noch weitergehen ſoll und bei deren Beſetzung auf

die größte Tüchtigkeit für dieſe beſondere Auf⸗

gabe aller Wert gelegt werden muß . Es wurde

gewünſcht , daß die Profeſſoren weiterhin den

Titel „ Pfarrer “ bei ihrer Amtsbezeichnung mit⸗

führen dürfen . Es wird darauf hinzuwirken

ſein , daß der Religionsunterricht bei den Direk⸗

toren der Mittelſchulen überall die ihm gebüh⸗

rende Berückſichtigung findet , daß andererſeits
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die den Religionsunterricht erteilenden Geiſt

lichen Zeit und Gelegenheit zu den notwendigen

Rückſprachen mit den Schulleitern finden . Ein

ſtimmig war der Wunſch des Ausſchuſſes , daß

alle Geiſtlichen Religionsunterricht und zwar

auch an den Volksſchulen geben ſollten , daß aber

die Forderung der 6 Pflichtſtunden an der

Volksſchule nicht ſchematiſch durchzuführen ſei .

Die Berückſichtigung beſonderer dienſtlicher und

perſönlicher Verhältniſſe ſeitens der Behörde

wurde dankbar anerkannt

Die kirchliche Jugendpflege iſt überall

29

nach dem Kriege mit neuem Eifer aufgenommen

worden . Sie liegt in den Händen einzelner Ver

eine , die zu größeren Verbänden zuſammenge

ſchloſſen ſind Dieſe Geteiltheit der evangeliſchen

Jugendpflege iſt nicht ohne Nachteil . Deshalb

haben ſich in Baden die Vertreter der Verbände

zu einem evangeliſchen Landesausſchuß zuſam

mengeſchloſſen . Auf ihren Wunſch iſt die Einfüh

rung des am letzten Sonntag erſtmals gefeierten

Jugendſonntags zurückzuführen Der

Ausſchuß für den Hauptbericht hat ſich folgende

Anträge des Badiſchen Jugendbundes und des

Verbandes für weibliche Jugend zu eigen ge
macht :

„1. Die Landesſynode fordert alle Gemeinden , be⸗

ſonders aber die ſtädtiſchen auf , den kirch⸗

lichen Jugendvereinen alle nur mögliche Un⸗

terſtützung zu gewähren , insbeſondere in ihre

Voranſchläge Mittel einzuſtellen , durch welche
den Vereinen die Laſt der Mieten , Büchereien ,
Spielplätze uſw . erleichtert wird .

2. Die Kirche möge innerhalb des jetzt ſchon ab⸗

geſchloſſenen Voranſchlags größere Mittel

als bisher verfügbar machen , um die Jugend⸗
pflegeverbände wirkſamer zu unterſtützen .

3. Die Kirchenbehörde wolle jungen Geiſtlichen
ſoweit als möglich die Reiſekoſten zu Kurſen
und Lehrgängen der Jugendpflege vergüten .

4. Der Oberkirchenrat wolle von Kandidaten ,

Vikaren und jungen Pfarrern verlangen , daß
ſie ſich mit der Theorie und Praxis der Ju⸗

gendpflege gründlicher vertraut machen und

Sitzung 45

insbeſondere an den dafür im Lande veran⸗

ſtalteten Kurſen teilnehmen . “

Mit der Anſtellung eines Landes jugend

geiſtlichen , die von der Generalſynode 1919

angeregt wurde und jetzt durch Schaffung einer

Stelle ermöglicht wird , müſſen wir empfehlen ,

noch etwas zu warten . Die Jugendämter beſ

ſer Jugenddienſte der größeren Städte Mann⸗

heim , Pforzheim und Karlsruhe ſind mit Berufs

arbeitern beſetzt . Die Fürſorgearbeit , die an die

ſen Stellen geübt wird , ſchafft ſich naturgemäß

einen weiter ins Land hineinreichenden Arbeits

bezirk . Rechnet man dazu noch das Wirken des

Landesvereins für Innere Miſſion durch ſeine

Zentralſtelle für evangeliſche Jugendhilfe , ſo er

geben ſich zunächſt vier Organiſationen , die ſich in

gleicher Richtung betätigend zu einer Arbeitsge

meinſchaft unter ſich kommen müſſen , aus der das

Amt eines evangeliſchen Jugendgeiſtlichen orga

niſch hervorwächſt . Von verſchiedenen Seiten , doch

nicht unwiderſprochen , iſt gefordert worden , daß

dieſes Amt nicht in der Perſonalunion mit dem

eines Arbeiters der Inneren Miſſion geführt

werden ſoll . über die Perſönlichkeit des Landes

jugendgeiſtlichen iſt zur Zeit noch keine Entſchei —

dung möglich . Wenn die Zeit gekommen iſt , wird

bei der Auswahl des Geiſtlichen der Rat der be —

teiligten Arbeitskreiſe zu berückſichtigen ſein .

Der Ausſchuß für den Hauptbericht ſtellt folgen —

den Antrag :

„ Die Landesſynode möge die Genehmigung

dazu erteilen , daß durch die Kirchenregierung

eine Zentralſtelle für Jugendfürſorge geſchaf⸗

fen und dafür ſeiner Zeit ein landeskirchlicher

Pfarrer ernannt wird , wenn ſich das Zuſam⸗
menarbeiten der evangeliſchen Jugenddienſte
in den größeren Städten und der Inneren

Miſſion eingelebt hat . “

Im Anſchluß hieran ſtelle ich namens des

Ausſchuſſes den Antrag auf Errichtung eines Ju⸗

gendpfarramtes in Karlsruhe .

Über das kirchlich - ſoziale Pfarramt

haben gründliche Beſprechungen ſtattgefunden .

Seine Beſetzung erfolgte erſt vor ſo kurzer Zeit ,
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daß man über ſeine Leiſtung noch nicht urteilen

darf . Es iſt ein ſchwieriges Amt , deſſen Führung

Takt , wirtſchaftliche Kenntniſſe , Erfahrungen und

Anknüpfung an alle beſtehenden kirchlichen und
4 1 „ Sgyt

tionen fordert . Dazuſozial wirkenden

gehören nicht nur lrbeitervereine , ſondern

ſoziale und die kirchlichauch die evangel

ſoziale Vereinigung , die ſchon lange in unſerem

Lande ihre Organiſation haben .

Von verſchiedenen Seiten wurde darauf hin

gewieſen , daß die Arbeit von praktiſch ausg gebil

deten Sekretären noch wirkſamer ſein könnte als

die von Geiſtlichen . So ſelbſtverſtändlich die For

derung iſt , daß die Kirche ſich politiſch neutral zu

verhalten hat , ſo gewiß liegt ihr die Pflicht ob ,

ſozial verſöhnend zu wirken . Jeder Erfolg , den

ihre Diener und auch das ſoziale Pfarramt in die

ſer Richtung haben , wird dankbar zu begrüßen

ſein . Abgelehnt wurde im Ausſchuß ein An⸗

trag des Volkskirchenbundes über die ſoziale Auf

gabe der Kirche , der lautet :

„ Wir bitten , folgende Eutſchließung zu faſ⸗

ſen : Die Badiſche Landesſynode fühlt ſich im

Bewußtſein der ungeheuren ſittlichen und ma⸗

teriellen Not der geſamten Welt zu der Kund⸗

gebung gedrängt , daß ſie den Geiſt des gegen —

wärtigen Wirtſchaftsſyſtems und den inter⸗

nationalen Machthunger als unvereinbar mit

dem Geiſt Chriſti zurückweiſt . Daher begrüßt

ſie alle diejenigen Beſtrebungen , welche die

überwindung dieſes Syſtems mit ſeinen ſitt⸗

lich verheerenden Folgen zum Ziele haben .

Eine Geneſung der Welt iſt nur von einer

Regelung der Geſamtwirtſchaft des Völker⸗

lebens nach chriſtlichen Grundſätzen zu erhof⸗

fen . Insbeſondere fordert ſie von der Kir⸗

chenregierung kräftigſte Unterſtützung der⸗

jenigen Vereinigungen , welche auf der Grund⸗

lage eines vereinigten Weltproteſtantismus

eine Erörterung und Verſtändigung über in⸗

ternationale Fragen herbeiführen wollen . “

833
Der Autrag der großen Mehrheit des Aus

308 dagegen lautet :

Sitzung

Die Landesſynode lehnt es ab , für irgend1. Die La

Wirtſchaftsſyſtem Propaganda 31 machen .

2. Sie erkennt es als Pflicht der

ganze öffentliche Leben , ſo auch

eben nach den ſittlichen Grund⸗

des Evangeliums zu beurteilen . 3. Sie

Chriſtus für
hält das Evangelium von Jeſr

das alleinige Heilmittel in allen ſittlichen , wirt⸗

ſchaftlichen und ilee Nöten unſres Vol⸗

zen Welt . 4. Sie fordert dar⸗

iſtlichen auf , das bibliſche Evan⸗

elium , ohne welches jedes Wirtſchaftsſyſtem

ſeelen⸗ und volksverderblich wirkt , rein und
feete !

kes und der ga

um alle ihre E

lauter zu verkündigen mit aller ihnen von Gott

verliehenen Kraft . “

Das evangeliſche kirchliche Preſſeamt hat

ſich am raſcheſten eingeführt und bewährt , weil

dieſe Stelle mit einem auf dieſem Gebiet längſt

erprobten und begabten Fachmann beſetzt werden

konnte . Findet dieſes neue Amt die nötige Unter

ſ
ing in den Kirchenbezirken durch Vertretung

den Redaktionen der Tageszeitungen , durch

Mitteilungen , durch AnVerbreitung ſeiner

regungen , die man ihm zukommen läßt , ſo wird

die Landeskirche an ihm ein wertvolles Organ

bekommen . Mögen nur die Kirchenregierung und

alle kirchlichen Kreiſe ſich ſeiner nachdrücklich be

dienen .

Abgeordneter Schmitthenner ſpricht über die

große Bedeutung des kirchlichen Einfluſſes auf

die Jugendpflege und die Jugendbewegung , da⸗

ugend von anderen , religions⸗

indlichen Kreiſen in Be⸗

mit nicht

fernen und relie

ſchlag genommen wird . Sehr zu begrüßen iſt die

er manjtung einer Jugend - Zentrale , in d

über die Arbeit ausſpricht und ſich gegenſeitig

In der heutigen Jugendbewegung zeigt

Vorwärtsſtreben . Wenn ſich die
ſich ein großes

vugend auch frei bewegen will , ſo verlangt ſie

doch auch wieder nach einer Führung . Es han⸗

delt ſich darum , dem verderblichen Zeitgeiſt ent⸗

gegenzutreten und die Jugend für Jeſus Chri⸗

ſtus und für die Hinkehr zu Gott zu entwickeln .
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Es muß einmal offen und klar geſagt werden ,

daß der Geiſt des Kapitalismus ſich nicht mit dem

Evangelium Jeſu Chriſti verträgt . Auch mit dem

1. Punkt der Gegenreſolution ſtimmt die volks⸗

kirchliche Gruppe überein . Die Kirche iſt nicht

dazu da , für irgend ein Wirtſchaftsſyſtem Pro⸗

paganda zu machen , aber ſie muß das gegenwär —

tige kritiſieren . Dasſelbe gilt auch von dem Ver —

hältnis der Völker zueinander . Der Imperialis —

mus und die internationale Verhetzung muß dem

Geiſt der Liebe und der Wahrheit Platz machen .

Die Kirche muß ſich mehr als bisher um dieſe

Fragen kömmern . Es handelt ſich hier nicht um

politiſche , ſondern um überpolitiſche Dinge . Mit

dem geplanten evangeliſch - ſozialen Pfarramt

kann ſich die volkskirchliche Gruppe nicht befreun⸗

den , weil ſeine Ziele gar nicht genau umſchrie⸗

ben ſind . Seine Arbeit könnte nur auf der vor⸗

hin erwähnten Grundlage von Erfolg ſein .

Abgeordneter Seufert : Das evangeliſch⸗ſoziale

Pfarramt iſt auf der außerordentlichen General —

ſynode aus dem Wunſche heraus beſchloſſen wor⸗

den , Kirche und ſoziale Bewegung mehr mitein⸗

ander in Verbindung zu bringen , wenn es auch

nicht richtig iſt , daß die Kirche oder die Geiſtlichen

nicht verſucht hätten , immer wieder dieſe Verbin⸗

dung anzuknüpfen und zu einer ſozialen Ver⸗

ſöhnung der Stände zu kommen . Die Arbeit , die

die Kirchlich - ſoziale Konferenz und der Evange —

liſch - ſoziale Kongreß im Laufe der Jahre geleiſtet

haben , iſt ganz gewiß nicht vergeblich geweſen .

Es wäre ja das Ideal , daß wir kein evange —

liſch - ſoziales Pfarramt hätten , ſondern lauter

evangeliſch - ſoziale Pfarrer . Nun iſt aber das

evangeliſch - ſoziale Pfarramt da , allerdings ohne

daß man ſich ganz klar geweſen wäre über die

Abgrenzung ſeiner Aufgaben . Für ein ſolches

Amt kann aber immer nur eine Perſönlichkeit in

Betracht kommen , die mit reichem volkswirt⸗

ſchaftlichem Wiſſen und einer umfaſſenden Kennt⸗

nis der kirchlich - ſozialen Liebestätigkeit auch ein

Gefühl für die Bedeutung der einzelnen Grup⸗

pen und Verbände im wirtſchaftlichen und kirch⸗

lichen Leben verbindet . Vor allen Dingen muß

Achte Sitzung .

von dieſer Stelle eine unbedingte Neutralität in

politiſcher Hinſicht erwartet werden . Ein kirch⸗

lich - ſoziales Pfarramt , das irgendwie einmal in

den politiſchen Kampf eingreifen wollte und es

ſich zur Aufgabe ſetzen würde , die politiſche oder

wirtſchaftliche Sozialdemokratie zu bekämpfen ,

würde allerdings in der Kirche kein Exiſtenzrecht

haben als ein kirchliches Amt .

Die Zeit , da man beſtimmte wirtſchaftliche

Programme aus dem Evangeliam herzuleiten

und darauf irgendwie die Kirche feſtzulegen

ſuchte , dürfte der Vergangenheit angehören . Es

gibt aber gewiſſe ſoziale Mindeſtforderungen , die

auch die Kirche erheben muß , Mindeſtforderun —

gen , die der Maſſe es erſt ermöglichen , ein reli —

giöſes und kirchliches Leben zu führen .

Abgeordneter Beuber hält es für gut , den In⸗

haber des kirchlich - ſozialen Pfarramts auf die

kirchlich - ſoziale Schule nach Bethel zu ſchicken , da⸗

mit er dort die Ausbildung erhält wie die evan⸗

geliſchen Arbeiter - und Gewerſkſchaftsſekretäre .
Auch muß er Fühlung ſuchen bei denjenigen ſo⸗

zialen Vereinigungen , die von Kirchen und Evan⸗

geliums wegen in unſerm Lande ſchon vorhanden

ſind , wie Evangeliſch - ſoziale Vereinigung , Kirch⸗

lich - ſozialer Bund und Frauengruppe des Kirch⸗

lich⸗ſozialen Bundes . Die Kirche muß bemüht

ſein , vom Geiſte des Evangeliums aus die Kluft ,

die ſich in den politiſchen Kämpfen auftut , zu

überbrücken . Sie darf ſich aber nicht in das

Schlepptau einer politiſchen Partei begeben . Der

einzelne Pfarrer kann ſich ruhig der ſozialdemo⸗

kratiſchen Partei anſchließen und dort für das

Evangelium und die Kirche zu wirken ſuchen . Es

iſt aber im Prinzip verfehlt , wenn ganze irchliche

Gruppen ſich in dieſes Fahrwaſſer begeben .

Abgeordneter Buck begrüßt als 2. Landesvor⸗

ſitzender der ſozialen Arbeiter - und Männerver⸗

eine Badens , mit deſſen Generalſekretariat das

evangeliſch - ſoziale Pfarramt verbunden iſt , die

von der Synode gegebenen Anregungen .

Oberkirchenrat Nutzinger : Mit der Errichtung

eines kirchlich - ſozialen Pfarramtes haben manche

ihre eigenen falſchen Vorſtellungen und Hoffnun⸗
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In der Chriſtenlehre beſitzt unſre Kirche

ein beſonders wichtiges und bewährtes Arbeits⸗

gebiet , das aber leider während des Krieges ſehr

in Unordnung geraten iſt . Verbunden mit Ju⸗

gendſeelſorge und häuslichen Beſuchen müßte die

Chriſtenlehre aber zu einem geſegneten Organ

der kirchlichen Jugendpflege werden . Die Kirche

muß mit allen Mitteln jeder ihre Gottesdienſte

ſchädigenden Sportbetätigung bei allen maß⸗

gebenden Vertretungen entgegenwirken , ſoweit

die chriſtenlehrpflichtige Jugend in Betracht

kommt . Auch in anderen Fällen iſt eine Aus⸗

ſprache mit den Leitern der Vereine und Ver

bände , unter Umſtänden durch Vermittlung des

Landesausſchuſſes für Leibesübungen und Ju⸗

gendpflege , empfehlenswert . Die evangeliſchen

Jugendvereine ſind anzuhalten , mit ihren ſonn⸗

täglichen Wanderungen Gottesdienſtbeſuche oder

eine Andacht im Freien zu verbinden . Der

Wunſch , daß kirchlicherſeits die Sonntagſchule der

Gemeinſchaften berückſichtigt werden möchte , fand

im Ausſchuß Zuſtimmung .

Das Bedürfnis nach Evangeliſation

fand allſeitige Anerkennung , denn es beſteht in

den verſchiedenſten Kreiſen des evangeliſchen

Volkes und hat ſeinen beſonderen Grund in der

Erregung und Bedrohung vieler Seelen , denen

mit einer beſonderen Arznei zu dienen iſt . Was

die Perſönlichkeiten betrifft , die ſich dieſer Auf

gabe widmen wollen , ſo müßten ſie frei gemacht

werden zur Ausbildung und übung und würden

dann eine ſchätzungswerte Verſtärkung der wer⸗

benden Kraft der Kirche bleiben .

Es iſt eine Pflicht der Synode , aller der Män⸗

ner und Frauen zu gedenken , die in den Gemein⸗

den im Gottesdienſt und bei ſonſtigen Feiern die

erhebende und tröſtende Freude des Geſanges

bereiten . Der Dank gilt den Kirchenchören und

ihren Leitern und allen , die bei liturgiſchen Got⸗

tesdienſten , Feſten , Abendmahlsfeiern und Be⸗

erdigungen ſingend mithelfen . Es wird ſchmerz⸗

lich darüber geklagt , daß die ſchöne Sitte des ſo⸗

genannten Leichenſingens immer mehr verſchwin⸗

det . Es ſei den evangeliſchen Lehrern , die da

Achte Sitzung .

und dort das Singen in der Kirche freiwillig

pflegten , ganz beſonders herzlich gedankt .

Einen herzlichen Gruß möge die Landes⸗

ſynode in die Diaſpora ſenden . Die evange⸗

liſchen Glaubensgenoſſen draußen ſollen nicht

vergeſſen werden , ſondern alle Unterſtützung zum

Ausbau , zur Stärkung und Selbſtändigmachung

ihrer Gemeinden erhalten . Der Guſtav⸗Adolf⸗

Verein , dem an dieſer Stelle für ſein treues Wir

ken gedankt ſei , wird ſich ihrer ja auch annehmen .

Ein Geſuch der Gemeinde St . Blaſien um Er⸗

nennung ihres Geiſtlichen gemäß § 69 KV wird

der Kirchenregierung empfehlend überwieſen .

Es liegen folgende Anträge zu dieſem Ab⸗

ſchnitt des Hauptberichts vor :

I. „ Die Landesſynode ruft allen Gemeindeglie⸗

dern , die durch fleißigen Beſuch des Gottes⸗

dienſtes und regelmäßige Teilnahme am hei⸗

ligen Abendmahl ihren kirchlichen Sinn be⸗

tätigen , zu : wir grüßen euch , die ihr vom

Hauſe des Herrn ſeid ; ſie beklagt es tief , daß

ſo viele Glieder unſrer Kirche dem Gottes⸗

dienſt und der Abendmahlsfeier fern bleiben ,

und bittet alle Glaubensgenoſſen dringend ,

ſich des Segens gemeinſamer Erbauung nicht

ſelber zu berauben , ſondern die apoſtoliſche

Mahnung zu befolgen : „ Laſſet uns nicht ver⸗

laſſen unſre Verſammlungen , wie etliche pfle⸗

gen ! “ Sie ermahnt die evangeliſchen Haus⸗

väter und Hausmütter herzlich , ihre Familie

täglich zu einer kurzen Hausandacht zu ſam⸗

meln , eingedenk des Heilandswortes : „ Der

Menſch lebt nicht vom Brot allein , ſondern

von einem jeglichen Wort , das durch den

Mund Gottes geht . “

II . „ Die Landesſynode bittet unſre ſportfreudige

evangeliſche Jugend wiederholt , recht zu be⸗

herzigen , daß es gilt , nicht nur den Leib tüch⸗

tig und geſchickt zu machen zum Sieg im Wett⸗

kampf , ſondern auch Geiſt und Willen zu ſtäh⸗

len in dem Kampf wider die heimliche und

verzehrende Gewalt des Alkoholismus und

der Unzucht , damit das höchſte Ziel erreicht

wird : bei tadelloſer Manneskraft und vor⸗
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hat , ſeine Gemeindeglieder und insbeſondere die Kirchen der bisher gewährten

heranwachſende Jugend an den regelr näßigen Freiheit belaf ˖ aber Vorſchläge in Er⸗

Beſuch der Gottesdienſte zu gewöhnen . Redner ägung ziehen für diejenigen , die eine feſte Got⸗

erſucht die Synode , die Bitte an das evange eliſcheS tesdienſtordnung wünſchen .

Kirchenvolt zu fleißigerem Beſuche der Gottes — Die vorgeſchlagenen Eutſchließungen werden

dienſte und des heiligen Abendmahles und zwar darauf einſtimmig angenommen .

an alle Stände und an alle Schichten in gleicher 88

Weiſe zu richten . Im Gegenſatz zur katholiſchen 3 folgt darauf die Beſprechung des Punkt

Hierzu ergreift zunächſt der

Kirche ſind es bei uns oft gerade die Geb zildeten ,
mann das Wort . So ſehr in

liegt auch
gendbewegung der Sportsge

RaAOTnete Vogel

der PentihenfN11esdienſt fernbleiben . E

eine große ſoziale Bedeutung darin , daß in un⸗
8

b
dock ˖

zu
begrüßen ſo muß doch geſagt wer

ſerer evangeliſchen Kirche Gebildete und Unge —

ſa
2

daß über der Pflege des Körpers die Pflege

bildete , Arme und Reiche im Gottesdienſt zuſam —

miteinan⸗menſitzen und das heilige Abendmah

der nehmen . Von einer liturgiſchen Ausgeſtal⸗
tung unſerer Gottesdienſte iſt ar uch inbezug

in 3—
chriſtliche Männer und Frauen , die vor

auch im Kampf gegen den Alkoholismus1

eine Beſſerung des Kirchenbeſuches Manches zuß
au

auch
und die Unzucht ſtark ſind . Dem Beſtreben,

erhoffen
8 7. *

Sportfeſte nicht nur an gewöhnlichen Sonn

Abgerordneter Renner ſpricht den Wunſch aus , ondern auch an den höchſten kirchliche

der Oberki 3 möge die Geſtaltung beſon - 8 —.—

derer gottesdienſtlicher Feiern nicht dem ein
Feſttagen zu veranſtalten , muß mit aller M —5

jottesdienſtliche kdem ertn⸗ N
3 entgegengetreten werden . Es hat gre oße Beun⸗

zelnen Geiſtlichhen überlaſſen , ſondern fütr dieſe 2 8
ruhigung hervorgerufen , daß über dief ſen Punkt

Fälle der Einheitlichkeit wegen eine Gottesdienſt - ö
in der Kammer eine Meinungsverſchiedenheit

ordnung mit Gebeten herausgeben . Die Chri⸗ —
möglich war .

ſtenlehre ſoll ihrem Weſen nach unangetaſtet

bleiben , trotz der neuen Einrichtung des Fort⸗
Abgeordneter van der Floe ſtimmt im allge —

bildungsſchulunterrichts . Nur muß ſie ar
meinen den Worten des Vorredners zu . Nur

ſtaltet werden zu einem planmäßigen Gang ver⸗ glaubt er als erfreulich feſtſtellen zu müſſen , daß

tiefter Einführung der Jugend in die bibliſche der Landtag bezüglich des Schutzes der chriſtlichen

Qe⸗

Erkenntnis . Die Denkſchrift zur Einführung des Feiertage nicht verſagt hat . Redner be richtet

Religionsunterrichts in der Fortbildungsſchule
dann von ſeinen Erlebniſſen in Pforzheim auf

2 l 3 2 dieſem dehiet 1 N 2 Arfreitager yhnßße

enthält erwünſchte Richtlinien auch für die Ge — dieſem Gebiet , wo an 2 arelge große

Sportfeſte abgehalten wurden und trotz kirch⸗

ſtaltung der Chriſtenlehre .
*

licher Einſprache nichts dagegen unternommen

Der Berichterſtatter Abgeordneter Schulz be⸗

tont namens der Organiſation der Jugendbünde ,

daß dieſe bei der Geſtaltung von Jugendfeiern

und Jugendgottesdienſten weitgehende Freiheit

haben wollen . nommen hat , beim Miniſterium gegen derartige

Prälat D. Schmitthenner geht auf einige über Entweihungen des Sonntags vorſtellig zu wer⸗

Frühgottesdienſt , Hauptgottesdienſt und Chri⸗ den . Neuerdings hat der Beſchluß des Landtags

ſtenlehre geäußerte Gedanken ein . Die Ausfüh⸗ eine klare Grundlage geſchaffen . Aber ſchon ind

rungen des Abgeordneten Fiſcher werden von wieder Anſtürme dagegen ergangen . Jedenfalls

der Kirchenbehörde gebilligt . Gegenüber den müſſen ſolche Fälle , wie ſie in Pforzheim vor⸗

Wünſchen des Abgeordneten Renner möchte die kamen , der Oberkirchenbehörde rechtzeitig

wurde .

Prälat D. Schmitthenner betont , daß die Ober⸗

kirchenbehörde verſchiedenfach Gelegenheit ge —

„„„„„„„„„„„„„„„„⸗„

⸗
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geltſation auf freies Vertrauen gegründet ſein
mi Nicht zu empfehlen iſt die Praxis der nord

deutſchen Kirchen , wo die Kirchenbehörden den

Gemeinden , von denen ſie glaubt , daß ſie die

Evangeliſation nötig haben , Evangeliſten ſchickt
Eine Evangeliſation iſt auch dann nur von wirk

lichem Wert für die Gemeinde , wenn der Orts —
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pfarrer nicht dagegen iſt und ſich in der Gemeinde

ein größerer oder kleinerer Kreis findet , der die

Die Nachfrage iſt heute orb
beſtehende Evan

Sache weiterträgt .

zer als das Angebot .

ationskomitee iſt für die Erfüllung der

Das

—

ε

beſonders geeignet , weil es bereits eine gewiſſe

Erfahrung und Perſonenkenntnis beſitzt und iſt

auch jederzeit bereit , den Gemeinden mit 9 tat

und Tat zur Seite zu gehen . Es beſteht die Ab

ſicht , die Evangeliſation weiter uszubauen

Eine Zeltmiſſion iſt in Baden bereits entſtan

tiſſion betriebenden . Es ſoll nun auch Hausy

und es ſollen Kolporteure zur Schriftenverbrei

tung entſandt werden .

Zum Schluſſe ergreift noch Berichterſtatter

Abgeordneter Schulz das Wort : Im Ausſchuß iſt

gekommen , daß neben der

Evangeliſation der religiös und chriſtlich Erfaß

68E8

ten auch eine 3 der der Religion und dem

Chriſtentum Entfremdeten einhergehen muß . Es

regt f0 unter den bisherigen Individualiſten

allenthalben wieder ein Zug zu einer Religion

der Liebe und der Gemeinſchaft . Der in vielen

Kreiſen , hauptſächlich unter den Gebildeten er —

wachte Myſtizismus kann eine Brücke ſein , die

dieſe Leute wieder zur kirchlichen Verkündigung

führt . Zu dieſem Zwecke ſind w

apologetiſche Vorträge nötig . Red

auf dem Standpunkt , daß dieſe

von der Kirchenregierung enN ſo0l ſondern

1101frei ſein muß . Das Verlangen nach ſolchen apo

logetiſchen Vorträgen iſt in allen Schichten des

olkes vorhanden . Jetzt iſt es Zeit , wo das

Eiſen heiß iſt und geſchmiedet werden kann .

B

Zu dem Abſchnitt Diaſpora ſpricht Abgeor

neter Seitz für ein von der Kirchenregierung ab

gelehntes Anliegen der Diaſporagemeinde 4

Blaſien , die bittet , ihren Diaſporapfarrer nach

§ 69 KV zum landeskirchlichen Pfarrer zu er

nennen , damit ſie ihn in St . Blaſien behalten

C

kann .

Prälat D. Schmitthenner legt die Gründe

allem Wohlwollen für die Diaſpora⸗dar , die bei

tzung .

gemeinde die Erfüllung der Bitte nicht möglich

gemacht haben .

Nachdem der Abgeordnete Stulz die Bitte ar

ſeiner perſönlichen Kenntnis der Verhältniſſe

ebenfalls empfohlen

fi den Hauptbericht beantragte Ent⸗

hatte , wird die vom Aus⸗

ſchuß für

ſchließung :

„ Der Ausſchuß beantragt , den Wunſch der

Gemeinde St . Blaſien , ihren Geiſtlichen zum

landeskirchlichen Pfarrer gemäß § 69 KVezu

ernennen , 2 Kirchenregierung empfehlend zuel

ü berweiſen “

mit allen gegen 2 Stimmen angenommen

Es folgt die Beratung des Abſchnitts Kirch⸗

liche Amter , Prüfungsordnung ( Hauptbericht

Berichterſtatter Abgeordneter Schulz : Die

logiſ Prüfungsordnung hat die

Studiums auf 9 Semeſter feſtgeſetzt ,SDaDauer des

wobei erleich ternde Übergange mungen für

die bereits ins Studium Eingetretenen vorge⸗

ſehen ſind . Wenn — wegen unſrer wirtſchaft⸗

lichen Not Bedenken dagegen erhoben wurden ,

iſt dieſe Entſchließung doch durch die erhöhten

Anforderungen , die an die Leiſtungsfähigkeit der

Pfarrer geſtellt werden , vollauf gerechtfertigt .

dabei ein größeres Gewicht auf das Stu⸗

dium der Philoſophie und der ſyſtematiſchen

Theologie gelegt werden ſoll , entſpricht der

gegenwärtigen geiſtigen und religiöſen Lage .

häuslichen Prüfungs⸗Einführung einer
it

erſchien unnötig .

Es ſollte den jungen Geiſtlichen Gelegenheit

ihre zu vertie⸗

ATL

Fogcho
gegeben werde 1„,

fen . Da⸗ ipendienweſen müßte ausgebaut wer⸗

den . Der Eintritt in das Studienhaus in Hei⸗

delberg wäre von der Befähigung abhängig zu

machen . Zur Zeit kommen nur wenige unſtän⸗

dige Geiſtliche zu Landpfarr reien . Es wurde im

usſchuß der Wunſch ausgeſprochen , daß keine

frühe Heiratserlaubnis erteilt werden möchte .

vegen Anſtellung
Zu beachten ſind die Anträge

an Univerſitätskliniken und Krankenhäuſern .

Die Gemeinden haben großes Intereſſe an der
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len gegen den Wunſch gehandelt werden müſſen ,

aber das Streben geht dahin , alles , was für die

Ausbildung der jungen Geiſtlichen als richtig an⸗

erkannt worden iſt , auch allmählich ganz durch —

zuführen .
Eine vom Ausſchuß für den Hauptbericht vor —

geſchlagene Eutſchließung :

„ Die Einführung des Lehrvika

freudig begrüßt und ſeine Ausgeſtaltung als

iats wird

Sitzung .

dauernde Einrichtung gefordert . Soweit die

Anforderungen an neu einzuſtellende geprüfte

Kandidaten es nicht hindern , ſollten alle Vikare

durch ein Lehrvikariat gehen “

wird einſtimmig angenommen .

Schluß der Sitzung 1 Uhr 10 Min . nach⸗

mittags .

Neunte öffentliche Sitzung .

Karlsruhe , den 24 . Juni 1921 ,

nachmittags 4 Uhr .

Es kommt zunächſt zur Verhandlung : die

Eingabe der Fürſtlich Leiningenſchen General⸗

verwaltung in Amorbach , die Patronate betr .

Berichterſtatter iſt Abgeordneter Dr . Haas .

Aus der Vorlage des Oberkirchenrats iſt zu

erſehen , daß die Fürſtlich Leiningenſche Standes⸗

herrſchaft ſich auf den Standpunkt ſtellt , daß ihre

ſämtlichen Patronate Privatpatronate im Sinne

der badiſchen Staatsverfaſſung ſind und daß ſie

nicht bei jedem einzelnen Patronat den Nachweis

der privatrechtlichen Eigenſchaft zu führen habe ,

weil die dafür vorgebrachte Begründung

meine Geltung habe . Nachdem die S

ſchaft ſich wegen Beſetzung der Pfarreien Obrig

heim und Reihen bei der a. o. Generalſynode be —

ſchwert hatte , iſt jetzt eine zweite Beſchwerde ein —

gegangen mit dem Begehren : „ die Landesſynode

wolle das Fürſtliche Haus Leiningen in ſeinen

wohlerworbenen Patronatsrechten ſchützen , ins⸗

beſondere aber erklären , daß die vom Evangeli⸗

ſchen Oberkirchenrat vollzogene Beſetzung der

Fürſtlich Leiningenſchen Patronatspfarreien zu

Obrigheim , Reihen und Schluchtern zu Unrecht

erfolgt iſt . “ Zur Begründung dieſes Antrags iſt

im weſentlichen das Gleiche vorgetragen wor —

den , was ſeinerzeit bei der außerordentlichen

Generalſynode geltend gemacht wurde .

Der Verfaſſungsausſchuß iſt der Auffaſſung ,

daß dieſem Begehren auf Grund lediglich der

hier vorgetragenen Behauptungen nicht ſtattge⸗

geben werden kann . Es muß vielmehr der Kir⸗

chenbehörde bei der gegenwärtigen Sachlage über —

ſſen bleiben , in weiteren Verhandlungen mit
laſſen

dem Fürſtlich Leiningenſchen Hauſe die Streit⸗

frage näher zu prüfen und ſie äußerſten Falls

im Prozeßwege entſcheiden zu laſſen . Es handelt

zunächſt nur um einſeitige Parteibe —

Die Landesſynode iſt nicht in der
3232

＋ 110
meine beſtimmte Stellung zu nehmen .

zſchuß beantragt deshalb fol —[ ( Sſchu

„ Die Landesſynode iſt nicht in der Lage ,

die Patronatsrechte des Fürſtlichen Hauſes

Leiningen als private feſtgeſtellt zu erachten ,

und kann deshalb die Beſetzung der sfarreien

zu Obrigheim , Reihen und Schluchtern nicht

als zu Unrecht geſchehen anſehen . Sie über⸗

weiſt die Eingabe der Fürſtlich Leiningenſchen

E
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des ſelbſtändige Seelſorgerſtellen errichtet und

mit erfahrenen Pfarrern beſetzt werden “

einſtimmig angenommen .

Beim Abſchnitt „ Pfarrſynoden “ tritt Abgeord —

neter Däublin für den auch im Hauptbericht aus —

geſprochenen Wunſch nach Wiederaufnahme der

Pfarrſynoden ein , die während des Krieges

geruht haben . Er hält um der wiſſenſchaft —

lichen Weiterbildung der Geiſtlichen willen dieſe

Synoden für ſehr wertvoll und zeigt die Hin⸗

fälligkeit der Einwendungen , die von einer Seite

aus gemacht worden ſind , daß die Pfarrſynode

ein Rudiment aus alter Zeit , ein zwangsweiſer

Betrieb der Wiſſenſchaft und nicht mehr zeitge —

mäß ſei und daß eine ſolche Einrichtung in

keinem anderen Stand mit akademiſcher Vorbil⸗

dung anzutreffen ſei . Redner bittet , daß die

oberſte Kirchenbehörde jetzt ſchon den Vollzug

der Wiedereinſetzung der Pfarrſynoden einleiten

möge . Er kommt dann auch auf die Pfarr⸗

konferenzen zu ſprechen . In neueſter Zeit

iſt die Praxis eingetreten , daß dann und wann

ſeitens der Oberkirchenbehörde Themen vorge —

ſchrieben worden ſind . Dieſe ſind jedoch nicht ſo

ſehr wiſſenſchaftlicher Natur als vielmehr ak —

tuelle oder Tagesfragen . Vielleicht iſt die Be⸗

hörde dabei von der Abſicht geleitet , ſich auf dieſem

Wege zu informieren über die Urteile der ſie be⸗

ſchäftigenden Probleme draußen im Lande . Der

Zweck der Pfarrkonferenzen wird aber dadurch

verſchoben . Vielleicht können ſolche Themen als

zweiter Verhandlungsgegenſtand für die Bezirks⸗

ſynoden vorgeſchlagen werden , die bedauerlicher⸗
weiſe jetzt nur noch alle zwei Jahre ſtattfinden .

Oberkirchenrat Sprenger ſagt die Erfüllung

der vorgetragenen Wünſche zu .

Zum Abſchnitt H des Hauptberichts : „ Chriſt⸗

liches Gemeindeleben “ führt der Berichterſtatter

Abgeordneter Schulz aus : Ein chriſtliches Ge⸗

meindeleben iſt in den großen Städten allgemein

vorhanden . Aber ob es gelingt , die Berufsarbei⸗

ter in wünſchenswerter Zahl zu gewinnen , das

iſt die Frage . Die Frauenſchule in Freiburg bil⸗

det Kräfte aus . Aber die Anfragen der Gemein —

Neunte Sitzung .

den bleiben aus . Es wurde auch auf die Knapp⸗

heit der verfügbaren Mittel hingewieſen . Für

die Leitung von Nachmittagsſchulen wurde auf

die Handarbeitslehrerinnen aufmerkſam gemacht .

Es iſt die ſchmerzliche Not unſrer Zeit , daß die

nötigen Arbeitskräfte fehlen und die Mittel ſo

knapp ſind . Werden doch katholiſche Kräfte in

evangeliſchen Unternehmungen angeſtellt .

Im Anſchluß an eine Anfrage aus Waldkirch

wird folgende Eutſchließung vorgeſchlagen :

„ Die Synode billigt die vom Oberkirchen⸗

rat vorgenommenen Maßnahmen und ſtellt

feſt : die Abhaltung der Gemeindegottesdienſte

und die Verwaltung der Sakramente ſteht ver⸗

faſſungsgemäß nur den geordneten Dienern

der Kirche zu . Das ſchließt nicht aus , daß bei

beſonderen Gelegenheiten mit Zuſtimmung

des Kirchengemeinderats zu Rede und Vor⸗

trag in Kirchen auch geeignete Laien zugelaſſen

werden . Bei Behinderung des Geiſtlichen ſoll

im Notfall ein Leſegottesdienſt ſtattfinden .

Mit Abhaltung von Gemeindegottesdienſten

ſind aber Frauen nicht zu betrauen . “

Leider ergaben ſich Abnahmen des Kirchen⸗

beſuchs . Schwere Sorgen bereitet das ge

ringe ſittliche Empfinden des Volks . Diebſtahl ,

unanſtändiges Benehmen bei den Maſſenwande

rungen uſw . ſind in der Zunahme begriffen .

Folgende Eutſchließung bezüglich der Kinovor⸗

ſtellungen ſchlägt der Ausſchuß vor :

1. Kinovorſtellungen , durch welche Senſations⸗

gier , Lüſternheit und Abenteuerluſt geweckt

und gefördert werden , ſind eine große Ge⸗

fahr für unſer Volk , beſonders für die her⸗

anwachſende Jugend . Die Wahrnehmung ,

daß ſolche zweifelhafte Films ſich mehren ,

macht es der evang . Landesſynode zur gebie⸗

teriſchen Pflicht , die zum ſittlichen Schutz der

Volksgenoſſen mitberufenen Staats⸗ und

Verwaltungsbehörden dringend zu bitten ,

ſie möchten die ſchärfſte Aufmerkſamkeit dar⸗

auf richten , daß nicht das Kino ſich zu einer

Brunnenſtube ſittlicher Volksvergiftung

auswachſe . Zu dieſem Zwecke mögen ſie
*
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zweideutige Films verbieten und insbeſon⸗

dere die geſetzlichen Beſtimmungen , die der

Jugend bis zu einem beſtimmten Alter den
acht

Beſuch von Kinovorſtellungen unterſagen ,

aufs ſtrengſte durchführen .

2. An die Eltern und Erzieher unſerer heran⸗

wachſenden Jugend aber richten wir die

dringende Bitte , darauf ein wachſames Aug

kirch zu haben , daß ihre Söhne und Töchter nicht

durch den Beſuch von ſittlich minderwertigen

chen⸗ Kinovorſtellungen an ihrer Seele Schaden

ſtellt nehmen und ſchließlich durch ein ſolches

enſte immer bedrohlicher werdendes Volksver⸗

ver⸗ derbnis alle noch ſo treue Erziehungsarbeit
nern in Kirche , Schule und Haus unwirkſam ge⸗

5bei macht wird

nung Auck n Dial nhäuſer ſind

Vor⸗ N 2 0 Kollekten für ſie

aſſen tz0 rnerer Not Aber

nſoll n ſi eber ver
nden ene eugr Die
uſten diakoniſſenhäuſe k6 Arbeiter und Ar

beiterinne viele Arbeitsloſe ! An

uchen das Gewiſſe ˖ raue nd Jungfrauen
ge ſen he 0 W᷑ ſchlagen Ihnen

tahl olge e Entſchließung
ande Die Landesſynode ruft unſre evangeliſche

ffen
weibliche Jugend auf zum heiligen Dienſt , den

or unſre Kinder und Kranken dringend benötigen ;

ſie dankt herzlich den Schweſtern für ihre müt⸗

tions⸗ terliche Hingabe , mit der ſie unſre Kleinen und

eweckt Kleinſten behüten ; insbeſondere den Diakoniſ⸗

e Ge⸗ ſen , die ihre ganze Kraft Tag und Nacht un⸗

e her⸗ entgeltlich und mit Freuden im Dienſt der evan⸗

mung , geliſchen Gemeinde und der Allgemeinheit ver —

ehren , zehren ; ſie bittet alle evangeliſchen Gemeinde⸗

gebie⸗ glieder , dieſen unſern Schweſtern ihre Auf⸗

ttz der opferung mit herzlichem Entgegenkommen und

und rechter Ehrerbietung zu lohnen , und fordert die

bitten , evangeliſche weibliche Jugend auf , ſich zahl⸗

it dar⸗ reicher dieſem urchriſtlichen Berufe zu weihen ,

einer damit unſre evangeliſche Kirche vor der Welt

iftung ihren Reichtum an Tatkraft des Glaubens und

en ſie der Liebe bezeuge .

59

gepflegt wer

1 Heiden iſſion bedarf neuer

ifte Die Heidenmiſſionen können ihre Ar

ten wieder eröffnen , aber 5 muß das Fünf

hufache der früheren Gaben aufgebracht wer

den Hoffentlich wird das Werk nicht zuſchan

den ! Die Schülerheime der Melanch

thonſtiftung haben Mangel an geſunden

begabten Schülern . Eine planmäßige Werbe

rbeit iſt am Platze Wir beantragen folgende

—Intſchließung :

Die evang . Landesſynode begrüßt mit dank⸗

barer Freude die Errichtung der beiden Schü⸗

lerheime der Melanchthonſtiftung in Freiburg

und Wertheim .

Sie bittet dringend , daß dieſen durch unſre

Geiſtlichen eine körperlich , ſittlich und geiſtig

geſunde Jugend zugeführt und ſo die dringend

nötige Ergänzung unſeres Pfarr⸗ und evang .

Beamtenſtandes ermöglicht werde .

Sie erſucht die Glieder der Landeskirche

und insbeſondere wiederum die Geiſtlichen , ſich

die Werbung von Mitgliedern für den Me⸗

lanchthonverein und die finanzielle Unterſtüt⸗

zung des Unternehmens herzlich angelegen

ſein zu laſſen , damit das Werk nicht nur auf

ſeinem jetzigen Stand erhalten , ſondern noch

weiter ausgebaut werden kann , um es zur Er⸗

füllung ſeiner hohen Aufgaben immer mehr zu

ſtärken .

Der Zuſammenſchluß der evangeliſchen

Frauenvereine zu einem Evangeli

ſchen Frauenverband iſt freudig zu be

wüßen . Er wird die ſo notwendige Vertretung
1 8 4 4 3 8 E2nüber den Behörden im Kampf gegen Volksges

bilden . Auch der Frauenſonntag

eine wichtige Aufgabe . Wenn auch ein

Stimmen gegen die beſonderen Sonntagej5elne

ſich erheben , ſo wird doch von andrer Seite große

Wertſchätzung dafür ausgeſprochen

Es gibt leider viele Dinge , die geeignet

8der Konfef

)hie Fälle nehmen zu ,

eil einer konfeſſionell

ſind , das Verhältn

ſionen zu erſchweren .

in denen der evangeliſche

———ů
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gemiſchten Ehe in ſchwere Bedrängnis gebracht

wird . Die Landesſynode muß an die Glaubens

treue und das Ehrgefühl unſrer Kirchenmitglie

der appellieren . Eine zweite Trauung iſt abzu

lehnen . überall , wo der katholiſche Teil einer ge

miſchten Ehe der Exkommunikation verfällt , iſt

Begräbnis zu gewähren . Wir beantragen fo

gende Entſchließung :

Die römiſche Kirche erklärt neuerdings alle

gemiſchten Ehen ohne katholiſche Trauung und

ebenſolche Kindererziehung für ungültig . So

wird eine nicht geringe Zahl evangeliſcher Ehe —

gatten in ihrem häuslichen Frieden ſchwer be⸗

droht , weil der katholiſche Eheteil andauernd

mit einem empfindlichen Makel belaſtet und im

Gewiſſen hart bedrückt wird . Die Landesſynode

richtet daher an die evangeliſchen Glaubens⸗

genoſſen die dringende Mahnung , in keinem

Falle in katholiſche Trauung und Kinder⸗

erziehung zu willigen , vielmehr als gute Pro⸗

teſtanten unſrer Kirche die Treue zu halten .

Für die Beſprechung muß die Redezeit auf

5 Minuten abgekürzt werden .

Abgeordneter van der Floe : Um den mannig

faltigen Aufgaben , die das chriſtliche Gemeinde

leben heute ſtellt und für deren Erfüllung

natürlich in erſter Linie die Geiſtlichen in Be

tracht kommen , gerecht werden zu können , bedarf

es unbedingt der Mitarbeit von Hilfskräften .

An eine Vermehrung der Pfarrſtellen und Vi

kariate kann angeſichts der mangelnden Kräfte

und der finanziellen Notlage der Kirche nicht ge

dacht werden . So wird alſo die Einſtellung von

Laienkräften notwendig . In erſter Linie ſind

unſere Kirchenälteſten zur Mitarbeit anzu

ſpornen . Auch muß in den Kirchenausſchüſſen

noch regeres Leben erſtehen . Neben den ſon⸗

ſtigen freiwilligen Kräften wie dem Hausväter

verband und den Diakonen im Ehrenamt ſind

auch , wenn nötig , bezahlte Diakonen , Helfer und

Helferinnen anzuſtellen . Die Kirchengemeinden

in den Städten und die Stadtmiſſionen haben be

reits erfolgreich zu dieſem Mittel gegriffen . Wir

haben in Baden bis jetzt nur 2 Gemeindehelfe

Sitzung

rinnen , die aus der theologiſchen Laufbahn her

vorgegangen ſind . Das iſt viel zu wenig . An

Tätigkeit der katholiſchen Kirche kann man

ſich ein Beiſpiel nehmen .

Abgeordneter Haaß betont , daß er ſchon auf

der außerordentlichen Generalſynode vor 2 Jah

ren den Wunſch ausgeſprochen hat , es möchte

den

geeignete Hilfe zur Seite geſtellt werden . Es

Pfarrern in den großen Gemeinden eine

ſind jetzt Kräfte hierzu vorhanden . Redner er

innert an die ſozialen Frauenſchulen , die ſich im

badiſchen Lande aufgetan haben , ferner an die

Schule des Paſtor Thiele in Berlin , aus der die

Pforzheimer Gemeindehelferin hervorgegangen

iſt, dann an den Landesverein für Innere Miſ

ſion , der in ſolchen Fällen ſchon oft ausgeholfen

hat , weiter an das Mutterhaus für Kleinkinder

f eine Mehreinſtelpflege in Nonnenweier . Au

Mithilfe der Kirchenlung von Vikaren und die

älteſten iſt nicht zu rechnen , weil letztere lauter

in ihrem Berufe beſchäftigte Männer ſind .

Abgeordnete Frl . Baumgartner ergreift das

Wort zum Fall Waldkirch hinſichtlich ſeiner

grundſätzlichen Bedeutung . Sie ſieht in dem

letzten Satz der Entſchließung „ Mit der Abhal —

tung von Gemeindegottesdienſten ſind Frauen

nicht zu betrauen “ eine Unſtimmigkeit gegenüber

Das ſchließt nicht aus , daß bei be —Satz : „ Da

ren Gelegenheiten mit Zuſtimmung des

3Kirchengemeinderates zu Rede und Vortrag in

der Kirche auch geeignete Laien zugelaſſen wer —

den . “ Denn Laien ſind Männer und Frauen .

weiſt des weiteren darauf hin , daß aus der

Entſchließung nicht klar hervorgehe , ob die Frau

auch von der Abhaltung „ der Leſegottesdienſte ,

die bei Behinderung der Geiſtlichen in Notfäl⸗

len ſtattfinden ſoll “ , auszuſchließen ſei . Red⸗

nerin glaubt , daß nicht alle Mitglieder der

Synode der Auffaſſung ſind , daß die Frau als

ſolche alſo auch die theologiſch vorgebildete

Gemeindehelferin — grundſätzlich im Notfalle von

der Abhaltung des Gemeindegottesdienſtes aus —

geſchieden werde , und erklärt , daß ſie mit ver⸗

ſchiedenen Freunden den Antrag geſtellt hat , daß
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Entſchließung
Antraas D. 7u uf Streichn

Bte ! utze nverandel angenommen

Abgeordneter D. Klein ſpricht zum Abſchnitt

„ Volksſittlichkeit “ über de Kinounweſen d

tzlichen Wirkungen auf die See

ch d
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N 0 ah tt be Verbrech Uft
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Die

Meinung iber gut und geh r ſehr

Ne 1 m N di Kirche und

Elte ! 1 hen Ka f fneh n Und al

tütze 1 r Wandel ſchafft Die

b g6g haf 1. b. H. hat es ſich zur

lufgabe geſetzt , hier einzugreifen und die Sache
in beſſere Bahnen zu leiten

Die vorgeſchlagene Entſchließung wird ein

immig angenommen .

t „ Diakoniſſenhäuſer “ ergreift

ordnete Frl . Janſon d
D1 810 * 8 1 4 1 1 14 1 18Durch die ergiebigen Hausſammlui gen und Kol
lekten iſt den 2 akoniſſenhäuſern eine große und

en Schweſtern iſt für ihre treue ſelbſt
ſe Arbeit bei 8d Eſert Gelegenheit der Dank AuS

zuſprechen Um dem neuerdings eingeriſſenen

Schweſternmangel aufzuhelfen , möge die Synode

zu einem Aufruf erteilen , der

te evangeliſche Jugend auffordert , ſich dieſem

hohen heiligen Berufe zuzuwenden . Auch Geiſt

liche und Laien mögen allenthalben dahin wir

—
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ken , daß von allen Seiten wieder junge Kräfte fahren ausgeſetzt ſind . Statiſtiſche Nachweiſun

zuſtrömen . Die evangeliſche Kirche ſoll zeigen , gen der Standesämter ergaben , daß in den letz

und ten 8 Jahren etwa 70 der Mädchen , die durch

die Anſtalt gegangen ſind , ſich ſpäter verheiratet

im allge - haben . Unmittelbar vor dem Kriege iſt es ge

lungen , ein ſchönes großes und geſundes Haus

wa 17 Mädchen und 32 Kinder

Etwa 50 bis 60 Mädchen und

h die An

daß ſie auch einen Reichtum an Glaubens

Liebeskraft aufzuweiſen hat .

Abgeordneter Achtnich ſchließt ſich

meinen dieſen Worten an . Beſonders an die El

tern iſt die Bitte zu richten , ihren Töchtern , die

Neigung zum Schweſternberuf haben , den Ein aufnehmen kann .

tritt in die Diakoniſſenhäuſer nicht zu verwehren , 130 bis 140 Kinder gehen jährlich dure

da die Diakoniſſenhäuſer auf dem Standpunkt
Mit dem Verſorgungshaus ver

ſtehen , nur Mädchen mit Genehmigung der El
Säuglingspflege

zu bauen , das et

ſtalt hindurch .

bunden iſt eine Lehranſtalt für

rinnen , die vor 2 Jahren ſtaatlich anerkannt

wurde . Redner dankt dem Oberkirchenrat für die

Freiburger Dia
im letzten Spätjahr bewilligte Kollekte , die

Dank dafür aus , daß ſie den jetzigen Hausgeiſt
35 000 / eingebracht hat , außerdem der badi

lichen zum Pfarrer von Gundelfingen ernannt ſchen Regierung und dem badiſchen Landtag für

und dadurch der Anſtalt eine finanzielle Hilfe die erhebliche Unterſtützung , die der Anſtalt

geleiſtet hat . So groß iſt der Schweſternmangel ,

daß das Karlsruher Diakoniſſenhaus gezwungen

iſt , demnächſt 13 Schweſtern aus einer vom evan⸗

geliſchen Liebesdienſt gegründeten und dann ſpä⸗

ter der Stadt und dem Staat übergebenen Kran —

tern aufzunehmen .

Abgeordneter Kattermann ſpricht namens des

Diakoniſſenhauſes der Behörde den

u

teil geworden iſt .

Abgeordneter Renner vermißt in dem Bericht

ein freundliches Gedenken der Gemeinſchaften

als eines wertvollen Beſtandteils des geſamten

kirchlichen Lebens . Redner erinnert an deren

kenanſtalt zurückzuziehen . Der Krieg hat die ſegensreiche Wirkſamkeit hauptſächlich auf dem

Kraft der Schweſtern in außerordentlichem Maße
Gebiet der inneren Miſſion und an die Kräfte ,

verbraucht . Wir brauchen wieder friſchen Zu
die von ihnen aus der Reichgottesarbeit zuflie

zug . Sehr zu begrüßen iſt die Anregung auf
ßen .

Beiziehung von Mitarbeiterinnen , die aus der
die Gemeinſchaften ſo treu zu ihr halten .

ev . ⸗ſozialen Frauenſchule kommen ; auch die Ver Im Namen der Gemeinſchaftsleute ſpricht

Die Kirche muß dafür dankbar ſein , daß

wirklichung des Gedankens eines Internats für
darauf Abgeordneter Straſſer der Kirche den

die Freiburger Frauenſchule wäre eine große
Dank aus für das Verſtändnis , das ihre Beſtre

Freude .
bungen in den letzten Jahren vielfach bei ihr ge⸗

Die vorgeſchlagene Entſchließung wird ein⸗
funden haben . Tief berührt hat die warme Wür⸗

ſtimmig angenommen .
digung der Evangeliſation . Redner wünſcht und

Zum Abſchnitt „ Innere Miſſion “ ſpricht Ab⸗ bittet zu Gott , daß die Gemeinſchaften in Zukunft

geordneter Gilg über die erſt vor 12 Jahren be⸗
gen für das

gonnene Arbeit des Verſorgungshauſes für

Mütter und Säuglinge in Heidelberg - Hand —

ſchuhsheim . Den mancherlei Vorurteilen , die ſich

dieſer Arbeit gegenüber erhoben haben und im⸗

der wieder erheben , hält Redner die große Be —

deutung und ſegensreiche Wirkſamkeit dieſer

Anſtalt entgegen . Abgeſehen von dem Gebot der

Sünderliebe muß uns die Erwägung leiten , daß

ſolche gefallene Mädchen weiteren großen Ge —

SSet
in noch viel höherem Maße ein 0

kirchliche Leben ſein mögen .

Abgeordnete Frl . Baumgartner dankt bei

Abſchnitt „Frauenvereinigungen “ der Oberkir

chenbehörde für mannigfache Hilfen , insbeſon⸗

dere auch namens des Verbands evang . Arbeite

rinnenvereine , dem es ermöglicht wurde , eine

Sekretärin anzuſtellen .

Beim Abſchnitt „ Auß

geordneter Hauß deren kire

ere Miſſion “ rühmt Ab⸗

henaufbauende Tätig



Boden für einen

ubau erworben worden , deſſen anſchließenden

Wertheimer Bürger zum Geſchenk
ö acht hat n der kurzen Zeit des Beſtehens

Ii
Wer Theologen ,

Res ö 0 8 Ee Philologen und 1 chniker hervorge

Die vom Lande

Schüler vor

2 Jahre 1 rrichten , um feſtſtellen zu

' b ſich dieſe auch zur Aufnahme eignen

lufger ö er vie vo Die Aufnahme von älteren Schülern hat ſich nicht

2 5 s günſtig erwieſen . Es iſt zu wünſchen , daß

imäch e Bevölkerung viel mehr Teilnahme für dieſe

tige ge 85 50 eigt

Redner ruft alle Glieder der Synode zum C der vorgeſchle nen Entſchließung wird zu⸗

ch f geſtimmt

den Guſtav⸗A f⸗Vere 8 U ſt uts letzt B0 1 Abſchnitt „ Katholiſche Kirche , Miſch⸗
4⁴ 31eigentlich e bfarr erein ſen . Die Pfar ehen “ we lbgeordneter Bender auf die neue

rer allein haben für n geworbel nd für d Ehegeſetzgebung der katholiſchen Kirche hin , die

Eingänge von Geld t. Redner ruft ins ls ein furchtbarer Druck in den Miſchehen emp

die Laier der S 6 den wir Da von den Organen der katho
it wärmerem Intereſſe um e Dinge küm iſchen Kirche dahin gearbeitet wird , daß in den

Wür ern möchten kiſchehen mit zugeſagter evangeliſcher Kinder

ht Abſchnitt „ Melauchthonvereine “ ergreift erztehung das Verſprechen gebrochen und die ka

t Abgeordneter Vollmer das Wort . Die tholiſche Kindererziehung eingeführt werden ſoll ,

Teuerung , die beſond ſt überhaupt 1 )hen einer Miſch

Ult ſchwer getroffen hat die Schüler ehe z warnen Jed alls muß die evangeliſche

— heime dringen t1 8 2 Kir ieder bitten , unentwegt ihrem
8

eren Ober ratspr 1 Ex D. Uibel Hlauben Treue zu halten und in keinem Falle in

tzu danken dafür , daß er r Kriegszeit dieſe katholiſche Trauung und Kindererziehung einzu

Stiftung ins Leben gerufen hat . Die 3 Schüler will n Redner empfiehlt die vom Ausſchuß

heime in Freiburg , Wertheim und Heidelberg vo Jte Entſchließung zur einſtimmigen An

ſind viel zu wenig . Der Melanchthonverein , der nahn

zwei dieſer Heime unterhält , hat finanzielle Un Abgeordneter Seitz betont , daß gerade heute

terſtützung dringend nötig . Redner fordert zum gegenüber dieſem folgenſchweren Vorſtoß der
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katholiſchen Kirche und angeſichts der religiöſen 6. Kirchenregierung . Durch Zuruf werden ge⸗

Gleichgültigkeit vieler Evangeliſchen der Evan⸗ wählt bezw . wiedergewählt die Abgeordneten

geliſche Bund eine große und ſegensreiche Auf - Ke ller , Kühlewein , Wurt h, D. Bauer ,

gabe hat . Er iſt nicht aggreſſiv und will es nicht D. Holdermann und D. Klein zu Mit⸗

ſein . Aber gegenüber ſolchen üÜbergriffen gilt es g liedern , ſowie die Abgeordneten Herr —

ſich mit aller Gewalt zu wehren . mann , Frhr . von Göler , Camerer , D.

Die vorgeſchlagene Entſchließung wird auge⸗ Frey , van der Floe und Fiſcher zu Er⸗

nommen .
ſatzmitgliedern . Die Gewählten nehmen

In ſeinem Schlußwort bemerkt der Bericht — die Wahl an . Gemäß § 112 KW erfolgt die Ver⸗

erſtatter Abgeordneter Schulz auf die Bemänge - pflichtung der Genannten durch den Präſidenten

lung des Abgeordneten Renner , daß im Haupt⸗ bezw . Kirchenpräſidenten .

bericht der Gemeinſchaften A. B . deutlich und Nach dem Geſchäftsbericht des Präſidenten

anerkennend gedacht iſt und daß ſie im münd⸗ haben Sitzungen ſtattgefunden : 9 im Ausſchuß

lichen Bericht nur deshalb nicht eingehender er — für den Hauptbericht , 6 im Verfaſſungsausſchuß ,

wähnt wurden , weil die Verhandlungen im S im Finanzausſchuß , S im Ausſchuß für Kultus

Ausſchuß dazu keinen Anlaß gaben . und Unterricht und 9 im Pleuum . Der Präſi⸗

Es werden ſodann die ausſtehenden Wahlen dent ſchließt den Bericht mit ſeinem Dank an die

erledigt .
Synode , daß ſie in ſo aufopfernder Weiſe ihre

d. Katechismuskommiſſion . Kraft in den Dienſt der Erledigung der vorge —

Die Synode nimmt von folgender Erklärung legten Arbeiten geſtellt hat .

des Vorſitzenden der Katechismuskommiſſion ſi

van der Floe ſpricht dem Präſidenten den

Dank der Synode für ſeine umſichtige Geſchäfts —

führung aus . Der Präſident dankt ſeinem Stell⸗

vertreter und ſeinen Schriftführern . Nach Wor⸗

zuſammengeſetzt werden ſoll . Es ten des Dankes ſeitens des Abgeordneten Kapp⸗

hat aber eine Verab redung unter ler an den Evangeliſchen Oberkirchenrat und die

den 4 Fraktionen unſres Hauſes Kirchenregierung ſpricht Kirchenpräſident Dr .

ſtattgefunden dahin , da dieſer Muchow das Schlußwort : In mühevoller Arbeit

Ausſchuß nicht jetzt von der Synode und mit einer Hingebung , die nur der voll wür⸗

gewählt werden , ſondern der Beru⸗ digen kann , der all Ihren Beratungen in den

fung der Kirchenregierung ü ber⸗ Ausſchüſſen , Gruppen und den Plenarſitzungen

hier angewohnt hat , haben Sie all die Aufgaben

Der ſtellvertretende Präſident Abgeordneter

Abgeordneten Kühlewein Kenntnis :

„ Der Ausſchuß hat keine Beſtim⸗

mung darüber getroffen , wie die

Katechismuskommiſſion tünftig

laſſen werden ſoll . Es gibt das den

weiteſten Spielraum und die Mög⸗ erfüllt , die die Kirchenregierung Ihnen geſtellt

lichkeit , auch beſonders die Wünſche hat . Darüber hinaus haben Sie eine Reihe von

der Lehrerſchaft zu berückſichtigen . Gegenſtänden und Fragen , die für unſer inneres

Das möchte ich im Namen der 4 Frak⸗ kirchliches Leben von hervorragender Bedeutung

tionen hiererklären . “ ſind , in den Kreis Ihrer Betrachtungen und

b. Kirchentag . Durch Zuruf werden einmütig Entſchließungen gezogen . Was der Ertrag all

gewählt : die Abgeordneten Frhr . von Göler , dieſer treuen Arbeit ſein wird , das wird die Zu⸗

Wurth und D. Frey zu Vertretern und kunft lehren . Das eine kann aber wohl heute

die Abgeordneten Dr . Haas und Schulz ſchon geſagt werden : Ihre Arbeit bedeutet einen

zu Erſatzmännern . Die Genannten neh⸗ Schritt vorwärts in der Erfaſſung der großen

8
7

men die Wahl an . Probleme , die ſich vor unſrer Kirche auftun . Sie

e



AMha 16danke auch dem Herrn Abgeordneten

en

r⸗

en
miteinander und füreinander ! Wenn , meine lie

ben Freunde , das die Loſung bleiben wird auch

en

uß

Ih,
us gelingen wird , unſre teuere evangeliſche Kirche ,

16 die der Mann uns geſchenkt hat , deſſen Genius 2It Schluß der Sitzung 7½ Uhr abends .

die wir erſt vor wenigen Monaten in unauslöſch

licher Dankbarkeit gehuldigt haben , uns zu er Ein Schlußgottesdienſt findet 8/½ Uhr abends

8halten und zu retten aus all den Gefahren , die Tin der Schloßkirche ſtatt .
9e



———KA—————.%9v:

——

——.—

RDrDmDDrrrrrrr


	Erste öffentliche Sitzung. Karlsruhe, den 14. Juni 1921
	Seite 1
	Seite 2

	Zweite öffentliche Sitzung. Karlsruhe, den 14. Juni 1921
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10

	Dritte öffentliche Sitzung. Karlsruhe, den 17. Juni 1921
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15

	Vierte öffentliche Sitzung. Karlsruhe, den 22. Juni 1921
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27

	Fünfte öffentliche Sitzung. Karlsruhe, den 22. Juni 1921
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35

	Sechste öffentliche Sitzung. Karlsruhe, den 23. Juni 1921
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39

	Siebente öffentliche Sitzung. Karlsruhe, den 23. Juni 1921
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44

	Achte öffentliche Sitzung. Karlsruhe, den 24. Juni 1921
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56

	Neunte öffentliche Sitzung. Karlsruhe, den 24. Juni 1921
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	[Seite]


